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Praambel

Die DB AG, die EVG und der Agv MoVe nehmen die Herausforderungen des demografischen
Wandels und die veranderten Rahmenbedingungen in der Arbeitswelt zum Anlass fir eine
Neuausrichtung und grundlegende Positionierung ihres kiinftigen Handelns.

Die Parteien legen deshalb ihre gemeinsamen Vorstellungen fir ein nachhaltiges Vorgehen in
der kinftigen Personal-, Sozial- und Tarifpolitik der Unternehmen des DB Konzerns fest. Sie
sind davon tUiberzeugt, dass die kunftige Entwicklung der politischen, wirtschaftlichen, sozialen,
gesellschaftlichen und technischen Rahmenbedingungen, insbesondere der Demografie, so-
wohl die Interessen der Arbeithehmerinnen und Arbeitnehmer (nachfolgend Arbeitnehmer ge-
nannt) als auch der Unternehmen nachhaltig bertihren werden. Die L6sung der damit verbun-
denen Aufgaben muss den Interessen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern gleichermalRen
Rechnung tragen und deshalb von einem breiten Konsens der Tarif- und Sozialpartner getra-
gen sein, die nach gemeinsam gestalteten Grundsatzen handeln und Zukunft demografiefest
gestalten (Abschnitt A).

In diesem Gesamtrahmen bestimmen die Parteien konkrete Schwerpunkte der Personal-, So-
zial- und Tarifpolitik, die nach ihrer Uberzeugung langfristige Giiltigkeit haben werden. Auf
dieser Grundlage soll kiinftig gehandelt werden, ob durch Regelungen der Tarifvertragspar-
teien oder eine an diesen Grundsétzen orientierte betriebliche Umsetzung innerhalb der von
den Parteien gesetzten Spielraume (Abschnitt B).

Die so fixierten Handlungsschwerpunkte sollen in unterschiedlicher Form zu konkreten
Rechtsanspriichen der Arbeitnehmer fiihren. Deshalb werden tber die in Abschnitt A und B
aufgefuhrten Grundséatze hinaus tarifliche Regelungen geschaffen, die sofort oder kiinftig in
die Gesamtregelung eingefiigt werden. Soweit hinsichtlich einzelner Schwerpunkte erst detail-
lierte Regelungsgrundlagen evaluiert werden mussen, geschieht dies im Rahmen von Ver-
handlungsverpflichtungen bzw. Projekten, deren Gegenstand, Zielsetzung und Prozess je-
doch bereits hier festgelegt werden (Abschnitt C).

Die Parteien sind Gberzeugt, dass sie mit der in dieser Weise abgestuften Grundsatzregelung
die Basis flr eine Personalpolitik schaffen, die innerhalb langfristig gultiger Leitlinien auf ge-
anderte politische, wirtschaftliche, soziale, gesellschaftliche und technische Rahmenbedin-
gungen reagieren kann.
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Abschnitt A
Grundséatze fuir das gemeinsame Handeln

Die Parteien haben sich auf die folgenden Grundsétze fir ihr gemeinsames Handeln verstan-

digt.

1.

Die Parteien werden sich in offenem und fairem Dialog Uber einheitliche Vorstellungen
von einer zukunftsorientierten Personal-, Sozial- und Tarifpolitik verstandigen und sich
hierzu einmal jahrlich austauschen. Sie werden bei geanderten Rahmenbedingungen
die in Abschnitt B festgehaltenen Schwerpunkte anpassen und ggf. auch heute noch
nicht vorhersehbare Themen hinzufligen. Dieser Grundsatz soll unabh&ngig von den im
Folgenden festgelegten Regelungen und Verfahren das gemeinsame Wirken bestim-
men.

Dieser Konsens und alle Grundsatze dienen dem Ziel, den Arbeitnehmern im DB Kon-
zern Perspektiven und Entwicklungschancen fur ein gesamtes Berufsleben zu ermdgli-
chen. Die langfristige Beschéftigung und Bindung der Arbeithehmer an die Unternehmen
im DB Konzern gewinnt an Bedeutung. Mit den in dieser Grundsatzregelung festgelegten
Kernthemen sollen deshalb die Voraussetzungen daflr geschaffen werden, dass die Ar-
beitnehmer ihre Potenziale entsprechend den jeweiligen Lebens- und Berufszyklen ge-
stalten kdnnen.

Eine demografiefeste und werteorientierte Personalpolitik zu gestalten, ist deshalb das
wichtigste Ziel des gemeinsamen Handelns. Nur so kann die fir die Unternehmensbin-
dung unerlassliche Zufriedenheit der Arbeitnehmer bewirkt, deren Eigenverantwortung
gefordert, die Teilhabe am unternehmerischen Erfolg sichergestellt und das Engage-
ment fur die Kunden als Voraussetzung fiir den gemeinsamen Erfolg deutlich gemacht
werden. Die EVG unterstitzt die verstarkten Bemihungen des DB Konzerns, diese Bin-
dung zu erreichen.

Die passenden Antworten auf die Herausforderungen des demografischen Wandels sind
nicht nur von besonderer Bedeutung fir diese Grundsatzregelung, sondern auch fiir alle
kunftigen Absprachen, Tarifvertrage und betrieblichen Regelungen. Dabei sind die Par-
teien einig, dass die mittel- und langfristigen Auswirkungen der demografischen, politi-
schen, wirtschatftlichen, sozialen, gesellschaftlichen und technischen Entwicklung einem
stetigen und raschen Wandel unterliegen und deshalb nicht sicher prognostiziert werden
koénnen. Sie verpflichten sich deshalb zur transparenten, vereinfachten und flexiblen Ge-
staltung ihrer Regelungen und deren Anpassung an den stetigen Wandel dieser Rah-
menbedingungen.

Die Erreichung der gemeinsam definierten Ziele erfordert eine wesentlich stérkere Ori-
entierung der Arbeitsbedingungen an den individuellen Interessen der Arbeithehmer als
bisher. Damit verbunden ist eine adaquate Gewichtung der Eigenverantwortung der Ar-
beitnehmer fiir ihre personliche Entwicklung. Arbeitnehmer und Arbeitgeber messen der
Ausbildung, fachlichen und persénlichen Entwicklung und kontinuierlichen Anpassung
der Qualifikation an die jeweiligen Erfordernisse einen hohen Stellenwert zu. Die Par-
teien verpflichten sich, diesen Gesichtspunkten in ihren Regelungen einen entsprechen-
den Fokus zu geben.
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5. Auf individuelle Bediirfnisse der Arbeitnehmer ausgerichtete und flexible Regelungen sind
nicht alleine durch tarifliche Bestimmungen erreichbar. Vielmehr sind in hohem Maflie die
auf Betriebsebene Verantwortlichen zur Mitgestaltung aufgefordert. Die Parteien verstan-
digen sich deshalb auf eine Offnung einzelner Regelungen fiir dezentrale Losungen in Ver-
antwortung der Geschaftsfelder, Unternehmen bzw. Betriebe und ihrer Arbeitnehmerver-
tretungen.

6. Die Sicherheit der Beschaftigung hat in den Unternehmen des DB Konzerns eine lange
und erfolgreiche Tradition. Sie ist auch kunftig ein herausragendes Element der Personal-,
Sozial- und Tarifpolitik. Denn die Uberzeugung, in einem Unternehmen zu arbeiten, das
seinen Arbeitnehmern auch in schwierigen betrieblichen bzw. personlichen Situationen Si-
cherheit gewahrt, ist in dem hier geregelten Zusammenhang ein unverzichtbarer Bestand-
teil.

7. Mit solchen Absprachen fir ihr kiinftiges Zusammenwirken wollen die Parteien die Beleg-
schaft im Ganzen erreichen. Die elementaren Grundsétze einer modernen Personal-, So-
zial- und Tarifpolitik erfordern zwar die Individualisierung der Bedingungen und das ver-
starkte Eingehen auf konkrete Anforderungen einzelner Arbeitnehmer bzw. Arbeitneh-
mergruppen, sind in ihrer Gesamtheit dennoch unteilbar. Denn die gesamte Belegschatt
erbringt gemeinsam eine Dienstleistung und hat gemeinsam Anteil am unternehmerischen
Erfolg und ihrem Engagement fir die Kunden.

Abschnitt B
Schwerpunkte

Diese Grundsatzregelung und die auf ihr beruhenden Vereinbarungen und Gestaltungen sind
darauf gerichtet, den Arbeitnehmern im DB Konzern Perspektiven und Entwicklungsmdglich-
keiten fiir ihr gesamtes Berufsleben anzubieten.

Mit den folgenden Themen sollen die Grundlagen fir die Erreichung dieses Ziels gelegt wer-
den. Deshalb sollen die folgenden Festlegungen die kiinftige Personal-, Sozial- und Tarifpolitik
pragen:

l.
Kernthemen

Im Einzelnen legen die Parteien folgende Themen fest, die in Abschnitt C teilweise durch nor-
mative tarifliche Regelung und teilweise als obligatorische Prozessabsprachen erganzt und
detailliert geregelt werden.

1. Kernthemen im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel

a) Nachwuchskrafte gewinnen

Die Unternehmen des DB Konzerns stehen im Wettbewerb mit leistungsfahigen Konkur-
renten im Arbeitsmarkt und werden nur dann als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen,
wenn sie sowohl fur die Ausbildung und berufliche Entwicklung als auch fiir die person-
lichen Lebenszyklen der Arbeitnehmer passgenaue Entwicklungsméglichkeiten und at-
traktive Beschaftigungsbedingungen bieten.
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In diesem Zusammenhang stellt besonders die Berufsausbildung einen wichtigen
Schwerpunkt dar. Die Ausbildungskapazitaten missen so ausgelegt werden, dass sie
unter Beriicksichtigung der prognostizierbaren Entwicklung die erforderliche Deckung
demografiebedingter Licken sicherstellen.

Auch jungen Menschen, denen es an Ausbildungsreife fehlt, soll der Einstieg in den Be-
ruf ermdglicht werden.

b) Potenzialentfaltung lebenslang fordern und fordern

Die Arbeitswelt ist durch Digitalisierung, Globalisierung, technischen Fortschritt und ver-
gleichbare Entwicklungen einem stetigen Strukturwandel ausgesetzt. Deshalb kann die
erste Ausbildung nicht mehr den beruflichen Erfolg ein ganzes Berufsleben lang tragen.
Vor diesem Hintergrund ist ein hohes Maf3 an Lernbereitschaft und Lernfahigkeit aller
Arbeitnehmer erforderlich, unabhéngig von Alter, beruflicher und individueller Lebenssi-
tuation. Die Betriebe gewahrleisten und férdern die fachliche und persénliche Entwick-
lung der Arbeitnehmer durch kontinuierliche Anpassung der Qualifikation an die jeweili-
gen Erfordernisse.

Den Arbeitnehmern wird mehr Einfluss auf die Gestaltung der eigenen Qualifizierungs-
biografie eingerdumt. Umgekehrt wird von ihnen die eigenverantwortliche Weiterentwick-
lung ihrer Kompetenzen wahrend aller Phasen des Berufslebens erwartet.

c) Beschaftigungsfahigkeit bewahren

Die Bewahrung der individuellen Beschaftigungsfahigkeit von Arbeithehmern im Sinne
ihrer Fahigkeit zur Teilhabe am Arbeits- und Berufsleben ist ein besonders wichtiges
Thema, das angesichts der demografischen Entwicklung und der raschen Veréanderung
von Rahmenbedingungen wachsende Bedeutung erhalt.

Die individuelle Beschaftigungsfahigkeit zu bewahren, bedeutet, die sich wandelnden
Anforderungen der Arbeitswelt einerseits und die individuellen Kompetenzen, die Ge-
sundheit und Arbeitsfahigkeit andererseits langfristig miteinander in Einklang zu halten.

Die Parteien haben sich zum Ziel gesetzt, die Fahigkeit des einzelnen Arbeitnehmers zu
starken, seine eigene Beschaftigungsfahigkeit zu erhalten.

Die Erreichung dieses Ziels verlangt ein Zusammenwirken von Arbeitnehmern, Fih-
rungskraften, Betriebs- und Sozialpartnern in komplexen und langfristigen Prozessen.

Eine wichtige Basis fur den Erfolg von MalRnahmen zur Férderung der Beschéftigungs-
fahigkeit ist auch eine Ablésung Gberkommener Altersbilder und wissenschaftlich nicht
mehr haltbarer Einschatzungen zur Entwicklung der Leistungs- und Lernfahigkeit.

Altere Arbeitnenhmer gewinnen fiir Unternehmen stetig an Bedeutung; insbesondere die
demografische Entwicklung erzwingt ein Umdenken:

Risiken durch eine Einschrankung der Beschéftigungsfahigkeit entstehen nicht als Merk-
mal des Alterns, sondern in erster Linie als Folge spezifischer Verlaufe der Berufsbio-
grafie und bestimmter individueller Entwicklungen.

Deshalb ist ein vorrangiges Ziel, die mdglichen Ursachen solcher Einschréankungen, Ver-
laufe und Entwicklungen zu erkennen, sie zu beseitigen oder einzuschranken.



Seite 10 von 85

Maflinahmen zur Forderung der Beschéaftigungsfahigkeit und zur Ablésung Uberholter
Altersbilder missen in den Unternehmen und auf betrieblicher Ebene ergriffen werden.
Dazu gehoren z.B. individualisierte Arbeitszeitmodelle, altersgemischte Teams und auch
geeignete Lernkonzepte, um die Fahigkeit und Bereitschaft zum Wissenstransfer zu for-
dern.

In unmittelbarem Zusammenhang mit diesem Wertewandel stehen die Anforderungen
an die alternsgerechte Gestaltung der Arbeit und der Ubergangsformen in den Ruhe-
stand. Ein wesentlicher Beitrag hierzu ist ebenfalls im Rahmen von Modellen auf betrieb-
licher Ebene zu leisten.

d) Beruf und Biografie vereinbaren

Die Lebensbiografie der Arbeitnehmer ist individuell und vielfaltig. Deshalb ist die Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie, Pflege, perstnlichen Interessen, Gesundheit sowie
freiwilligem sozialem und politischem Engagement ein wesentlicher Beitrag zur Zufrie-
denheit und Bindung der Arbeitnehmer. Sie muss in Zukunft verstarkt gelebt werden. In
diesem Rahmen muss ein Schwerpunkt auf den Fragen der Arbeitszeit- und Arbeitsor-
ganisation liegen, die so weit wie moglich unter Berilicksichtigung der Lebens- und Ar-
beitsphasen der Arbeithehmer zu gestalten sind. Ebenso gehdéren hierzu ein nachhalti-
ger Umgang mit dem menschlichen Arbeitsvermdgen, insbesondere der Gesundheit,
Fragen des Tatigkeitswechsels und des Ubergangs in den Ruhestand. Auch diesbeziig-
lich sind die Betriebspartner gefordert.

e) Tatigkeitswechsel gestalten

Es gehort zu den Vorteilen des integrierten Konzerns, dass die im DemografieTV gere-
gelten Verfahren geschaftsfeldiibergreifend durchgefiihrt werden kénnen. Diesen Vorteil
gilt es zu nutzen und zu verstarken.

In diesem Zusammenhang gilt es, auch Losungen fur diejenigen Arbeitnehmer vorzuhal-
ten, die wegen geadnderter Leistungsprofile oder aus anderen Griinden ihre Beschéfti-
gung wechseln miissen oder die im Rahmen struktureller Anderungen einem neuen Be-
reich zugeordnet werden. Neben den in Abschnitt C Kap. 5 geregelten Prozessen mus-
sen einfach strukturierte Verfahren bestehen, die solche Ubergéange unkompliziert und
fair begleiten.

f) Arbeitnehmer binden

Mit den vorstehenden Schwerpunkten verbinden die Parteien auch die Zielsetzung, die
Arbeitnehmer an den DB Konzern zu binden. Dies ist nur erreichbar, wenn die angebo-
tenen Leistungen das Interesse der Arbeitnehmer an einer langfristigen Beschaftigung
wecken und als Ausdruck einer in jeder Hinsicht positiven Unternehmenskultur wahrge-
nommen werden.

Die Parteien unterstiitzen deshalb den Dialog zwischen Unternehmen und Arbeitneh-
mern und die Einfihrung von Instrumenten zur Gewinnung aussagefahiger Erkenntnisse
Uber die wesentlichen Faktoren fur Zufriedenheit und Bindung sowie zur Umsetzung und
Bewertung vereinbarter Schritte und MaRnahmen.
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Zeitarbeit

Zeitarbeit dient im Kontext der Herausforderungen des demografischen Wandels als per-
sonalpolitisches Instrument auch zur Nachwuchssicherung, Qualifizierung von Querein-
steigern, Stabilisierung der Beschéftigung und Férderung des konzernweiten Arbeits-
markts.

Zwischen den Parteien besteht Einvernehmen, dass der Einsatz von Zeitarbeit im
DB Konzern besonderen Anforderungen unterliegt, die zur Sicherung der Qualitat der
Beschaftigungsbedingungen fur Zeitarbeithehmer im DB Konzern beitragen. Sie dient
nicht zum Ersatz von Regelbeschaftigung. Grundvoraussetzung ist eine bestehende
Personalplanung unter Beteiligung der Betriebsrate gemaf Betriebsverfassungsgesetz.
Qualitatsnormen gelten nach dem gemeinsamen Verstandnis der Parteien insbesondere
auch fir den Bezug von Zeitarbeitsleistungen von konzernexternen Zeitarbeitsanbietern.
Der Bezug von Zeitarbeitsleistungen erfolgt grundsatzlich von solchen Anbietern, die
Uber angemessene kollektivrechtliche Vergitungsregelungen verfligen (dazu gehoren
auch Branchenzuschlage). Konzerninterne Zeitarbeithehmer kommen vorrangig zum
Einsatz.

Die hier beschriebenen Anforderungen sind in Abschnitt V der KBV KA konkretisierend
ausgestaltet. Diese beinhaltet insbesondere Regelungen, dass Arbeithehmer, nach ei-
nem Einsatz von maximal 12 aufeinander folgenden Monaten, beim gleichen Entleiher
des DB Konzerns gegeniber ihnrem Arbeitgeber mindestens Anspruch auf ein Tabellen-
entgelt haben, das der Vergitung entspricht, wie sie den beim Entleiher des DB Kon-
zerns vertraglich beschéaftigten, vergleichbaren Arbeithehmerinnen und Arbeitnehmern
gewahrt wird.

In Umsetzung des Abschnitts C Kapitel 4a trifft die KBV KA auch Regelungen zur Uber-
lassungshéchstdauer und zu Ubernahmeangeboten an Zeitarbeitnehmer.

Beschaftigungssicherung und Neuorientierung

Die Sicherheit der Beschaftigung hat auch kiinftig hohe Bedeutung. Sie fortzufihren und
den Bedingungen gem. Abschnitt A Ziff. 6 entsprechend zu regeln, bildet deshalb einen
weiteren mal3geblichen Schwerpunkt dieser Grundsatzregelung.

Die Parteien verstandigen sich darauf, die notwendigen Regelungen so zu gestalten,
dass sie langfristig anwendbar bleiben und einen angemessenen Interessenausgleich
zwischen den personlichen Belangen der betroffenen Arbeitnehmer und den Interessen
der Unternehmen gewahrleisten.

Sie stimmen darin tberein, diese Regelungen auch kinftig kontinuierlich an sich an-
dernde Rahmenbedingungen und demografische Erfordernisse anzupassen.
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Vor dem Hintergrund des bereits heute spiirbaren Fachkraftemangels sind die Unter-
nehmen des DB Konzerns gehalten, das Leistungs- und Entwicklungspotenzial von Ar-
beitnehmern auch dann zu nutzen und zu foérdern, wenn deren Beschéaftigung aus im
Betrieb oder in der Person liegenden Griinden in Frage gestellt ist. Die Unternehmen
haben zunéchst fortlaufend mit betrieblichen Mitteln alle Anstrengungen zu unterneh-
men, um einen Beschéftigungsverlust zu vermeiden.

Zwischen den Parteien besteht in diesem Zusammenhang auch Einvernehmen dartiber,
dass die verdnderten aktuellen gesellschaftlichen und unternehmerischen Rahmenbe-
dingungen eine strategische Neuausrichtung der DB JobService GmbH erfordern. Diese
soll unter Einbeziehung der zu beteiligenden Gremien bis zum 30. Juni 2013 abgeschlos-
sen werden.

Il.
Spielraum der Betriebspartner

Die Erreichung der in den Abschnitten A und B gesteckten Ziele und die praktische Umsetzung
der von den Parteien definierten Schwerpunkte kinftiger Personal-, Sozial- und Tarifpolitik
stellt an alle Beteiligten, insbesondere auch an die Betriebspartner, hohe Anforderungen.

Es besteht Einvernehmen, dass die Individualisierung und die Betriebsnahe der Lésungen an
Gewicht zunehmen werden, so dass die Betriebspartner in dem durch die Gesamtregelung
gesteckten Rahmen Uber groRere Spielrdume zur Schaffung konkretisierender oder abwei-
chender Vereinbarungen verfiigen missen.

Diese Spielraume sollen z.B. durch konditionierte C)ffnu_ngsklauseln geschaffen werden, wie
in Abschnitt C bereits vorgesehen, und bedingen nach Uberzeugung der Parteien auch eine
entsprechende Gestaltungsautonomie.

Die Tarifvertragsparteien werden in einzelnen Tarifregelungen Parameter bezeichnen, die fir
solche Gestaltungen getffnet werden. Dies gilt beispielsweise fir die abweichende Bertck-
sichtigung eines ungewohnlichen Altersdurchschnitts, den héheren Bedarf an Qualifizierungs-
bemuihungen aus Anlass betriebsspezifischer technologischer Entwicklungen, spezifische Ak-
quisitionsprobleme und vergleichbare, vom Regelfall spirbar abweichende Rahmenbedingun-
gen.

DB AG und EVG werden gemeinsam die Kompetenz der Betriebspartner zur Umsetzung die-
ser Gestaltungsspielraume in einem offenen und fairen Dialog und Prozess starken. Sie ver-
standigen sich unterstitzend auf einen ,Verhaltenskodex zur Umsetzung und Anwendung des
DemografieTV AGV MOVE EVG* (Anhang zu Abschnitt B Il.).
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[l
Demografie und Planungsgrundlagen

Die demografiebedingten Herausforderungen fur Unternehmen und Beschéftigte sind je nach
Belegschaftsstruktur, wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und regionalem Umfeld unter-
schiedlich. Die Personalplanung findet deshalb auf der nach BetrVG bestimmten Ebene statt.

Die Parteien regeln, in erster Linie als Reaktion auf den demografischen Wandel, Handlungs-
schwerpunkte, deren Effizienz von der richtigen Bewertung der jeweiligen Situation einerseits
und der Passgenauigkeit der personalpolitischen Reaktion andererseits abhangt.

Neben dem jeweils aktuellen Personalbestand und seiner prognostizierbaren demografischen
Entwicklung sowie den sonstigen Modulen einer sachgerechten Personalplanung sind deshalb
erganzend die fur die Erflllung der hier vereinbarten Zielsetzung relevanten Faktoren (z.B.
Altersdurchschnitt, Fluktuation, Qualifizierungsvorlaufe) in die Planung einzubeziehen.

Auf Verlangen einer Partei sind im Rahmen der in Abschnitt D vereinbarten Verfahren Gespra-
che Uber die Einhaltung dieses Standards zu fuhren.

Abschnitt C
Zukunftsgerechte Tarifvertrage

Die in den folgenden Kapiteln geregelten Tarifvertrdge gelten im Rahmen der in Abschnitt D
vereinbarten Konkretisierungen.

Kapitel 1
Grundlagen fur die demografiefeste Gestaltung der Qualifizierung

Eine demografiefeste Gestaltung der Qualifizierung leistet einen zentralen Beitrag zur Be-
schéaftigungsfahigkeit und persénlichen Entwicklung der Arbeitnehmer und Nachwuchskrafte
und damit auch zur Sicherung der Zukunftsfahigkeit der Unternehmen des DB Konzerns.

Ein ganzheitliches Qualifizierungsverstandnis erstreckt sich auf die gesamte Erwerbsbiografie.
Es umfasst Qualifizierungsmafnahmen wie berufliche Erstausbildung, Funktionsausbildung,
Fortbildung und Weiterbildung sowie weitere Ausbildungsmdglichkeiten wie das Lernen im Ar-
beitsprozess.

Lebenslanges Lernen ist eine wichtige Grundlage fiur den Erhalt der Beschaftigungsfahigkeit
und muss zum Selbstverstandnis eines jeden Einzelnen werden. Es ermdglicht den Arbeitneh-
mern, sich auf Veranderungen einzustellen, in neuen Tatigkeitsfeldern zu arbeiten oder sich
auf hoher qualifizierte Tatigkeiten vorzubereiten.

Eine kontinuierliche Lernbiografie und lernforderliche Arbeitsbedingungen unterstitzen Lern-
fahigkeit und -bereitschaft. Die Verstetigung der Beteiligung an Qualifizierung in allen, auch in
spateren Phasen des Berufslebens muss weiter ausgebaut werden.

Die betrieblichen Interessenvertretungen werden in die demografiefeste Gestaltung der Qua-
lifizierung aktiv eingebunden.

Auf betrieblicher Ebene werden Rahmenbedingungen geschaffen, um erforderliche Qualifizie-
rungsmafl3nahmen frihzeitig beraten zu kdnnen. Angebote von regelmaRligen Qualifizierungs-
und Entwicklungsgesprachen sind ein wichtiger Bestandteil zum Erhalt der Beschéaftigungsfa-
higkeit und tragen zur Mitarbeiterbindung bei. Zugleich erhalten Arbeitnehmer dadurch mehr
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Einfluss auf die Gestaltung der eigenen Qualifizierungsbiografie. Dazu gehort auch die indivi-
duelle Ausgestaltung von Lernformen und Lernorten.

Zur Starkung der Eigenverantwortung der Arbeithehmer ist es des Weiteren erforderlich,
Transparenz uber die im DB Konzern bestehenden beruflichen Entwicklungs- und Weiterbil-
dungsmoglichkeiten zu schaffen. Dabei werden auch geschéaftsfeldibergreifende Entwick-
lungswege aufgezeigt.

Die Verantwortung fur das lebenslange Lernen tragen Arbeitgeber und Arbeitnehmer somit
gemeinsam. Im Rahmen der ,gemeinsamen Verantwortung® tragt auch jeder einzelne Arbeit-
nehmer personlich Verantwortung fir den Erhalt seiner Beschaftigungsfahigkeit und ist gefor-
dert, daran intensiv mitzuwirken.

Unterabschnitt |
Ausbildung

§1
Berufliche Erstausbildung

(1) Zur beruflichen Erstausbildung gehdren die Berufsausbildung in nach dem Berufsbil-
dungsgesetz (BBiG) anerkannten Ausbildungsberufen sowie das Duale Studium, das
aus einer praktischen Ausbildung im Betrieb und einem Studium an einer Berufsakade-
mie oder einer vergleichbaren Einrichtung besteht.

(2) Die berufliche Erstausbildung durch den Arbeitgeber erfolgt im Grundsatz bedarfsorien-
tiert. Sie erfolgt in Ausbildungsberufen nach dem BBIiG entsprechend den Ausbildungs-
ordnungen. Das Portfolio der Ausbildungsberufe im DB Konzern richtet sich nach den
Markterfordernissen, Ausbildungsmdglichkeiten und demografischen Anforderungen.
Anderungen des Ausbildungsportfolios werden gemeinsam vom Arbeitgeber und den Ar-
beitnehmervertretungen entwickelt.

(3) Die Unternehmen des DB Konzerns entwickeln ihre Berufsausbildung im Sinne des BBIiG
sowie das Duale Studium kontinuierlich weiter und passen sie an sich verandernde kinf-
tige Herausforderungen an. Hierbei werden auch neue Formen wie z.B. Ausbildung in
Teilzeit erprobt.

(4) Die bestehende Vielfalt der Ausbildung in der bestehenden Ausbildungspraxis wird auch
kinftig fortgesetzt. Die Nachwuchsgewinnung erfolgt nach den Bestimmungen des Be-
rufsbildungsgesetzes in Ausbildungsberufen mit in der Regel mindestens zweieinhalb
Jahren Ausbildungszeit.

§2
Funktionsausbildung

(1) Die Funktionsausbildung ist eine innerbetriebliche Ausbildung, die fiir die erstmalige Aus-
Ubung einer bestimmten Funktion erforderlich ist. Der Arbeitgeber stellt Arbeitnehmer,
die zu einer Teilnahme an einer Funktionsausbildung verpflichtet sind, im erforderlichen
Umfang von der Arbeitsleistung frei.

(2) Entsprechend den betrieblichen Bedirfnissen kann die Funktionsausbildung auch zu be-
triebsinternen Bildungsabschliissen oder zu vom Eisenbahnbundesamt anerkannten Be-
fahigungen fuhren. Die Dauer der Ausbildung richtet sich nach den Anforderungen des
Aufgabengebiets. Wahrend eines Ausbildungsgangs kénnen Leistungsnachweise und
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Zwischenprufungen abgenommen werden, an ihrem Ende kann eine Abschlussprifung
stehen.

§3
Weitere Einstiegsmaoglichkeiten

Fur einfache Tatigkeiten werden neueingestellte Arbeitnehmer im Allgemeinen téatigkeits-
bezogen ausgebildet. Die Dauer der Ausbildung richtet sich nach den Vorkenntnissen
und der erforderlichen Qualifikation. Daneben erfolgt eine drtliche Einweisung. Deren
Dauer ist abhéngig von den drtlichen Verhaltnissen und dem Schwierigkeitsgrad der aus-
zuubenden Tatigkeit.

Der DB Konzern bietet auch fir Gruppen mit Benachteiligungen auf dem Arbeitsmarkt
ein breites Einstiegsspektrum an. Insbesondere Jugendlichen, welche die Ausbildungs-
reife noch nicht erlangt haben, soll der Einstieg in eine Tatigkeit bei einem Unternehmen
des DB Konzerns ermdglicht werden. Hierzu sollen unter anderem bahninterne Qualifi-
zierungsprogramme, auch zur Vorbereitung auf eine anschlieRende berufliche Erstaus-
bildung, oder die Mdglichkeiten der verschiedenen Berufsausbildungen mit ggf. diese
ergdnzenden Unterstitzungsprogrammen genutzt werden.

Unterabschnitt Il
Fortbildung

§4
Fortbildung

Die Fortbildung dient dem Erhalt der Handlungssicherheit von Arbeithehmern bei der
Auslibung ihrer Tatigkeit oder ihrer Funktion als Betriebsbeamte im Sinne der EBO. Sie
kann anlassbezogen auch zur Erweiterung und Vertiefung vorhandener Kenntnisse er-
folgen. Der Arbeitgeber stellt Arbeitnehmer, die zu einer Teilnahme an Fortbildungsmal3-
nahmen verpflichtet sind, im erforderlichen Umfang von der Arbeitsleistung frei.

Die Fortbildung soll die Arbeitnehmer rechtzeitig auf die Anforderungen vorbereiten, die
sich aus der laufenden oder kinftigen technischen Entwicklung oder aus wesentlichen
betrieblichen und organisatorischen Veranderungen ergeben oder ergeben werden.

Arbeitnehmer, die im sicherheitsrelevanten Bereich eingesetzt sind, werden im erforder-
lichen Umfang regelmafig geschult.

Arbeitnehmer, die Tatigkeiten Ubernehmen sollen, fur die sie noch keine Qualifikation
erworben haben, werden tatigkeitsbezogen fortgebildet.

Arbeitnehmer sind verpflichtet, vom Arbeitgeber angebotene Malinahmen zur personli-
chen und fachlichen Fortbildung wahrzunehmen, soweit ihnen dies aufgrund ihrer per-
sonlichen Verhaltnisse zugemutet werden kann.

Der Arbeitgeber achtet verstarkt darauf, dass Arbeitnehmer auch in den spateren Phasen
ihres Berufslebens an angebotenen FortbildungsmalRnahmen teilnehmen. Er wirkt auf
eine alters- und lebensphasengerechte Gestaltung von Fortbildungsmafinahmen hin und
schafft lernférderliche Arbeitsbedingungen.
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§5
Fortbildungsbedarf

(1) Die Betriebe ermitteln den Fortbildungsbedarf (Fortbildungsinhalte, Personenkreis der
Fortzubildenden) und unterrichten den jeweiligen Betriebsrat tUber ihre Fortbildungspla-
nung.

(2) Der Arbeitgeber legt auf der Grundlage des ermittelten Bildungsbedarfs Art und Umfang
der durchzufiihrenden Fortbildungsmafinahmen fest. Dabei sind neben den betrieblichen
Belangen auch die Qualifizierungsinteressen der Arbeitnehmer zu berticksichtigen.

(3) Arbeitnehmer mit unmittelbarem Kundenkontakt, die in besonderem Mal3e unterschied-
lichen Konfliktsituationen ausgesetzt sind, benétigen zuséatzliche Unterstitzung. Der Ar-
beitgeber bietet hierzu geeignete MaRnahmen an wie etwa Deeskalationsschulungen,
Verhaltenstrainings und Selbstverteidigungskurse und integriert das Thema Sicherheit
und Umgang mit Konfliktsituationen in den regelmafigen Fortbildungsunterricht fur diese
Arbeitnehmer.

(4) Bestehende Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats, insbesondere im Rahmen der Per-
sonalplanung gemaf § 92 BetrVG, der Beschéftigungssicherung gemar § 92 a BetrVG
und der Berufshildung gemaf 88 96 bis 98 BetrVG, und weiterfiihrende unternehmens-
bzw. betriebsbezogene Regelungen bleiben hiervon unberthrt.

§6
Leistungsnachweise und Prufungen

Wahrend einer Fortbildungsmaflinahme kdnnen Leistungsnachweise und Zwischenprifungen
abgenommen werden, an ihrem Ende kann eine Abschlussprifung stehen. Abschlussprifun-
gen sind abzunehmen, wenn mit der FortbildungsmaRnahme eine vom Eisenbahnbundesamt
anerkannte Befahigung erworben werden soll.

Unterabschnitt Il
Weiterbildung

8§87
Weiterbildung

Als Weiterbildung gelten QualifizierungsmalRnahmen, die von Arbeitnehmern freiwillig besucht
werden. Die Weiterbildung dient der Erweiterung der fachlichen, sozialen bzw. personlichen
Kompetenzen, ohne unmittelbar fir die derzeitige Tatigkeit erforderlich zu sein, und erhéht die
kunftigen Einsatzmdglichkeiten des Arbeitnehmers.

§8
Unterstitzung durch den Arbeitgeber

(1) Der Arbeitgeber unterstitzt die berufliche Weiterbildung seiner Arbeithehmer und kann
in Abhéngigkeit vom bestehenden betrieblichen Interesse die Weiterbildung im Rahmen
individueller Férdervereinbarungen zeitlich und / oder finanziell férdern.
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Soweit es die betrieblichen Belange zulassen und andere Arbeitnehmer nicht benachtei-
ligt werden, wird bei der Gestaltung der individuellen Arbeitszeit auf die zeitliche Lage
von Weiterbildungsmafl3hahmen, an denen Arbeitnehmer freiwillig teilnehmen, Riicksicht
genommen. Fir eine zeitliche Férderung bestehen unter anderem die Optionen einer
flexiblen Arbeitszeitgestaltung, die voribergehende Vereinbarung von Teilzeit oder die
Verblockung von Teilzeit.

Nehmen Arbeithnehmer an Weiterbildungsmalnahmen teil, die fir ihre gegenwartige be-
rufliche Tatigkeit als forderlich oder im Hinblick auf eine Erhdhung der 6rtlichen oder be-
ruflichen Mobilitat als sachdienlich anerkannt werden, kann der Arbeitgeber die fur die
Weiterbildungsmal3nahme anfallenden Kosten ganz oder teilweise erstatten, sofern
diese nicht von Dritten Glbernommen werden.

Die finanzielle Férderung von Weiterbildungsmalnahmen erfolgt auch mit dem Ziel einer
langfristigen Mitarbeiterbindung an die Unternehmen des DB Konzerns. Zur Arbeitneh-
merbindung kdnnen auf individualrechtlicher Ebene Kriterien vereinbart werden, ob und
in welchem Umfang bereits geleistete finanzielle Férderungen an den Arbeitgeber zu-
rickzuerstatten sind.

Die Betriebsparteien kbnnen Rahmenregelungen zur Ausgestaltung der zeitlichen und /
oder finanziellen Férderung konkreter Weiterbildungsmafinahmen vereinbaren, die ei-
nem besonderen Interesse des Unternehmens dienen.

Lasst sich der Arbeitnehmer zur berufsbegleitenden Weiterbildung im Rahmen einer For-
dervereinbarung nach 8§ 8 Abschnitt C Kapitel 1 DemografieTV AGV MOVE EVG aus
seinem Langzeitkonto freistellen, gewahrt der Arbeitgeber ihm ab dem 01. April 2017
einen Zuschuss in H6he von 10 Prozent des Freistellungsentgelts ins Langzeitkonto.

Unterabschnitt IV
Umschulung

Eine Umschulung ist eine Qualifizierung fiir eine andere als die zuvor ausgetbte oder
erlernte Tatigkeit. Umschulungen kdnnen im Rahmen aller in den Unterabschnitten | bis
Il beschriebenen Qualifizierungsformen erfolgen.

Eine Umschulungsmalnahme eréffnet die Mdglichkeit einer Qualifizierung fiir eine an-
dere Tatigkeit, wenn die bisherige Tatigkeit, z.B. aufgrund einer dauerhaften Leistungs-
wandlung oder eines anderweitigen dauerhaften Wegfalls der Beschéaftigungsmdoglich-
keit, nicht mehr ausgetibt werden kann.

In Kapitel 5 werden wechselseitige Verpflichtungen von Arbeitgeber und Arbeitnehmer
konkretisiert, die sich auf solche Qualifizierungsleistungen zur Beschéftigungssicherung
beziehen.
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Unterabschnitt V
Ubergreifende Rahmenbedingungen

§9
Qualifizierungs- und Entwicklungsgesprach

Voraussetzung fiur eine erfolgreiche Entwicklung des Arbeitnehmers und des Unternehmens
ist eine kooperative Malinahmenplanung zwischen Fuhrungskraft und Arbeitnehmer im Rah-
men eines vertrauensvollen Mitarbeiter- und Fihrungsdialogs. Arbeitnehmer haben deshalb
grundsatzlich einen Anspruch auf regelmaRige, alle zwei Jahre durchzufihrende Qualifizie-
rungs- und Entwicklungsgespréache, soweit durch die Betriebsparteien auf Unternehmens-
ebene nichts Abweichendes vereinbart ist. Bei Bedarf sind zusatzliche Gesprache zu fuhren.
Ein solcher Bedarf besteht insbesondere, wenn Arbeithehmer nach langerer Abwesenheit wie-
der ins Unternehmen zurlickkehren. Die Ausgestaltung des Anspruchs erfolgt durch die Be-
triebsparteien auf Konzernebene.

§10
Qualitat in der Qualifizierung

(1) Der Arbeitgeber stellt auf betrieblicher Ebene sicher, dass die in der Qualifizierung tati-
gen Arbeitnehmer den jeweiligen Anforderungen in fachlicher und didaktischer Hinsicht
entsprechen. Die im Rahmen der Qualifizierung tatigen Arbeitnenmer sind zur Erhaltung
und Erweiterung ihrer fachlichen und padagogischen Kenntnisse unter anderem entspre-
chend der gesetzlichen Regelungen zu qualifizieren. Die Dauer der jahrlichen Fortbil-
dung richtet sich nach dem jeweiligen Bedarf.

(2)  Zur Durchfuhrung der Berufsausbildung halten die Unternehmen des DB Konzerns ge-
eignete Ausbildungsstatten und qualifiziertes Personal vor.
Bahnaffine Bildungseinrichtungen (z.B. DB Training, Eisenbahnfachschulen / VDEF)
koénnen hierbei einbezogen werden. In besonderen Fallen kann Berufsausbildung auch
in Kooperation mit anderen Bildungstragern durchgefiihrt werden.

(3) Trager von Qualifizierungsmalinahmen im Sinne dieses Tarifvertrages kénnen Unter-
nehmen des DB Konzerns, die Eisenbahnfachschulen oder andere anerkannte Einrich-
tungen sein.

§11
Gestaltung von Lernformen (u.a. E-Learning) und Lernorten

Zur Unterstitzung einer starker an individuellen Bedurfnissen und Lebensphasen orientierten
Qualifizierungsbiografie, auch im Sinne einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie,
sollen Lernformen und Lernorte, soweit betrieblich mdglich, individuell ausgestaltet werden.
Dabei sollen auch digitale Lernformen (z.B. E-Learning, Blended Learning) eingesetzt werden,
die in den Arbeitsprozess eingebunden werden kdnnen.

Die Konkretisierung der Rahmenbedingungen fur eine individuelle Gestaltung von Lernformen
und Lernorten erfolgt durch die Betriebsparteien.
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§12
Gewéhrung von Bildungsurlaub

Arbeitnehmer haben einen jahrlichen Anspruch auf bezahlten Bildungsurlaub fir Maf3-
nahmen der allgemeinen und politischen Bildung in H6he von 5 Tagen. Diese Tage wer-
den auf landesgesetzliche Anspriiche angerechnet.

Eine Bildungsveranstaltung gilt als anerkannt, wenn sie in einem Bundesland oder durch
die Bundeszentrale fir politische Bildung anerkannt wurde.

Arbeitnehmer kénnen unabhangig von der landesgesetzlichen Regelung Bildungsurlaub
auf das nachste Kalenderjahr wie folgt tbertragen:

Der verbleibende Anspruch auf Bildungsurlaub aus dem laufenden Kalenderjahr kann
ausschlie3lich auf das nachstfolgende Kalenderjahr tbertragen werden.

Sofern der Arbeitnehmer innerhalb des laufenden Kalenderjahres keinen oder nicht den
kompletten Bildungsurlaub abgewickelt hat, ist die Ubertragung bis zum 31. Dezember
des laufenden Kalenderjahres schriftlich gegentiber dem Arbeitgeber zu erklaren.

Wurde im laufenden Kalenderjahr beantragter Bildungsurlaub im Sinne gesetzlicher /
tarifvertraglicher Bestimmungen nicht genehmigt, ist dieser Anspruch bei Fortbestand
des Arbeitsverhaltnisses auf das nachstfolgende Kalenderjahr zu Gibertragen, ohne dass
es einer Erklarung des Arbeitnehmers bedarf.

Im Ubrigen gelten die jeweiligen Landesgesetze. Sofern der Arbeitnehmer bei einem
Betrieb beschéftigt ist, der nicht vom rdumlichen Geltungsbereich eines Landesgesetzes
Uber die Gewahrung eines Bildungsurlaubs erfasst ist, werden im Ubrigen die gesetzli-
chen Bestimmungen des Bundeslandes Baden-Wirttemberg angewendet.

§13
Dokumentation erworbener Qualifikationen

Die Teilnahme an einer von Unternehmen des DB Konzerns durchgefuhrten betriebli-
chen Qualifizierungsmalnahme ist vom Unternehmen unter Angabe der Bildungsinhalte,
der Dauer und eines eventuellen Abschlusses schriftlich zu bestatigen. Bei der Teil-
nahme an einer aulRerbetrieblichen Fortbildungsmaflinahme hat der Arbeitnehmer die
Teilnahme durch schriftliche Bestéatigung des Bildungstragers nachzuweisen.

Qualifikationen, die wahrend des Bestehens des Berufsausbildungs- / Arbeitsverhéaltnis-
ses erworben werden, sollen systematisch erfasst und dokumentiert werden. Legen Aus-
zubildende, Dual Studierende oder Arbeitnehmer Nachweise Uber solche Qualifikationen
vor, hat der Arbeitgeber diese in geeigneter Form systemseitig zu erfassen.

Der Arbeitgeber hat auf Antrag des Arbeitnehmers diesem eine Ubersicht seiner vorlie-
genden Qualifikationsnachweise auszuhandigen.
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Kapitel 2
Arbeitszeitgestaltung

Die Tarifvertragsparteien sind sich bewusst, dass durch die Besonderheiten im Verkehrs- und
Logistiksektor, die Dienstleistung rund um die Uhr in Schicht- und Wechselschichtarbeit zu
erbringen, die Arbeitszeitgestaltung insgesamt ein wichtiges Instrument der praktischen Ge-
staltung von Beschéftigungsbedingungen darstellt.

Das Thema Arbeitszeitgestaltung steht in engem Zusammenhang mit allen wesentlichen Her-
ausforderungen der Zukunft. Dazu gehdort nicht nur die in diesem Kapitel geregelte Férderung
einer demografiegerechten Arbeitszeit und die Verantwortung der Betriebspartner bei der Ar-
beitszeitgestaltung, sondern auch die in Kapitel 3 geregelte demografiefeste Gestaltung der
Arbeitsorganisation sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Biografie im Sinne von Kapitel 4,
die Ausrichtung der Arbeit nach den personlichen Lebensphasen des Arbeitnehmers sowie die
Forderung und den Erhalt der Beschaftigungsfahigkeit.

Unterabschnitt |
Arbeitszeit und Demografie

81
unbesetzt

8§82
unbesetzt

83
Besondere Teilzeit im Alter

(1) Arbeitnehmer, die

a) das 61. Lebensjahr bis spatestens 31. Dezember 2027 vollenden und

b)  zu diesem Zeitpunkt eine Betriebszugehdrigkeit von mindestens 20 Jahren besit-
zen und

c) zuletzt mindestens 10 Jahre in Wechselschicht, regelméaRiger Nachtarbeit oder
Rufbereitschaft gearbeitet haben oder eine Tatigkeit ausgetbt haben, die von
Nachtarbeit gepragt ist,

konnen die besondere Teilzeit im Alter i.S.v. 8 1 Abs. 2 in Anspruch nehmen und ent-
scheiden, ihre Arbeitszeit um 45 Regenerationsschichten zu reduzieren.

Protokollnotizen:

1. Regelmallige Nachtarbeit im Sinne des § 3 Abs. 1 orientiert sich an den Schwel-
lenwerten des Schichtzusatzurlaubs gem. § 40 Abs. 4 FGr-TVe AGV MOVE EVG.

2. Die Reduzierung der Arbeitszeit um 45 Regenerationsschichten entspricht einer
Reduzierung auf 81% der Referenz- bzw. Regelarbeitszeit.
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Arbeitnehmer, die die Voraussetzungen nach Abs. 1 nur deshalb nicht erflllen, weil sie
zuletzt aufgrund betriebsarztlicher Feststellung ihre Tauglichkeit fur Tatigkeiten in Wech-
selschicht, regelmafiger Nachtarbeit oder Rufbereitschaft ganz oder teilweise, voriber-
gehend oder dauernd verloren haben, kénnen ebenfalls die besondere Teilzeit im Alter
i.S.v. 8 1 Abs. 2i.V.m. Abs. 1 in Anspruch nehmen.

Der Anspruch gem. Abs. 1 besteht fir die Zeit ab dem Monat, in dem der Arbeithehmer
das 61. Lebensjahr vollendet, langstens bis zu dem Monat, in dem er die Regelalters-
grenze in der gesetzlichen Rentenversicherung nach § 35 SGB VI i.V.m. § 235 SGB VI
erreicht.

Der Arbeitnehmer kann einen kirzeren Zeitraum vereinbaren, um eine gesetzliche Al-
tersrente in Anspruch zu nehmen, die vor dem Zeitpunkt nach Abs. 3 liegt.

Der Anspruch kann nur fir zuklnftige Zeitrdume geltend gemacht werden und ist spéa-
testens 4 Monate vor dem Zeitpunkt schriftlich geltend zu machen, in dem der Arbeit-
nehmer die Reduzierung in Anspruch nehmen will. Der Arbeitnehmer ist grundsatzlich
bis zum Ende der Laufzeit nach Abs. 3 bzw. Abs. 4 an seinen Antrag gebunden. Fir
Hartefalle gilt 8 9 Abs. 7 entsprechend.

Arbeitnehmer, die

a) das 61. Lebensjahr bis spatestens 31. Dezember 2027 vollenden und

b) zu diesem Zeitpunkt eine Betriebszugehorigkeit von mindestens 20 Jahren besit-
zen und

c) zuletzt mindestens 10 Jahre eine Tatigkeit ausgetbt haben, fir die sie im Kalen-
derjahr mindestens fir 80 Stunden Erschwerniszulagen nach den jeweils gelten-
den tarifvertraglichen Regelungen erhalten haben oder Giberwiegend besonderen
aulleren Einflissen (z.B. Wetter, Larm, Temperatur, Atemschutz) ausgesetzt sind

oder

schwerbehindert im Sinne des § 2 Abs. 2 SGB X sind,

kénnen - unter Beachtung von 8 1 Abs. 7 des Anhangs zu diesem Kapitel - ebenfalls die
besondere Teilzeit im Alter i.S.v. 8 1 Abs. 2 in Anspruch nehmen.

Die Abs. 3 bis 5 gelten sinngemaR.
§ 3a
Zweckgebundene Freistellung fur Teilnahme an einer Gesundheitswoche
Nehmen Arbeithnehmer, die
a) spatestens am 31. Dezember 2027 das 61. Lebensjahr vollendet haben

b) die Voraussetzungen nach 8§ 3 dieses Unterabschnitts flir den Anspruch auf Teil-
nahme an der Besonderen Teilzeit im Alter ansonsten nicht erfillen

im Kalenderjahr 2025, 2026 oder 2027 an einer mindestens 5-tagigen nach § 20 SGB V
zertifizierten Gesundheitswoche/Praventionswoche (z.B. der Bahn-BKK, der Knapp-
schaft Bahn-See, der KVB oder der Vital-Kliniken) teil, werden sie fur die Teilnahme an
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einer solchen Praventionsmafinahme zweckgebunden fur drei Tage unter Fortzahlung
des Entgelts von der Arbeit freigestellt.

Arbeitnehmer, die die Voraussetzungen nach § 3 dieses Unterabschnitts auf Teilnahme
an der Besonderen Teilzeit im Alter zwar erfullen, das Modell aber nicht in Anspruch
nehmen, werden bei Teilnahme an einer PraventionsmafRnahme im Sinne von Abs. 1 im
Kalenderjahr 2025, 2026 oder 2027 zweckgebunden fir drei Tage unter Fortzahlung des
Entgelts von der Arbeit freigestellt

§4
Entgeltanspruch bei Besonderer Teilzeit im Alter

Arbeitnehmer, die eine Reduzierung gem. § 3 Abs. 1 bis 6 vereinbart haben, haben An-
spruch auf Teilausgleich des geminderten Tabellenentgelts, der Differenzzulage (Diff-Z),
der Zulage Uberleitung Leistungslohn (Zulage ZUL), der Zulage Uberleitung Gedinge
(Zulage ZUG) sowie des Urlaubsgeldes. Diese Entgeltbestandteile werden fiir die Redu-
zierung der Arbeitszeit nach § 3 Abs. 1 bzw. Abs. 6 um 45 Regenerationsschichten in
Hohe von 87,5 % bezahlt.

Der Teilausgleich erhéht sich - unter Beachtung von § 1 Abs. 7 des Anhangs zu diesem
Kapitel - zum 01. September 2015 auf 90,0 %.

Fur Anspriiche aus dem KonzernJob-TicketTV, dem bAV-TV AGV MOVE EVG, dem
ZVersTV und dem KonzernFahrvergTV werden Arbeitnehmer, die ihre Arbeitszeit nach
§ 3 Abs. 1 bis 6 reduzieren, so gestellt, als hatten sie ihre Arbeitszeit nicht nach dieser
Bestimmung reduziert.

8§85
Arbeitszeitgestaltung

Wird zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer keine abweichende Vereinbarung zur jahr-
lichen Verteilung der Arbeitszeit getroffen, wird die Arbeitszeitreduzierung in Form des
nach 8§ 10 beschriebenen Modells der Blockfreizeit durchgefiihrt.

Protokollnotiz:

Bei einer abweichenden Vereinbarung zur jahrlichen Verteilung der Arbeitszeit sind bei
ungleichmalfiiger Arbeitszeitverteilung in einer regelméafigen funf-Tage-Woche 45 Re-
generationsschichten sicherzustellen.

unbesetzt

Die Form der Arbeitszeitgestaltung nach Abs. 1 oder Abs. 2 ist vor Beginn der Teilzeit
im Alter zu vereinbaren. Der Betriebsrat ist Gber die vereinbarte Form der Arbeitszeitge-
staltung zu informieren. Sollte von der vereinbarten Arbeitszeitgestaltung abgewichen
werden, so ist die abweichende Umsetzung der Arbeitszeitreduzierung mit dem Arbeit-
nehmer zu vereinbaren.

Wird die Arbeitszeitreduzierung im Rahmen eines kontinuierlichen Teilzeitmodells oder
im Rahmen des Modells der Blockfreizeit nach 8§ 10 durchgeftihrt, kdnnen Arbeitnehmer
fur diese teilweise Reduzierung der Arbeitszeit ein bereits vorhandenes Langzeitkonto
entsprechend 8 5 Abs. 2 Ziff. 1 Buchst. ¢c bzw. 8 5 Abs. 2 Ziff. 2 Buchst. a Lzk-TV AGV
MOVE EVG nutzen.



Seite 23 von 85

Wertguthaben, das nicht zur Aufstockung des Entgelts eingesetzt wird, ist — da sich an
die besondere Teilzeit im Alter unmittelbar der Renteneintritt anschlief3t — vor bzw. wah-
rend der Inanspruchnahme des Modells der besonderen Teilzeit im Alter in Anspruch zu
nehmen, um Storfalle zu vermeiden. Hierzu bedarf es einer gesonderten Vereinbarung.

86
unbesetzt

87
unbesetzt

§8
Weiterentwicklung Arbeitszeitkontenstrukturen

Die Tarifvertragsparteien vereinbaren die Weiterentwicklung der verschiedenen tarifvertragli-
chen Arbeitszeitkontenstrukturen (nicht Langzeitkonto). Zu diesem Zweck wird ein gemeinsa-
mer Expertenkreis ,Arbeitszeitkonten® bis zum 31. Marz 2013 einen Vorschlag zum weiteren
Prozess in Bezug auf die Weiterentwicklung der verschiedenen tarifvertraglichen Regelungen
erarbeiten und den Tarifvertragsparteien zur Entscheidung vorlegen.

Die inhaltliche Weiterentwicklung der Arbeitszeitkontenstrukturen soll sich an folgenden Punk-
ten orientieren:

- Einfuhrung spezieller Flexizeit-Modelle, die eine zweckgebundene Freistellung aus dem
Arbeitszeitkonto auch mit Negativ-Saldo erméglichen, sofern mit dem Arbeitnehmer ein
Ausgleich des Kontos auch Giber den Abrechnungszeitraum hinaus vereinbart werden kann

- Starkung der Wahlrechte des Arbeitnehmers im Hinblick auf die Verwendung von Mehrar-
beitsstunden (z.B. zeitnaher Arbeitszeitausgleich und Auszahlungsoption)

- Ausweitung der Gestaltungsspielraume fir die Betriebspartner bspw. im Hinblick auf Ver-
wendung von Mehrarbeitsstunden fur einen bereits bekannten zukiinftigen Beschafti-
gungswegfall

- Uberprifung der Verwendung von Arbeitszeitguthaben am Ende des Abrechnungszeit-
raums

Unterabschnitt Il
Individuelle Arbeitszeitgestaltung

8§89
Individuelle Arbeitszeit (Teilzeit)

(1) Die Flexibilitat bei der individuellen Vereinbarung der Arbeitszeit ist ein wesentlicher Be-
standteil einer lebensphasenarientierten Arbeitszeitgestaltung. Aufbauend auf den be-
reits von den Tarifvertragsparteien geschaffenen Instrumenten (z.B. Vollzeitkorridor oder
individuelle Jahresarbeitszeit), soll das Angebot an Teilzeitbeschéftigung insgesamt ver-
bessert werden. Erganzt werden kann das bestehende System durch die Nutzung zeit-
lich befristeter Vereinbarungen zur Veranderungen der individuell vereinbarten Arbeits-
zeit.
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Teilzeitarbeit findet oft in einem Umfeld besonderer personlicher familiarer Verpflichtun-
gen und Verantwortung des Arbeitnehmers statt (vgl. KBV zur Vereinbarkeit von Beruf
und Familie). Daher sind gerade bei Teilzeitarbeit die persdnlichen Rahmenbedingungen
der Arbeitnehmer zu bertcksichtigen. Insbesondere sollen Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer sich Uber die Fragen der Arbeitszeitgestaltung bereits im Vorfeld der Teilzeitbeschéaf-
tigung verstandigen (vgl. 8 8 TzBfG). Die Arbeitgeber stellen sicher, dass jeder Antrag
auf Teilzeit sorgfaltig gepruft wird.

Verlangen Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhéltnis langer als 6 Monate bestanden hat,
dass ihr individuell vereinbartes regelmaRiges Arbeitszeit-Soll von Vollzeit- in Teilzeitar-
beit verringert wird, gelten nachfolgende Regelungen:

a) Arbeithehmer mussen die Verringerung ihrer Arbeitszeit und den Umfang der Ver-
ringerung spatestens 3 Monate vor deren Beginn gegeniber ihrer Fihrungskraft
schriftlich geltend machen. Sie sollen dabei die gewiinschte Verteilung der Arbeits-
Zeit angeben.

b)  Der Verringerung der Arbeitszeit ist zuzustimmen und ihre Verteilung entsprechend
den Winschen des Arbeitnehmers festzulegen, soweit betriebliche Griinde dem
nicht entgegenstehen. Ein betrieblicher Grund liegt insbesondere vor, wenn die
Verringerung der Arbeitszeit die Organisation, den Arbeitsablauf - insbesondere die
termingerechte Fertigstellung von Projekten, in denen der Arbeitnehmer wesentlich
tétig ist - oder die Sicherheit im Betrieb wesentlich beeintrachtigt oder unverhaltnis-
mafige Kosten verursacht.

c) Die Entscheidung Uber die Verringerung der Arbeitszeit und ihre Verteilung ist dem
Arbeitnehmer spatestens einen Monat vor dem gewtinschten Beginn der Verringe-
rung schriftlich mitzuteilen.

d) Ist keine Einigung Uber die Verringerung der Arbeitszeit und deren Verteilung er-
folgt und hat der Arbeitgeber die Verringerung der Arbeitszeit und deren Verteilung
nicht spatestens einen Monat vor deren Beginn schriftlich abgelehnt, verringert sich
die Arbeitszeit in dem vom Arbeitnehmer gewiinschten Umfang und geman der
vom Arbeitnehmer gewlinschten Verteilung.

e) Der Arbeitgeber kann die nach Buchst. ¢ oder d festgelegte Verteilung der Arbeits-
zeit wieder dndern, wenn das betriebliche Interesse daran das Interesse des Ar-
beitnehmers an der Beibehaltung erheblich tiberwiegt und die Anderung spates-
tens einen Monat vorher angekindigt wurde.

f) Arbeitnehmer kénnen die erneute Verringerung der Arbeitszeit friihestens nach Ab-
lauf von zwei Jahren verlangen, nachdem der Arbeitgeber einer Verringerung zu-
gestimmt oder sie berechtigt abgelehnt hat.

Das Teilzeitarbeitsvolumen (Abs. 3) soll, sofern keine sachlichen Grinde eine andere
Regelung erfordern, so gestaltet werden, dass die jeweils gultigen Grenzen der Sozial-
versicherungspflicht der Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung nicht unter-
schritten werden. Wiinschen Arbeitnehmer eine kiirzere Arbeitszeit, sind sie auf mogli-
che sozialversicherungsrechtliche Folgen hinzuweisen.

Der Wunsch von Teilzeitarbeithehmern, ihre Teilzeitarbeit wieder der Vollzeitarbeit an-
zupassen, hat bei gleicher Eignung Vorrang gegenuber Neueinstellungen im Tatigkeits-
bereich des Arbeitnehmers.
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(6) Dem Betriebsrat ist unverziiglich - spatestens nach zwei Wochen - das jeweilige indivi-
duell vereinbarte regelmafiige Arbeitszeit-Soll des Arbeitnehmers mitzuteilen.

(7) In Harteféllen - insbesondere, wenn infolge plétzlich eingetretener Veranderungen im
privaten Bereich Arbeitnenmern die weitere Einhaltung des vereinbarten individuellen
regelmafigen Arbeitszeit-Solls nicht mehr zugemutet werden kann - ist die Vereinbarung
entsprechend anzupassen. Bei Beurteilung der Unzumutbarkeit sind auch dringende be-
triebliche Griinde zu berticksichtigen.

(8) Die Regelungen des TzBfG bleiben unberihrt.

(9) Gegeniiber Arbeitnehmern in Wechselschichtarbeit, regelméaRiger Nachtarbeit oder Ruf-
bereitschaft, die das 60. Lebensjahr vollendet haben und keinen Anspruch nach § 3 Abs.
1 haben, kann eine gewunschte Reduzierung der individuellen Arbeitszeit um bis zu 20%
von der Referenz- bzw. Regelarbeitszeit vom Arbeitgeber nicht abgelehnt werden, soweit
bei der Arbeitszeitverteilung die betrieblichen Interessen bericksichtigt sind.

8§10
Modell ,,Blockfreizeit*

Im Rahmen der betrieblichen Mdglichkeiten soll das Teilzeitmodell ,Blockfreizeit” angeboten
werden.

Protokollnotiz:

Im Gegensatz zu den Ublichen Teilzeitmodellen (Reduzierung der taglichen Arbeitszeit bzw.
Reduzierung der Arbeitstage pro Woche oder Kombination von beidem) arbeitet der Arbeit-
nehmer in den Arbeitsphasen wie ein ,Vollzeitarbeitnehmer*. Die vereinbarte Arbeitszeitredu-
zierung wird durch sog. Blockfreizeiten (freie Tage) im Abrechnungszeitraum sichergestellt.
Die Blockfreizeiten sollen analog zur Urlaubsplanung bereits im Vorjahr vereinbart und festge-
legt werden (bspw. auch fur Arbeitnehmer in Wechselschicht- und Nachtarbeit).

Beispiel:

Der Arbeithehmer vereinbart eine Arbeitszeitreduzierung von 10% (entspricht im Modell ,Re-
duktion Arbeitstage” einer durchschnittlichen 4,5 Tage Woche). Bei 562 Wochen im Jahr und
unter Bertlicksichtigung von 6 Wochen Urlaub ergeben sich im Modell Blockfreizeit 23 freie
Tage im Jahr, deren Lage im Vorjahr bereits vereinbart werden soll.

Unterabschnitt Il
Arbeitszeitgestaltung der Betriebspartner

§11
Arbeitszeitgestaltung der Betriebspartner

(1) Die Betriebspartner erfullen mit der konkreten Arbeitszeitgestaltung fiir die Arbeitnehmer
einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der unter Abschnitt B genannten Ziele. Daher
sind die im betrieblichen Mitbestimmungsprozess beteiligten Betriebspartner insbeson-
dere im Bereich von Wechselschicht-, Nachtarbeit und/oder Rufbereitschaft aufgefordert,
gemeinsam Instrumente zu vereinbaren, welche die Ausrichtung der Arbeitszeitgestal-
tung an den folgenden Zielen und Interessen in regelmafRigen Zeitabschnitten evaluiert
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und ggf. Veranderungspotential aufzeigt (z.B. im Rahmen gemeinsam vereinbarter be-
trieblicher Arbeitszeitprojekte):

- Individualisierung der Arbeitszeitgestaltung (Definition s.u.)

- Bericksichtigung aktueller arbeitsmedizinischer Erkenntnisse bzgl. des Zusammen-
spiels von Lebensalter und Schicht- bzw. Nachtarbeit und zu persdnlichen Arbeits-
zeittypen (chronobiologische Pragung)

- Bericksichtigung neuer Arbeitsmethoden

- Sicherstellung der Durchfiihrung von Qualifizierungsmaf3nahmen (Planung von Wei-
terbildungszeiten)

- Bertcksichtigung der tatsachlichen Belastung innerhalb der Arbeitszeit

- Forderung von Teilzeit und der Selbstdisposition des Arbeitsortes

- Steuerung und Kontrolle der Arbeitszeitkonten auch innerhalb des jeweiligen Aus-
gleichszeitraums (Kommunikation zwischen den Beteiligten; Erh6hung Transparenz
Uber Jaz-Stand)

- Sicherstellung des Personaleinsatzes im betrieblich notwendigen Umfang auch unter
Wahrung einer gesamtwirtschaftlichen Betrachtung

Protokollnotizen:
1. Instrumente kdnnen beispielsweise sein:

- Verabredung der Bericksichtigung von personlichen Verteilungswiinschen bei der
Arbeitszeitgestaltung
oder

- unterschiedliche Dienstplanmuster — z.B. frilhschichtlastig, nachtschichtlastig oder

- geringere/hthere Planungsstabilitdt auch aus Sicht des Arbeithehmers
oder

- individuelle Einsatzplane

2. Definition Individualisierung der Arbeitszeitgestaltung:

Unter dem Begriff der ,Individualisierung der Arbeitszeitgestaltung” verstehen die Tarif-
vertragsparteien die durch einen abgestimmten betrieblichen Prozess systematische Be-
ricksichtigung personlicher Bedirfnisse und Situationen des Arbeitnehmers bei der kon-
kreten Arbeitszeitplanung. Bei der Ausgestaltung dieses Prozesses liegen dabei die be-
trieblichen Regelungsschwerpunkte bei der

- Festlegung von Kommunikationsprozessen zwischen den Betriebspartnern,

- Einbindung der Arbeitnehmer (z.B. Erfragung der persénlichen Bedirfnisse bzw. Ein-
bindung in den Planungsprozess),

- Berucksichtigung der persénlichen Arbeithehmerinteressen im Mitbestimmungspro-
zess und

- Herstellung von Transparenz bei der Abwéagung verschiedener Interessenlagen und
Interessenkollisionen.

Die Tarifvertragsparteien stimmen tberein, dass das Mitbestimmungsrecht durch die ta-
rifvertraglichen Bestimmungen ausdricklich gestarkt und nicht eingeschrankt wird und
somit Uber diese Regelungen hinausgehende betriebliche soziale Gestaltung der Dienst-
und Einsatzplanung vereinbart werden kénnen. Insofern stellen diese Tarifregelungen in
Verbindung mit den gesetzlichen Bestimmungen keinen abschlieienden Rahmen fur die
betriebliche Arbeitszeit- und Personalplanung dar. Im Rahmen des betrieblichen Mitbe-
stimmungsverfahrens kénnen entsprechende Regelungen vereinbart werden. Es ist der
Wunsch der Tarifvertragsparteien, dass die Betriebsparteien die Arbeitszeit vor dem Hin-
tergrund der genannten Themen insgesamt passgenauer gestalten, als es auf tarifver-
traglicher Ebene mdglich ist.
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Wollen die Betriebsparteien zur Erreichung der unter Abs. 1 genannten Ziele im Rahmen
ihrer Arbeitszeitgestaltung die Mindestnormen der tarifvertraglichen Verteilungsregelun-
gen unterschreiten, so kbnnen sie eine entsprechende Vereinbarung treffen, soweit ins-
gesamt die Regelung der Betriebsparteien so gestaltet ist, dass sie einen adaquaten
Ausgleich vorsieht.

Bei der Weiterentwicklung der Arbeitszeiten missen die Wettbewerbssituation sowie die
Besonderheit des Eisenbahnsystems, rund um die Uhr in Schicht- und Wechselschicht-
arbeit die Dienstleistung anzubieten einerseits, und die sozialen Belange der Arbeitneh-
mer andererseits in Einklang gebracht werden.

Die Abweichungsmoglichkeit des Abs. 2 Unterabs. 2 steht unter dem Zustimmungsvor-
behalt der Tarifvertragsparteien. Die Tarifvertragsparteien sind frihzeitig vor dem ge-
planten Abschluss einer Vereinbarung nach Abs. 2 durch die Betriebsparteien tber die
angestrebten Inhalte der Vereinbarung zu informieren. Die Betriebsparteien kdnnen erst
dann eine Vereinbarung nach Abs. 2 schlieBen, wenn beide Tarifvertragsparteien der
Uberzeugung sind, dass die betriebliche Regelung den Zielen des DemografieTV AGV
MOVE EVG zur betrieblichen Arbeitszeitgestaltung entspricht. Betriebliche Vereinbarun-
gen sind, wenn sie erstmalig gefasst werden, befristet fir zwei Jahre abzuschlieZen.

Im Anschluss daran findet eine gemeinsame Evaluation statt. Féllt die Evaluation positiv
aus, koénnen die Tarifvertragsparteien die betriebliche Vereinbarung dauerhaft fir gultig
erklaren.

Protokollnotizen:

1.  Arbeitszeitverteilungsregelungen und Regelungsspielraume im Sinne dieser Re-
gelungen sind zum Beispiel:

- Regelungen Uber die Anzahl von Nachtschichten in Folge bzw. Anzahl von
Nachtschichten in einem Bezugszeitraum

- Anzahl von Folgeschichten hintereinander

- Lage, Dauer und Anzahl von Ruhetagen (z.B. Kalendertagsbezug)

- Maximale Hochstarbeitszeit in einem festgelegten Bezugszeitraum

- Ausgleichsfristen bei Verkiirzung von Ruhezeiten

- Allgemeine Regelungen zur grundsatzlichen Gleichverteilung (bspw. bei
Nachtarbeit)

2. Fir neu eingereichte betriebliche AZ-Modelle kénnen jeweils besondere Laufzei-
ten vereinbart werden.

Die Vereinbarung einer Unterschreitung einer tarifvertraglichen Mindestnorm nach Abs.
2 kann nicht durch einen Spruch der Einigungsstelle ersetzt werden.

Im Rahmen der zwischen den Tarifvertragsparteien verabredeten Gesprache zum De-
mografieTV AGV MOVE EVG werden die Erfahrungen aus dem betrieblichen Gestal-
tungsprozess bewertet und tber eine Weiterfihrung und/oder Anpassung des Prozes-
ses entschieden.

§12
Kollektive Arbeitszeitreduzierung zur Beschéaftigungssicherung

Zur Sicherung der Beschaftigung kdnnen die Betriebspartner flr den gesamten Betrieb,
einzelne Bereiche, Funktionen und/oder Gruppen von Arbeitnehmern in einer freiwilligen
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Betriebsvereinbarung oder in einem einvernehmlich vereinbarten Interessenausgleich
eine von der jeweiligen Referenz- oder Regelarbeitszeit abweichende niedrigere Arbeits-
zeit vereinbaren. Die Betriebsvereinbarung kann nicht durch einen Spruch der Einigungs-
stelle ersetzt werden, auch nicht im Verfahren gem. 88 112 Abs. 2 bis 5, 112a BetrVG.

Die Laufzeit einer freiwilligen Betriebsvereinbarung nach Abs. 1 ist auf maximal 3 Jahre
begrenzt. Sie endet ohne Nachwirkung, wenn sie nicht einvernehmlich neu abgeschlos-
sen bzw. verlangert wird.

Die Betriebspartner kénnen ohne Zustimmung der Tarifvertragsparteien die Regelar-
beitszeit auf bis zu 1.827 Std. pro Jahr bzw. 35 Std. pro Woche unter entsprechend pro-
portionaler Anpassung des Entgelts reduzieren.

Der Arbeitnehmer hat bei einer kollektiven Arbeitszeitreduzierung der Betriebspartner
Anspruch auf einen monatlichen Entgeltausgleich. Dieser betragt bei einer Reduzierung

bis zur 1.984. Stunde jeweils 20 %
von der 1.983. bis zur 1.931. Stunde jeweils 30 %
von der 1.930. bis zur 1.879. Stunde jeweils 40 %
von der 1.878. bis zur 1.827. Stunde jeweils 50 %
darlber hinaus jeweils 50 %

des Differenzbetrags zwischen dem bisherigen individuellen Monatstabellenentgelt und
dem sich nach der proportionalen Anpassung ergebenden individuellen Monatstabel-
lenentgelt.

Vereinbaren die Betriebspartner eine Reduzierung der Regelarbeitszeit unterhalb der
1.827 Std. pro Jahr / 35 Std. pro Woche kann diese erst wirksam werden, wenn die ab-
schlussreife freiwillige Betriebsvereinbarung den zustandigen Tarifpartnern durch die Be-
triebspartner angezeigt wurde und die Tarifpartner innerhalb einer Frist von zwei Wochen
nach Zuleitung kein Veto einlegen. Wurde von einer Tarifvertragspartei ein Veto einge-
legt, steht die gesamte Betriebsvereinbarung unter dem ausdricklichen Zustimmungs-
vorbehalt aller zustandigen Tarifvertragsparteien.

Die Betriebspartner kdnnen in einer freiwilligen Betriebsvereinbarung, die nicht durch ei-
nen Spruch der Einigungsstelle ersetzt werden kann, abweichend von den entsprechen-
den tarifvertraglichen Regelungen vereinbaren,

a) das Wahlrecht des Arbeitnehmers auf Zulagen oder Zeitzuschlage fir Uberzeit oder
Mehrarbeit auszusetzen und die Form der tarifvertraglichen Bewertung auf eine zu
beschranken,

b) die jahrliche Zuwendung, das Urlaubgeld oder entsprechende sonstige Leistungen
ganz oder teilweise monatlich ratierlich auszuzahlen.

Will der Arbeitgeber aufgrund der Beschéftigungssituation des Betriebs eine kollektive
Arbeitszeitreduzierung erreichen, um Beschéaftigungssicherung zu bewirken, so hat er
dem Betriebsrat einen detaillierten Plan vorzulegen und mit ihm dariiber zu beraten (Be-
schaftigungssicherungsplan).

Der Betriebsrat kann ebenso einen Beschaftigungssicherungsplan vorlegen und mit dem
Arbeitgeber beraten.

Der Arbeitgeber hat im Beschéaftigungssicherungsplan konkret darzulegen,
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a) welche Beschaftigung sichernden Folgen sich aus der nach der Offnungsklausel
zuldssigen betrieblichen Reduzierung der Arbeitszeit ergeben,

b)  obundinwelchem Umfang aufgrund der bestehenden Personalplanung personelle
Mafl3nahmen erforderlich sind,

c) in welchem Umfang dem Verlust von Arbeitsplatzen durch die Reduzierung der
Arbeitszeit begegnet werden kann,

d)  wie konkret die abweichende Regelung der Arbeitszeit gestaltet werden soll.

Sieht der Beschaftigungssicherungsplan keine einheitliche Reduzierung der tariflichen
Arbeitszeit fur alle Arbeitnehmer des Betriebs vor, so hat der Arbeitgeber die Differenzie-
rung zu begriinden und darzulegen.

Kommt es zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat nicht zu einer Einigung, so kdnnen
beide Seiten einen paritatisch (arbeitgeber- und arbeithehmerseitig) besetzten Aus-
schuss auf der Ebene der DB AG und des Konzernbetriebsrats anrufen. Der Ausschuss
soll innerhalb einer Frist von héchstens 2 Wochen nach Anrufung durch eine Partei zu-
sammentreten. Er pruft den Vorgang nach Anhérung der Betriebspartner und versucht,
eine gutliche Einigung herbeizufihren.

8§13
Kollektive Arbeitszeiterhdhung

Die Betriebspartner kdnnen flir den gesamten Betrieb, einzelne Bereiche, Funktionen
und/oder Gruppen von Arbeitnehmern in einer freiwilligen Betriebsvereinbarung eine von
der jeweiligen Referenz- oder Regelarbeitszeit abweichende hdhere Arbeitszeit verein-
baren. Die Betriebsvereinbarung kann nicht durch einen Spruch der Einigungsstelle er-
setzt werden, auch nicht im Verfahren gem. 88 112 Abs. 2 bis 5, 112a BetrVG.

Beabsichtigt der Arbeitgeber aufgrund der Beschaftigungssituation des Betriebs die Ar-
beitszeit kollektiv zu erhéhen, so hat er dem Betriebsrat einen detaillierten Plan vorzule-
gen und mit ihm dartber zu beraten (Beschéaftigungsplan). Im Beschéftigungsplan hat
der Arbeitgeber insbesondere darzulegen,

a) wie die aktuelle Beschéftigungssituation aussieht,
b)  fur welche Dauer die Erhéhung der Arbeitszeit vorgesehen ist,

c) welche weiteren MalRnahmen im Zusammenhang mit der Beschéftigungssituation
durchgefuhrt werden sollen,

d) wie konkret die abweichende Regelung der Arbeitszeit gestaltet werden soll.

Sieht der Beschéftigungsplan keine einheitliche Erhéhung der Arbeitszeit fur alle Arbeit-
nehmer des Betriebs vor, so hat der Arbeitgeber die Differenzierung zu begriinden und
darzulegen.

Die Laufzeit dieser Betriebsvereinbarung ist auf maximal 2 Jahre begrenzt. Sie endet
ohne Nachwirkung, wenn sie nicht einvernehmlich neu abgeschlossen bzw. verlangert
wird.
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(4) Die Betriebspartner kdnnen ohne Zustimmung der Tarifvertragsparteien die Regelar-
beitszeit um bis zu 104 Std. pro Jahr bzw. 2 Std. pro Woche unter entsprechend propor-
tionaler Anpassung des Entgelts erhdhen.

Dabei kdnnen sie die Regelarbeitszeit Uber die ansonsten tarifvertraglich geregelte
Hochstarbeitszeit (z.B. Obergrenze eines Vollzeitkorridors) nur dann anheben, wenn sie
fur diese Stunden neben der tariflichen Uberzeitzulage einen Zuschlag regeln, der ge-
meinsam mit der Uberzeitzulage in die Langzeitkonten der Arbeitnehmer einzubringen
ist.

(5) Vereinbaren die Betriebspartner eine darliber hinausgehende Erhdhung der Regelar-
beitszeit kann diese erst wirksam werden, wenn die abschlussreife Betriebsvereinbarung
den zustandigen Tarifvertragsparteien durch die Betriebspartner angezeigt wurde und
die Tarifvertragsparteien innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Zuleitung kein Veto
einlegen. Wurde von einer Tarifvertragspartei ein Veto eingelegt, steht die gesamte Be-
triebsvereinbarung unter dem Zustimmungsvorbehalt aller zustandigen Tarifvertragspar-
teien.

Kapitel 3
Grundlagen fur die demografiefeste Gestaltung
der Arbeitsorganisation und des Gesundheitsmanagements

Um die Fahigkeit des einzelnen Arbeitnehmers zu stérken, seine eigene Beschéftigungsfahig-
keit zu erhalten, haben sich die Parteien zum Ziel gesetzt, verbindliche Leitlinien fir eine de-
mografiefeste Gestaltung der Arbeitsorganisation und des Gesundheitsmanagements nach
dem Prinzip der gemeinsamen Verantwortung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu schaf-
fen.

Im Vordergrund dieses Kapitels stehen praventiv ausgerichtete MaRnahmen, die dem Erhalt
und der Verbesserung der korperlichen und geistigen Leistungsfahigkeit dienen. Hierzu zéhlen
Angebote zur Gesundheitsférderung und Sozialberatung ebenso wie Prozesse und Projekte
Zu einer ergonomiegerechten Optimierung von Arbeitsablaufen und Arbeitsplatzgestaltung.

Die an den spezifischen Rahmenbedingungen und Anforderungen der Unternehmen und Be-
schéftigten orientierte Konkretisierung und Umsetzung solcher MalBhahmen obliegt den Un-
ternehmen des DB Konzerns.

Im Rahmen der demografiefesten Gestaltung der Arbeitsorganisation und des Gesundheits-
managements werden die Unternehmen des DB Konzerns weiterhin auf die erfolgreiche Zu-
sammenarbeit mit den Betrieblichen Sozialeinrichtungen der Bahn setzen und gezielt auch auf
die Kompetenz der Betriebsarzte zuriickgreifen. Angebote der Gemeinsamen Einrichtungen
der Tarifvertragsparteien erganzen die zur Verfligung stehenden Malinahmen.

81
Arbeitsorganisation alterns- und altersgerecht gestalten

(1) Eine alternsgerechte Gestaltung der Arbeitsorganisation kann in Abhangigkeit von den
ausgeibten Téatigkeiten auch durch die Einrichtung altersgemischter Teams nachhaltig
gefordert werden. Altersgemischte Teams nutzen die beruflichen Starken von Arbeitneh-
mern in ihren jeweiligen Lebensphasen und leisten einen wichtigen Beitrag zur Weiter-
gabe von Erfahrungswissen. Die Betriebsparteien sollen im Rahmen der Personalpla-
nung, -gewinnung und -entwicklung den Bedarf einer Einrichtung altersgemischter
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Teams kontinuierlich prifen und verstéarkt auf eine systematische Weitergabe von Erfah-
rungswissen achten.

Sowohl die Gestaltung des Arbeitsplatzes und der Arbeitsmittel als auch das Verhalten
des einzelnen Arbeitnehmers im Arbeitsprozess konnen sich auf Gesundheit und Leis-
tungsfahigkeit auswirken. Im Rahmen von Gefahrdungs- und Arbeitsplatzanalysen sollen
in betrieblichen Modellprojekten physisch und psychisch besonders belastende Arbeits-
platze auf wirksame und wirtschaftlich tragfahige Moglichkeiten einer Optimierung der
Arbeitsergonomie hin untersucht werden. Dies geschieht insbesondere mit dem Ziel, die
Gestaltung des Arbeitsplatzes und das Arbeitsverhalten der Arbeithehmer im Sinne einer
langfristigen Bewahrung der Beschaftigungsfahigkeit positiv zu beeinflussen.

Die Tarifvertragsparteien werden sich im Rahmen der Evaluierung der Umsetzung des
DemografieTV AGV MOVE EVG Uber die Ergebnisse dieser Modellprojekte austau-
schen.

Bei der Entwicklung und Einfuhrung neuer Techniken und bei der Weiterentwicklung der
Arbeitsprozesse und Arbeitsplatzgestaltung, der Arbeitsmittel und -methoden, sollen
kinftig in verstarktem Mal3e Aspekte der Auswirkungen auf den Erhalt der Beschafti-
gungsfahigkeit der Arbeitnehmer mit berlcksichtigt werden. Hierauf im Einzelfall hinzu-
wirken, obliegt den Betriebspartnern auf Unternehmensebene.

§2
Tauglichkeit und Eignung erhalten

Viele Arbeitnehmer der Unternehmen des DB Konzerns missen hohe Tauglichkeits- und
Eignungsanforderungen erfullen, um ihre Tatigkeit austben zu durfen. Gesundheitliche
Beeintrachtigungen kdnnen zur Einschrankung der Beschéftigungsfahigkeit fiihren. Des-
halb sind die Arbeitnehmer in besonderem MalRe gefordert, Angebote zur Gesundheits-
férderung und zur Bewahrung ihrer Tauglichkeit und Eignung wahrzunehmen.

Im Kapitel 5 werden u.a. die Voraussetzungen und Prozesse im Zusammenhang mit der
Sicherheit der Beschéftigung bei dauerhafter Leistungswandlung geregelt. Ein verbindli-
cher Prozess zum Umgang mit befristet leistungsgewandelten Mitarbeitern ist dagegen
bisher nicht etabliert. Ein solcher Prozess ist nach gemeinsamer Auffassung der Parteien
jedoch notwendig, um eine zeitnahe Wiederherstellung der Tauglichkeit effektiv zu un-
terstiitzen und ggf. einen angemessenen anderweitigen Einsatz in der Phase der einge-
schrankten Tauglichkeit zu erleichtern. Die Parteien wirken daher einvernehmlich auf die
Ausgestaltung eines solchen Prozesses auf Konzernebene unter Einbindung der zustan-
digen Interessenvertretungen der Arbeitnehmer hin.

Die im DB Konzern geltenden Tauglichkeits- und Eignungsanforderungen missen in sich
verandernden Arbeits- und Sicherheitssystemen Uberprift werden. Zu priifen ist insbe-
sondere, ob ihre Beschrankungen dem aktuellen Stand der medizinischen und techni-
schen Erkenntnisse und Mdéglichkeiten einer Kompensation von Leistungseinschrankun-
gen — bei gleichbleibend hoher Sicherheit — noch gerecht werden. Diese Uberpriifung
soll durch die Unternehmen des DB Konzerns gezielt und bedarfsorientiert fur einzelne
Berufsbilder durchgefiihrt werden. Uber die Erkenntnisse und Handlungsableitungen aus
dieser Uberpriifung werden die verantwortlichen Interessenvertretungen der Arbeitneh-
mer der jeweiligen Unternehmen unterrichtet. Bestehende betriebsverfassungsrechtliche
Beteiligungsrechte bleiben hiervon unberthrt.
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§3
Gesundheit und Leistungsfahigkeit férdern

(1) Der DB Konzern bietet Praventionsprogramme zum Erhalt der Leistungsfahigkeit und -
motivation besonders belasteter und insbesondere auch alterer Arbeitnehmer an, die auf
deren konkrete, betriebliche Arbeitsbedingungen abgestimmt sind. Ein wichtiges Ele-
ment der Gestaltung dieser Programme ist auch die Aufklarung Gber wissenschaftliche
Erkenntnisse zur Entwicklung der Leistungs- und Lernféhigkeit im Alter, mit dem Ziel,
tberholte Altersbilder abzubauen und die Motivation insbesondere &lterer Arbeitnehmer
zur Wahrnehmung solcher Angebote und zur Entwicklung eigener Aktivitaten zu unter-
stltzen.

(2) Der DB Konzern wird auch Auszubildende bereits fir die Bedeutung des Erhalts ihrer
Beschaftigungsfahigkeit und ihre Eigenverantwortung in diesem Zusammenhang sensi-
bilisieren. Um dieses Ziel zu erreichen, sollen auch Aspekte der Gesundheitsférderung
in betriebliche Ausbildungspléane aufgenommen werden. Die Einzelheiten sind jeweils
betrieblich auszugestalten.

(3) Voraussetzung fur den Erfolg solcher Programme ist insbesondere eine Sensibilisierung
der Arbeitnehmer und Auszubildenden fur bestehende Risikofaktoren sowie ihre Bereit-
schaft zur Reflexion ihrer Lebensgewohnheiten. Die Arbeithehmer und Auszubildenden
sind aufgefordert, angebotene Maflinahmen wahrzunehmen und kontinuierlich zum Er-
halt ihrer Leistungsfahigkeit beizutragen.

(4) Der DB Konzern bietet vorrangig in Kooperation mit betrieblichen Sozialeinrichtungen
und mit Sozialpartnern allen Arbeitnehmern anonyme, individuelle Beratungsleistungen
an, die bei der Bewadltigung persdnlicher, familiarer, gesundheitlicher, sozialer oder be-
ruflicher Probleme unterstitzen.

(5) Einzelne Programme und Pilotprojekte werden im Rahmen der vereinbarten Evaluierung
durch die Tarifvertragsparteien gemeinsam mit den Betriebs- bzw. Sozialpartnern aus-
gewertet.

Kapitel 4
Vereinbarkeit von Beruf und Biografie

Berufliches Engagement und personliche Entwicklung im Beruf mit der individuellen Auspra-
gung der verschiedenen Lebensphasen in Einklang zu bringen, ist eine wesentliche Heraus-
forderung fur Arbeitnehmer und Fuhrungskréfte.

Die Personalpolitik des DB Konzerns ist auch an den Grundwerten der Chancengleichheit und
Diskriminierungsfreiheit ausgerichtet und setzt einen wesentlichen Schwerpunkt bei der For-
derung der Vereinbarkeit von Beruf und Biografie.

Instrumente wie Telearbeit und Familienpflegezeit, Elternzeit und Elternurlaub, Unterstit-
zungsangebote bei Kinderbetreuung und Pflege von Angehérigen sowie Perspektivgesprache
im Verlauf der Berufshiografie sollen neben den in den Kapiteln 1 bis 3 beschriebenen Gestal-
tungsoptionen (z.B. Forderung der Teilzeitarbeit) hierzu einen weiteren Beitrag leisten.
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§1
Mobile Arbeit
(alternierende Telearbeit, mobile Telearbeit (selbstdisponierter Arbeitsort), betriebs-
disponierte mobile Tatigkeiten)

Die Mobile Arbeit ist in Abschnitt Il des TV Arbeit 4.0 EVG geregelt.

§2
Familienpflegezeit

(1) Die Freistellungsmdglichkeiten entsprechend des Modells der gesetzlichen Familienpfle-
gezeit werden auch in den Unternehmen des DB Konzerns angeboten.

(2) Die Ausgestaltung der Regelungen zur Familienpflegezeit erfolgt im Rahmen einer Kon-
zernbetriebsvereinbarung.

83
Elternzeit, Elternurlaub und Pflegezeit

(1) Furdie Gewahrung von Elternurlaub im Anschluss an die Elternzeit gelten die jeweiligen
unternehmensspezifischen Regelungen. Zwischen den Parteien besteht Einvernehmen,
in vom Geltungsbereich erfassten Unternehmen, in denen vergleichbare Bestimmungen
nicht bestehen, im Zuge der jeweils nachsten anstehenden Tarifrunde entsprechende
Regelungen zu schaffen.

(2) Arbeitnehmer, die aufgrund von Elternzeit, Elternurlaub oder Pflegezeit ihre Téatigkeit
zeitweise unterbrechen, sollen auch wahrend dieser Zeit Giber wichtige Entwicklungen im
Betrieb informiert werden. In diesem Zusammenhang kénnen Patenmodelle und Ge-
sprachsangebote wahrend dieser Zeit der Unterbrechung sinnvolle Unterstiitzung bieten.
Die weitere Ausgestaltung solcher Regelungen erfolgt im Rahmen einer Konzernbe-
triebsvereinbarung.

§4
Unterstitzung bei Kinderbetreuung und Pflege

Der DB Konzern unterstitzt seine Beschatftigten durch Beratungs- und Vermittlungsleistungen
bei der Kinderbetreuung und bei der Versorgung pflegebedurftiger Angehoriger in Kooperation
mit seinen Sozialeinrichtungen und Sozialpartnern. In diesem Zusammenhang fordert der DB
Konzern in Kooperation mit seinen Sozialeinrichtungen und Sozialpartnern an Unternehmens-
standorten mit besonderen Versorgungsengpassen das Angebot an Kinderbetreuungsmég-
lichkeiten.

§5
Perspektivgesprache

Der Erhalt der Beschaftigungsfahigkeit der Arbeitnehmer wéahrend des gesamten Berufslebens
ist ein wichtiges Ziel, das Arbeitgeber und Arbeithehmer gemeinsam verfolgen, um den Ver-
anderungen durch den demografischen Wandel Rechnung zu tragen. Durch ein Perspektiv-
gesprach kann Arbeitnehmern eine rechtzeitige Unterstiitzung systematisch angeboten wer-
den. Sie konnen ein solches vertrauliches Gesprach eigeninitiativ und anonym vereinbaren
und in diesem Rahmen zu berufsphasenbezogenen Themen, insbesondere im Sinne der per-
spektivischen Erhaltung der Beschaftigungsfahigkeit, beraten werden.



Seite 34 von 85

8§86
Chancengleichheit bei der Qualifizierung

Die Rahmenbedingungen der Aus-, Fort- und Weiterbildung sollen fur Arbeitnehmer, die auf-
grund der Wahrnehmung besonderer Familienpflichten die Teilnahme an einer erforderlichen
Qualifizierungsmalinahme nur mit groflem Aufwand einrichten konnten, forderlich gestaltet
werden. Dazu gehoren die vorrangige Nutzung geeigneter wohnortnaher Qualifizierungsange-
bote und die Unterstlitzung durch Beratungs- und Vermittlungsleistungen bei der Kinderbe-
treuung und bei der Versorgung pflegebedurftiger Angehériger in Kooperation mit Sozialein-
richtungen und Sozialpartnern.

Kapitel 4a
Einsatz von Zeitarbeit im DB Konzern

81
Grundsatzlichkeit zur Zeitarbeit im DB Konzern

Das personalpolitische Instrument Zeitarbeit erfordert im Sinne des unter Abschnitt B I. 2. for-
mulierten gemeinsamen Verstandnisses eine hohe Flexibilitat in der Anwendbarkeit. Dies gilt
auch hinsichtlich der Gestaltung der Uberlassungszeitraume. Diese lassen sich nicht starr re-
geln, sondern missen auf den jeweiligen Bedarf des Entleihers moglichst flexibel anpassbar
sein. Es besteht zugleich Einvernehmen, dass durch den Einsatz von Zeitarbeitnehmern keine
Regelbeschaftigung verdrangt werden darf.

§2
Uberlassungshéchstdauer und Ubernahmeangebote

(1) Durch Konzernbetriebsvereinbarung, Gesamtbetriebsvereinbarung bzw. Betriebsverein-
barung kann fiir Unternehmen im Geltungsbereich dieses Tarifvertrags eine Uberlas-
sungshdchstdauer von bis zu 36 aufeinander folgenden Monaten festgelegt werden; da-
bei ist der Zeitraum vorheriger Uberlassungen beim selben Entleiher anzurechnen, wenn
zwischen den Einsétzen jeweils nicht mehr als drei Monate liegen. Diese kann neben
der zeitlichen Bestimmung der Uberlassungshochstdauer auch Bestimmungen zu Uber-
nahmeangeboten, Differenzierungen nach Einsatzzwecken oder -bereichen enthalten.

(2) Bei Vorliegen eines Sachgrundes kann die Konzernbetriebsvereinbarung, Gesamtbe-
triebsvereinbarung bzw. Betriebsvereinbarung tber Abs. 1 hinaus vorsehen, dass auf
der Grundlage dieses Tarifvertrags zwischen Arbeitnehmer, Verleiher und Entleiher ein-
vernehmlich ein lAngerer Zeitraum vereinbart werden kann. Der Betriebsrat des Verlei-
hers und des Entleihers sind Uber das Einvernehmen mit dem Arbeitnehmer zu unter-
richten.

Protokollnotizen
1. Zwischen den Tarifvertragsparteien besteht Einvernehmen daruiber, dass diese Bestim-
mung zur Uberlassungshochstdauer und zu Ubernahmeangeboten reprasentativ fir die

Branche der Mobilitats- und Verkehrsdienstleister ist.

2. Eine zeitliche Bestimmung zur Uberlassungshéchstdauer wird erstmals am 01. Ap-
ril 2017 in Gang gesetzt.



(1)

(2)

(3)

Seite 35 von 85

Kapitel 4b
Besonderer Rechtsschutz

Der Arbeitnehmer mit Kundenkontakt (d.h. mit Tragepflicht oder -berechtigung fir Unter-
nehmensbekleidung bzw. DB Arbeitskleidung) erhalt durch den Arbeitgeber die notwen-
dige Unterstitzung, um zivilrechtliche Anspriiche, die im Zusammenhang mit dem Ar-
beitsverhaltnis entstanden sind (z.B. durch gewalttatige Ubergriffe oder bei Eisen-
bahnunfallen) gegentber Dritten sachgerecht durchsetzen zu kénnen.

Dies umfasst die Unterstiitzung und Beratung bei der Suche nach einem geeigneten
Rechtsbeistand. Erstattungsfahig sind die erforderlichen Kosten der Rechtsberatung und
Rechtsverfolgung. Hierzu z&hlen die Gebiihren von Rechtsanwalten nach dem RVG fir
die auf3ergerichtliche und gerichtliche Wahrnehmung der rechtlichen Interessen, die je-
weiligen Gerichtskosten und Kosten fiir gerichtliche bestellte Sachverstandige. Das gilt
fur alle Instanzen.

Etwaige steuer- und sozialversicherungsrechtliche Nachteile des Arbeitnehmers durch
die Gewahrung des Rechtsschutzes werden durch den Arbeitgeber ausgeglichen.

Protokollnotiz:

Die Bestimmungen sind im Rahmen der auf die Unternehmen Ubertragenen Zustandigkeiten
auf zugewiesene Beamte sinngemal anzuwenden, soweit beamtenrechtliche Bestimmungen
nicht entgegenstehen.

(1)

(2)

Kapitel 5
Sicherheit der Beschéftigung

§1
Gegenstand und Grundsatz

Die Sicherheit der Beschaftigung hat in den Unternehmen des DB Konzerns eine lange
und erfolgreiche Tradition. Sie fortzusetzen und die zum Konzernarbeitsmarkt geschaf-
fenen Regelungen weiterzufihren und so zu gestalten, dass sie den demografischen,
wirtschaftlichen und technischen Entwicklungen Rechnung tragt, ist ein wichtiges Ziel
dieses Tarifvertrages. Dies gilt insbesondere fur die KBV Konzernarbeitsmarkt ein-
schlieBlich ihrer Regelungen zum Kontrahierungsgebot.

Er regelt deshalb Grundsétze, Anspriiche und Verpflichtungen im Zusammenhang mit
der Beschéftigung von Arbeitnehmern in den Unternehmen des DB Konzerns, wenn eine
vom Arbeitgeber veranlasste betriebliche Malinahme zum Wegfall der bisherigen Be-
schaftigung fuhrt oder auf Grund einer dauerhaften Leistungswandlung die bisherige Be-
schaftigung nicht mehr ausgefuhrt werden kann.



Seite 36 von 85

§2
Einzelregelungen

Zur Verwirklichung des in 8 1 beschriebenen Grundsatzes sind die Arbeitnehmer in den Schutz
einbezogen, wenn und solange sie in dem von den Tarifvertragsparteien vorausgesetzten Um-
fang an der ihnen zugesagten Unterstiitzung mitwirken.

In diesem Abschnitt werden die Grundlagen fir diesen Schutz geregelt. Die Verfahren sowie
die Anspriche und Verpflichtungen im Einzelnen werden detailliert im Anhang zu Abschnitt C
Kapitel 5 zu diesem Tarifvertrag abgebildet. Der Anhang ist Gegenstand dieses Demogra-
fieTV AGV MOVE EVG.

§3
Voraussetzungen und Umfang des Schutzes

1. Die ordentliche Beendigungskindigung aus dringenden betrieblichen Erfordernissen ge-
geniber einem Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhaltnis mindestens 2 Jahre bestanden
hat, ist ausgeschlossen. Dies gilt auch, wenn der Kindigungsgrund auf dem Verlust von
Leistungen beruht, insbesondere beim Verlust von Ausschreibungen im Schienenperso-
nennahverkehr (SPNV).

2. Abs. 1 gilt ebenso fiur die ordentliche personenbedingte Beendigungskiindigung, die auf
den Verlust oder der Einschrankung der Leistungsfahigkeit (dauerhafte Leistungswand-
lung) zuriickzufihren ist.

3. Die tariflichen Beschrankungen des Kiindigungsrechts gem. § 23 BasisTV AGV MOVE
EVG oder § 8 UTV-FGr AGV MOVE EVG bzw. vergleichbare, von den Tarifvertragspar-
teien vereinbarte Kindigungsbeschrankungen, bestehen neben den Kindigungsein-
schrankungen nach Abs. 1 und 2.

4. Arbeitnehmer, die unter die Kiindigungseinschrankung gem. Abs. 2 fallen, stehen hinsicht-
lich der im Anhang geregelten Anspriiche und Verpflichtungen einem Arbeithehmer nach
Abs. 3 gleich, sofern die Einschrankung auf einem anerkannten Arbeitsunfall bzw. einer
anerkannten Berufskrankheit beruht, der/die auf die Tatigkeit bei einem Unternehmen des
DB Konzerns zurtickzufiihren ist.

5. Diein Abs. 1 und 2 geregelten Kiindigungseinschrankungen sind aufschiebend durch den
Abschluss, der Bestand der Kindigungsbeschrankung gem. Abs. 3 ist auflésend durch
Nichtabschluss eines Neuorientierungsvertrages bedingt. Einzelheiten sind im Anhang
geregelt.

6. Sind die Kindigungseinschrankungen nicht wirksam geworden bzw. die Kindigungsbe-
schrankung entfallen, so ist die ordentliche Kiindigung aus den urspriinglich vorliegenden
betrieblichen oder personenbedingten Grinden nicht mehr ausgeschlossen.

7. Um dem unterschiedlichen rechtlichen Schutzanspruch der unter die Kindigungsein-
schrankungen gem. Abs. 1 und 2 einerseits und der unter die Kiindigungsbeschrankungen
gem. Abs. 3 andererseits fallenden Arbeitnehmer Rechnung zu tragen, sind die Regelun-
gen des Anhangs in dem Umfang differenziert gestaltet, als dies nach Wertung der Tarif-
vertragsparteien zur Rechtfertigung der mit der Durchfiihrung dieses Tarifvertrages unver-
meidlich verbundenen Einschrankungen notwendig ist.
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§4
Zusammenwirken der Arbeitgeber

Der dem Arbeitnehmer nach § 3 zustehende Schutz ist im Sinne einer im DemografieTV AGV
MOVE EVG durch den DB Konzern als Ganzem gegebenen Zusage grundsatzlich unbefristet.

1.

Im Verlauf des im Anhang geregelten Verfahrens bleibt der bisherige Arbeitgeber wahrend
der ersten drei Phasen arbeitsvertraglich gebunden. Dies gilt zun&chst fiir die betriebsspe-
zifische Phase (8 6 Abs. 1 Buchst. a), jedoch auch fir die Orientierungsphase 1 (8 6 Abs.
1 Buchst. b), wahrend der die DB JobService GmbH dem Arbeitsvertrag beigetreten ist.
Wahrend dieser Phasen obliegt es dem bisherigen Arbeitgeber, unter Nutzung aller ihm
zur Verfiigung stehenden Mdglichkeiten den Wegfall der Beschaftigung zu vermeiden bzw.
die Wiederbeschaftigung zu ermdglichen.

Auch in der anschlieRenden Orientierungsphase 2 (8 6 Abs. 1 Buchst. c¢) bleibt er als Ar-
beitgeber gebunden, auch wenn der Umfang seiner tatsachlichen Beteiligung entspre-
chend den im Anhang geregelten Verfahren sukzessive zuriick- und auf die DB JobSer-
vice GmbH Ubergeht.

Die DB JobService GmbH tritt dem Vertrag zu Beginn der Orientierungsphase 1 bei und
bleibt von nun an unbefristet an ihn gebunden. Vorher unterstitzt sie den bisherigen Ar-
beitgeber in der betriebsspezifischen Phase, ohne selbst Arbeitgeber zu werden. In der
Integrationsphase (8 6 Abs. 1 Buchst. d) bleibt die Arbeitgeberstellung ihr alleine Uberlas-
sen, weil der bisherige Arbeitgeber mit dem Ende der Orientierungsphase 2 ausscheidet.

§5
Vertragsgrundlage und Mitwirkung des Arbeitnehmers

Rechtliche Voraussetzung fur den in § 3 Abs. 5 geregelten Schutz sowie Grundlage fur
das in § 4 geregelte Zusammenwirken der beiden Arbeitgeber ist der Abschluss eines
Neuorientierungsvertrages, dessen Abschluss dem Arbeitnehmer am Ende der betriebs-
spezifischen Phase (8§ 6 Abs. 1 Buchst. a) angeboten wird. Der Neuorientierungsvertrag
regelt die in 8 4 Abs. 1 und 2 vorausgesetzten Rechtsbeziehungen sowie die wahrend der
einzelnen Phasen mafRRgebenden Bedingungen. In ihm wird zwischen dem Arbeitnehmer
und beiden Arbeitgebern der Beitritt der DB JobService GmbH als zweiten Arbeitgeber
einerseits und die einvernehmliche Beendigung des mit dem bisherigen Arbeitgeber be-
stehenden Arbeitsverhéltnisses zum Ende der Orientierungsphase 2 andererseits verein-
bart. Die Vereinbarung tber die Beendigung ist jedoch nur wirksam, wenn der Vertrags-
beginn auf den konkret bezeichneten Zeitpunkt des Wegfalls der Beschaftigung bzw. auf
einen danach liegenden Zeitpunkt bezogen ist und der Vertrag vorsieht, dass der bishe-
rige Arbeitgeber 9 Monate wéahrend der Orientierungsphase 1 gem. 8 6 Abs. 1 Buchst. b)
und im Anschluss daran weitere 24 Monate in der Orientierungsphase 2 gem. 8 6 Abs. 1
Buchst. c) an diesen Vertrag gebunden bleibt. Lehnt der Arbeitnehmer den Vertragsab-
schluss ab, so treten die Rechtsfolgen gem. § 3 Abs. 5 ein.

Dem Vertragsangebot geht die personliche Mitteilung an den Arbeitnehmer voraus, dass
er vom Beschaftigungswegfall betroffen ist. Dies ist der Fall, sobald die Mdglichkeit zur
Beschaftigung des betreffenden Arbeitnehmers bereits entfallen ist oder inr Wegfall nach
dem Ergebnis der in der betriebsspezifischen Phase getroffenen Entscheidungen eintre-
ten wird. Die personliche Mitteilung erfolgt im Falle betriebsbedingter Griinde nicht vor
Abschluss der sozialen Auswahl und im Falle von Ausschreibungsverlusten nicht friher
als sechs Monate vor der Beendigung des laufenden Verkehrsvertrages. Im Falle dauer-
hafter Leistungswandlung erfolgt sie nicht vor Ablauf von drei Monaten nach dem Beginn
des BEM-I.
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Der Neuorientierungsvertrag ist dem Arbeitnehmer unter ausdrucklichem Hinweis auf die
Rechtsfolgen der Ablehnung (8 3 Abs. 5) anzubieten. Ihm ist der vollstandige Vertragstext
vorzulegen und eine Bedenkzeit von zwei Wochen einzuraumen.

3. Die Kundigungseinschrankungen bzw. die Kiindigungsbeschrankung bleiben im weiteren
Verlauf bestehen, wenn und solange der Arbeithehmer die von ihm erwartete Mitwirkung
erbringt. Andernfalls entfallen sie nur, wenn die im Anhang geregelten Bedingungen hier-
fur gegeben sind.

§6
Ablauf der Beschéaftigungssicherung

1. Um eine mdglichst lange Bindung und Mitwirkung des bisherigen Arbeitgebers zu sichern
und zu vermeiden, dass eine positive Weiterentwicklung der Arbeitnehmer unterbrochen
wird, ist die Beschaftigungssicherung und Neuorientierung in vier Phasen gegliedert.

a) Die betriebsspezifische Phase liegt alleine in der Verantwortung des bisherigen Ar-
beitgebers. Ihre Dauer folgt den betrieblichen Bedurfnissen. Wéahrend dieser Phase
laufen die innerbetrieblichen Informationsprozesse nach BetrVG ab. Im Falle dauerhaf-
ter Leistungswandlung beginnt das BEM-I. Die DB JobService GmbH unterstitzt den
bisherigen Arbeitgeber, tritt in dieser Phase jedoch noch nicht selbst als Arbeitgeber
bei. Die betriebsspezifische Phase endet mit dem Inkrafttreten des Neuorientierungs-
vertrags.

Fur die Entgelt- und die sonstigen Beschéaftigungsbedingungen gelten unverandert die
bisher gultigen tariflichen und vertraglichen Bestimmungen.

Erhalt der Arbeitnehmer wéhrend der Dauer des BEM-I keine Entgeltfortzahlung im
Krankheitsfall bzw. Krankengeldzuschuss oder sonstige entsprechende Leistungen
und erfllt er die ihm obliegenden Mitwirkungspflichten des BEM-I, so erhalt er tber
Unterabs. 2 hinaus fir die Dauer des BEM-I Entgelt. Erflllt der Arbeitnehmer die ihm
obliegenden Mitwirkungspflichten nicht, entfallt dieser Anspruch. In diesen Fallen findet
§ 3 Abs. 5 Anhang zu Abschn. C Kap. 5 sinngemafd Anwendung.

b) Auf die betriebsspezifische Phase folgt die Orientierungsphase 1. Auch in ihr treffen
die Hauptleistungspflichten unveréndert den bisherigen Arbeitgeber. Er bleibt verant-
wortlich, fur den Arbeitnehmer im Rahmen seiner betrieblichen Méglichkeiten und Re-
gelungen eine zumutbare, moglichst wohnortnahe, Regelbeschaftigung zu suchen.

Die Orientierungsphase 1 beginnt mit dem Inkrafttreten des gem. 8 5 Abs.1 abge-
schlossenen Neuorientierungsvertrages und dauert 9 Monate.

Gemal dem Neuorientierungsvertrag ist der Arbeitnehmer nunmehr zur Mitwirkung an
der Neuorientierung und Verschaffung einer zumutbaren Regelbeschéftigung sowie an
den weiteren, fur die Orientierungsphasen vorgesehenen Maflinahmen verpflichtet.

Fur die Entgelt- und die sonstigen Beschaftigungsbedingungen gelten in dieser Phase
unveréndert die bisher giltigen tariflichen und vertraglichen Bestimmungen.

c) Die Orientierungsphase 2 schliel3t unmittelbar an die Orientierungsphase 1 an. Sie
dauert 24 Monate.

Nunmehr bestehen die Hauptleistungspflichten ausschlie3lich zwischen dem Arbeit-
nehmer und der DB JobService GmbH. Der bisherige Arbeitgeber bleibt jedoch fur die
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Dauer der Orientierungsphase 2 an den Arbeitsvertrag gebunden und ist verpflichtet,
die Bemuhungen der DB JobService GmbH zu unterstitzen.

Fur die Entgelt- und die sonstigen Beschéftigungsbedingungen gelten ab der Orientie-
rungsphase 2 die besonderen, in Abschnitt IV des Anhangs geregelten Tarifbestim-
mungen.

Mit Ablauf der Orientierungsphase 2 endet die Beteiligung des bisherigen Arbeitgebers
und das mit ihm bestehende Arbeitsverhaltnis entsprechend der im Neuorientierungs-
vertrag gem. 8§ 5 Abs. 1 geschlossenen Aufhebungsvereinbarung.

d) In der unmittelbar an die Orientierungsphase 2 anschlieRenden Integrationsphase
besteht der unbefristete Neuorientierungsvertrag deshalb ausschlie3lich zwischen
dem Arbeitnehmer und der DB JobService GmbH fort.

Fur die Entgelt- und die sonstigen Beschaftigungsbedingungen gelten weiterhin die
besonderen, in Abschnitt IV des Anhangs geregelten Tarifbestimmungen.

In allen Phasen der Beschéftigungssicherung erfolgt unter Mitwirkung des Arbeitnehmers
ein strukturierter Abgleich von Arbeitsplatzanforderungen und Leistungsvermdgen des Ar-
beitnehmers. Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf die in diesem Anhang geregelten Qua-
lifizierungsleistungen, wenn sich ein entsprechender Bedarf ableitet.

Im Ubrigen besteht Einvernehmen, dass die in den Kap. 1 bis 4 DemografieTV AGV MOVE
EVG fur die Unterstitzung und Weiterentwicklung von Arbeitnehmern vereinbarten Grund-
lagen besonders im Zusammenhang mit den im Anhang vereinbarten Verfahren zu be-
achten sind. Dies gilt vornehmlich auch fur MalZnahmen, die sich auf die Anpassung des
Arbeitsplatzes an das Leistungsvermdgen des Arbeitnehmers beziehen.

8§87
Beschaftigungsbedingungen

Waéhrend der betriebsspezifischen Phase und der Orientierungsphase 1 gelten die fir den
Arbeitnehmer im bisherigen Arbeitsverhéaltnis anwendbaren Bestimmungen tarifvertragli-
cher und individualrechtlicher Art unverandert fort, soweit nicht ausdriicklich Abweichen-
des geregelt ist, insbesondere insoweit, als sie die Verpflichtungen in der Orientierungs-
phase 1 bzw. die Folgen von Pflichtverletzungen regeln. Kiindigungsbestimmungen nach
anderen Tarifregelungen gelten mit der MalRgabe der 88 3 bis 5.

Wahrend der Orientierungsphase 2 und der Integrationsphase gelten ausschlie3lich die im
Anhang geregelten Tarifbestimmungen. Sie ersetzen die im bisherigen Arbeitsverhaltnis
gultigen Tarifregelungen, soweit nicht ausdriicklich auf diese verwiesen oder ihre Fortgel-
tung geregelt ist. Besonders wichtige Bestimmungen sind:

a) Die Zumutbarkeit einer Regelbeschaftigung ist nur gegeben, wenn sie zugleich nach
drei Kriterien, ndmlich dem Inhalt und der Art der Téatigkeit, den ortlich-rAumlichen Be-
dingungen und der tariflichen Bezahlung der Tatigkeit zumutbar ist.

b) Das Entgelt wird aus dem ehemaligen Entgelt (Referenzentgelt) abgeleitet und betragt
in der Orientierungsphase 2 fir Arbeitnehmer mit Kiindigungsbeschrankung 90 % und
fur solche ohne Kindigungsbeschrankung 85 % des Referenzentgelts. In der Integra-
tionsphase betragt das Entgelt einheitlich 80 % des Referenzentgelts. Die Jahresar-
beitszeit betragt 2.036 Stunden.



Seite 40 von 85

§8
Verpflichtungen der Arbeitgeber

Die dem bisherigen Arbeitgeber in der betriebsspezifischen Phase obliegenden Verpflich-
tungen sind nicht Gegenstand dieses Tarifvertrages. Sie ergeben sich aus den allgemei-
nen tarifvertraglichen, individualrechtlichen und betriebsverfassungsrechtlichen Regelun-
gen und sind darauf ausgerichtet, dem Arbeitnehmer maoglichst im bisherigen Betrieb bzw.
Unternehmen eine seiner bisherigen Tatigkeit oder seinen Leistungseinschrankungen ent-
sprechende Beschaftigung zu ermdglichen. Priméarziel aller Bemihungen muss es sein,
die Einschrénkungen fir den Arbeitnehmer so gering wie moglich zu halten.

Der Arbeithnehmer hat in allen Phasen Anspruch auf Durchftihrung der fur seine Vermittlung
in eine Regelbeschéaftigung erforderlichen Malnahmen. Dazu gehért neben einer umfas-
senden Information zur Situation im Konzernarbeitsmarkt, den Entwicklungsleistungen und
Ansprichen, der von ihm verlangten Mitwirkung auch die Unterrichtung tber mégliche In-
strumente fUr eigene Entwicklungsaktivitaten. Ebenso ist der Arbeitnehmer tber mdgliche
Regel- und Integrationsbeschéaftigungen und alle sonstigen fir die personliche Weiterent-
wicklung wichtigen Mal3nahmen zu unterrichten.

Um eine mdglichst qualifikationsgerechte Regelbeschaftigung beim ehemaligen Betrieb
bzw. Unternehmen anbieten zu kdénnen, sind Arbeitnehmer in den Orientierungsphasen
nach den gleichen Grundséatzen wie noch im Betrieb beschaftigte Arbeitnehmer zu bertick-
sichtigen.

§9
Mitwirkung des Arbeitnehmers

Der nach diesem Tarifvertrag zugesagte Schutz setzt voraus, dass der Arbeitnehmer aktiv
an der Umsetzung der notwendigen Verfahren mitwirkt. Die wesentlichen Mitwirkungs-
handlungen sind neben dem Abschluss des in 8 5 genannten Neuorientierungsvertrages
die Ubernahme einer gem. den Bestimmungen des Anhangs zumutbaren Regelbeschaf-
tigung bzw. einer zumutbaren Integrationsbeschéftigung. Der Arbeitnehmer ist ebenso ver-
pflichtet, an den Ubrigen, im Anhang geregelten und fiir die Neuorientierung vorgesehenen
Maflnahmen mitzuwirken. Arbeithnehmer mit einer Kindigungseinschrankung gem. § 3
Abs. 2 sind verpflichtet, am betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM-I) teilzuneh-
men.

Die Kundigungseinschréankungen und die Kiindigungsbeschrénkung bleiben in demin § 5
geregelten Rahmen bestehen, wenn und solange der Arbeitnehmer die von ihm erwartete
Mitwirkung erbringt. Andernfalls entfallen sie nur, wenn die im Anhang detailliert geregel-
ten Bedingungen hierfir gegeben sind.

§10
Ausgleichs- und Mobilitatsleistungen sowie Abfindungen

Die Arbeitnehmer haben bei Annahme einer neuen Regelbeschaftigung Anspruch auf Aus-
gleichs- und Mobilittsleistungen. Sie gleichen die Nachteile aus, die mit einer Verande-
rung des Arbeitsortes unvermeidlich verbunden sind.

In besonderen Fallen haben die Arbeithnehmer Anspruch auf eine Abfindung fiir den Verlust
des Arbeitsplatzes. Dies gilt nicht, wenn das Ausscheiden nach Wegfall der Kiindigungs-
einschrankungen bzw. der Kiindigungsbeschrankung infolge fehlender Mitwirkung erfolgt.
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3. Die Voraussetzungen und die Hohe der Leistungen nach Abs. 1 und 2 sind detailliert im
Anhang geregelt.

Abschnitt D
Schlussbestimmungen

81
Rechtsnatur der Abschnitte

Mit dem DemografieTV AGV MOVE EVG haben die Sozialpartner eine Gesamtregelung fur
die wichtigsten Herausforderungen der nachsten Jahre geschaffen. Innerhalb dieses Zusam-
menhangs besitzen die Abschnitte A und B einerseits und der Abschnitt C andererseits aus
rechtlichen Griinden eine unterschiedliche Rechtsnatur.

1. Die DB AG ist nicht als Tarifvertragspartei, wohl aber als Sozialpartner und Konzerngesell-
schaft beteiligt. Die Abschnitte A und B sind deshalb nicht als normativ wirkende Bestim-
mungen nach dem TVG gestaltet.

2. Demgegentiber haben die einzelnen Kapitel des Abschnitts C jeweils den Charakter eines
Tarifvertrages, der teilweise normative Regelungen und teilweise obligatorische Bestim-
mungen besitzt. Abschnitt C wird deshalb von EVG und AGV MOVE abgeschlossen mit
der Folge der Einschréankungen, die sich aus den Grundlagentarifvertragen vom 09. und
14. Marz 2008 ergeben. Jedes Kapitel gilt unabh&ngig von Inhalt, Bestand und kinftiger
Entwicklung der tbrigen Kapitel als eigener Tarifvertrag.

§2
Betrieblicher Geltungsbereich

Die Abschnitte, A, B und C gelten in allen Unternehmen, die unter die Funktionsgruppenspe-
zifischen Tarifvertrage verschiedener Unternehmen des DB Konzerns (FGr-TVe AGV MOVE
EVG) fallen sowie in den Unternehmen entsprechend den Differenzierungen in der Anlage.

Protokollnotiz:

Die Regelungen von Abschnitt C Kap. 5 finden keine Anwendung auf Betriebe oder Unterneh-
men, die im Rahmen eines Betriebslibergangs bzw. Unternehmensverkaufs auf ein nicht zum
DB Konzern gehérendes Unternehmen tbergehen.

Der Arbeitnehmer hat jedoch nach dem Ubergang seines Arbeitsverhaltnisses auf einen Er-
werber einen nachwirkenden Anspruch aus dem Arbeitsverhaltnis, sofern er seine Beschafti-
gung innerhalb von 6 Jahren nach dem Ubergang seines Arbeitsverhaltnisses beim Erwerber
rationalisierungsbedingt verliert. Auf sein Verlangen wird er in die Vermittlungsaktivitaten der
DB JobService GmbH einbezogen. Die DB JobService GmbH ist verpflichtet, wahrend einer
Dauer von bis zu 12 Monaten nach Antragstellung zu versuchen, den Arbeitnehmer in eine
geeignete Beschéaftigungsmaoglichkeit innerhalb des DB Konzerns zu vermitteln.

Solche Arbeitnehmer haben wahrend der Vermittlungsdauer bei gleicher Eignung Vorrang vor
anderen externen Bewerbern entsprechend 8§ 10 Abs. 2 Buchst. g) des Anhangs zu Abschnitt
C Kap. 5.
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§3
Persdnlicher Geltungsbereich

(1) Der personliche Geltungsbereich der Abschnitte A und B erfasst alle Arbeitnehmer in
den unter den betrieblichen Geltungsbereich fallenden Unternehmen.

Der Abschnitt C erfasst alle Arbeitnehmer in den unter den betrieblichen Geltungsbereich
fallenden Unternehmen soweit sie vom personlichen Geltungsbereich des fur das jewei-
lige Unternehmen geltenden BasisTV AGV MOVE EVG bzw. Rahmen-/Manteltarifver-
trag erfasst sind.

(2) Fur Arbeitnenmer im Sinne des FGr 4-TV AGV MOVE EVG gelten ab 01. Juli 2015 fol-
gende Besonderheiten:

a) Arbeitnehmer, die nach 8 3 Abs. 1 TVG an Tarifbestimmungen mit im Wesentlichen
gleichen Inhalten mit einer anderen Gewerkschaft gebunden sind, haben keinen
Anspruch aus Abschnitt C Kapitel 5, soweit sie auf Einschrédnkungen der Leis-
tungsfahigkeit gegriindet sind.

b)  Fur Arbeitnehmer, die in ihrem Arbeitsvertrag eine Bezugnahmeklausel vereinbart
haben, die auf den FGr 4-TV AGV MOVE EVG Bezug nimmt, wird vermutet, dass
der Ausschluss gem. Buchst. a nicht eingreift. Will ein Arbeithehmer, der keine
derartige Bezugnahmeklausel vereinbart hat, Anspriiche aus Abschnitt C Kapitel
5 geltend machen, so sind die Anspriiche aufschiebend bedingt. Sie entstehen
erst, wenn der Arbeitnehmer schriftlich erklart, dass die Tarifbindung an den ande-
ren Tarifvertrag im Sinne des Buchst. a nicht auf 8 3 Abs. 1 TVG beruht und er mit
der Anderung der Bezugnahmeklausel einverstanden ist, die mit der Antragstel-
lung verbunden ist.

c) Buchst. a und b gelten fir Anspriiche entsprechend, die sich aus Abschnitt C Ka-
pitel 1 bis 4 ergeben, wenn und soweit die maligebende Tarifbestimmung indivi-
duelle Anspriiche regelt und keine Betriebsnorm darstellt.

Macht ein Arbeitnehmer i.S.v. Buchst. b Satz 2 solche Anspriiche geltend, wird
vermutet, dass die Bestimmungen des DemografieTV AGV MOVE EVG gunstiger
sind als die konkurrierenden Tarifregelungen (Glnstigkeitsprinzip).

Protokollnotiz:

Unbefristet beschéftigte Arbeitnehmer, die dem KSchG unterliegen, jedoch noch nicht mindes-
tens 2 Jahre in einem unter den personlichen Geltungsbereich des Abschnitts C Kap. 5 fallen-
den Unternehmen beschéftigt sind, wird auf Verlangen im Rahmen der Gblichen Verfahren der
DB JobService GmbH eine neue Regelbeschaftigung gesucht.

84
Laufzeit Abschnitte A und B

Die Abschnitte A und B treten am 01. April 2025 in Kraft. Fir sie wird keine Laufzeit vereinbart,
weil die Tarif- und Sozialpartner in den dort verabredeten Verhaltensregeln geniigend Spiel-
raum fur Gesprache und Verhandlungen tiber Anderungen geschaffen haben. Es gehort zu
den Grundlagen dieser Regelungen, dass sie bei gednderten Verhaltnissen jederzeit zum Ge-
genstand der vereinbarten fairen und offenen Dialoge werden kdénnen.
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85
Laufzeiten Abschnitt C

Fur die Laufzeit der einzelnen Kapitel des Abschnitts C gilt:

1.

2.

Die funf Kapitel des Abschnitts C treten am 01. April 2025 in Kraft.

Die Kapitel 1 bis 5 kdnnen mit einer Frist von 6 Monaten zum Ende eines Kalendermonats,
frihestens zum 31. Dezember 2027, schriftlich gekundigt werden.

Die Kapitel des Abschnitts C wirken im Falle ihrer Kiindigung nach. Eine zum oder nach
dem 31. Dezember 2027 wirksame Beendigung des Kap. 5 fuhrt nicht zur Nachwirkung
des Kap. 5 einschl. dessen Anhangs.

§6
Verhéltnis zu anderen Kollektivregelungen

Die in den Kapiteln des Abschnitts C geregelten Tarifvertrage sind unter Beachtung der in
Abschnitt A und B geregelten Grundsétze anzuwenden und danach auszulegen.

Die in den Kapiteln des Abschnitts C geregelten Tarifvertrdge gehen den Regeln in ande-
ren Tarifvertrdgen vor, wenn und soweit Widerspriiche oder Abweichungen einzelner Best-
immungen auftreten sollten.

Satz 1 gilt nicht, wenn die konkurrierende Regelung Teil eines nur fir ein Unternehmen
anwendbaren Tarifvertrages der Tarifvertragsparteien ist. In diesem Fall geht die gesamte
unternehmensspezifische Regelung dem Tarifvertrag gem. Abschnitt C vor. Bestehen
Zweifel oder kommt es durch die Anwendung der unternehmensspezifischen Regelung
aus Sicht einer Partei zur Benachteiligung der Arbeitnehmer dieses Unternehmens, so gilt
§ 8 Abs. 2.

Soweit in den Kapiteln des Abschnitts C Offnungsklauseln geregelt sind, gelten diese im
Zusammenhang mit anderen Tarifvertrdgen unmittelbar in gleicher Weise als wenn sie Ge-
genstand des anderen Tarifvertrages waren und gehen insoweit dessen Bestimmungen
vor. Der entsprechende Tarifvertrag wird hierdurch im Ubrigen nicht geandert. Insbeson-
dere bleibt seine Laufzeit unverandert oder durch die Kiindigung des in Abschnitt C gere-
gelten Tarifvertrages unberihrt.

Fir das Verhaltnis zwischen den in Abschnitt C geregelten Tarifvertrdgen und den bei ih-
rem Inkrafttreten bestehenden Betriebsvereinbarungen gelten grundsatzlich die 88 77
Abs. 3, 87 Abs. 1 BetrVG. Sollte der danach bestehende Vorrang der Regelungen des
Abschnitt C DemografieTV AGV MOVE EVG aus Sicht einer Tarifvertragspartei dazu fih-
ren, dass betriebsverfassungsrechtliche Positionen eingeschrankt werden, deren Aufrecht-
erhaltung unter Berlcksichtigung der in diesem DemografieTV AGV MOVE EVG verein-
barten Dispositionen geboten ist, so gilt 8 8 Abs. 2. Bis zum Abschluss des Verfahrens
bleibt die Betriebsvereinbarung wirksam.

8§87
Informationsaustausch/Verhandlungsverpflichtung

Uber die einzelnen in den Kapiteln des Abschnitt C speziell geregelten Verpflichtungen
zum Austausch von Informationen werden die Tarifvertragsparteien jeweils im 4. Quartal
eines Jahres in einem aus 4 Vertretern jeder Seite bestehenden Gesprachskreis
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zusammentreten und Uber die Erfahrungen in der Umsetzung des DemografieTV AGV
MOVE EVG beraten. In diesem Kreis soll beraten werden, inwieweit die politische Zielset-
zung des DemografieTV AGV MOVE EVG erreicht worden ist und welche MalRhahmen
ggf. erforderlich sind, um seine Wirkung und die Akzeptanz seiner Grundsatze im gesam-
ten DB Konzern, seinem Management und seinen Interessenvertretern zu verbessern.

Auch aul3erhalb des in Abs. 1 vereinbarten Informationszyklus kénnen Gesprache Uber die
Anwendung bzw. Auslegung des DemografieTV AGV MOVE EVG verlangt werden, wenn
aus Sicht einer Partei konkrete Anhaltspunkte dafiir bestehen, dass die Umsetzung des
DemografieTV AGV MOVE EVG insgesamt nicht in der von den Parteien vorausgesetzten
Form erfolgt. Es wird klargestellt, dass von dieser Regelung nicht zwecks Klarung indivi-
dueller Einzelfélle Gebrauch gemacht werden soll. Die fur sie auf Konzern-, Unterneh-
mens- oder Betriebsebene bestehenden Informationsverfahren bleiben vorrangig.

Die Tarifvertragsparteien sind einig, dass die in Abschnitt C vereinbarten Regelungen, ins-
besondere diejenigen in Kap. 5, den Bestand des integrierten DB Konzerns sowie den
Fortbestand der aktuellen gesetzlichen, politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen voraussetzen. Dies gilt vor allem auch fir das deutsche und europaische Wettbe-
werbs- und Ausschreibungsrecht sowie fur die Entwicklung des Arbeitsmarktes. Beide Ta-
rifvertragsparteien sind deshalb verpflichtet, auch wahrend der Laufzeit der Tarifvertrage
bei einer schwerwiegenden und nachhaltigen Stérung dieser Geschaftsgrundlage in Ver-
handlungen tber eine Anpassung der Regelungen an die neuen Bedingungen einzutreten.

Die DB AG und die EVG werden unverziglich nach Abschluss des Tarifvertrages ein Kon-
zept fur die Einfihrung des DemografieTV AGV MOVE EVG erstellen und die Durchfiih-
rung des Konzepts sicherstellen. Diesbeziigliche Regelungen werden in einer Prozessab-
rede aul3erhalb dieses Tarifvertrages getroffen.

§8
Konfliktlésung

Die Parteien der Abschnitte A und B sowie die Tarifvertragsparteien hinsichtlich Abschnitt
C verpflichten sich zu Gesprachen in dem in 8 7 Abs. 1 festgelegten Kreis auf Verlangen
einer Partei, wenn in streitigen Auseinandersetzungen zwischen Betriebsparteien erkenn-
bar wird, dass der Konflikt auf einer grundlegenden Fehlinterpretation der Regelungen des
DemografieTV AGV MOVE EVG bestehen kénnte. Es wird klargestellt, dass die auf Kon-
zern-, Unternehmens- oder Betriebsebene bestehenden Verfahren zur Konfliktldsung hier-
durch weder ersetzt noch hinsichtlich ihrer formalen Entscheidungskompetenz einge-
schrankt werden.

Sofern in einem Fall nach Abs. 1 bzw. nach 8 6 Abs. 2 Satz 4 oder § 6 Abs. 4 bzw. 8 7
Abs. 3 der Abschluss einer neuen tariflichen Regelung notwendig ist, sind die Tarifver-
tragsparteien zur unverziglichen Verhandlung unter Wahrung des sozialen Friedens ver-
pflichtet. Kommt es nicht zu einer Einigung, wird ein Schlichtungsverfahren durchgefuhrt.
Die entsprechende Schlichtungsvereinbarung wird unverzuglich erstellt. Bis zu ihrem Zu-
standekommen gilt die im AnderungsTV zum StruktursicherungsTV vom 06. Dezember
2012 gultige Vereinbarung.

Ergénzend zu Abs. 1 und 2 werden die Parteien der Abschnitte A und B die Vereinbarung
zur Sicherstellung einer tarifgerechten und einheitlichen Auslegung der Tarifvertrage tber
ihren bisherigen Anwendungsbereich hinaus auf den DemografieTV AGV MOVE EVG er-
strecken und auf die aus den Kapiteln des Abschnitts C entstehenden Interpretationsfra-
gen anwenden.
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§9
Ersetzen des DemografieTV vom 09. Oktober 2023

Dieser Tarifvertrag ersetzt den DemografieTV vom 09. Oktober 2023.

§10
Anlage und Anhange zum DemografieTV AGV MOVE EVG

Die nachfolgende Anlage und die nachfolgenden Anhédnge sind Bestandteil des Demogra-
fieTV AGV MOVE EVG.

8§11
Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Tarifvertrages unwirksam oder undurchfthrbar sein
bzw. werden, so bleibt hiervon die Wirksamkeit des Tarifvertrages im Ubrigen unberihrt. Die
Tarifvertragsparteien sind binnen 2 Monaten verpflichtet, unwirksame oder undurchfuhrbare
Bestimmungen in gutem Glauben in gemeinsamen Verhandlungen unter Wahrung des sozia-
len Friedens durch neue Regelungen zu ersetzen, die - soweit rechtlich méglich - dem am
nachsten kommen, was die Parteien gewollt haben oder nach dem Sinn gewollt hatten, wenn
sie bereits bei Abschluss des Tarifvertrages die Unwirksamkeit oder Undurchfiihrbarkeit der
betroffenen Bestimmung erkannt hatten.

Fur den Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband Fur die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft
der Mobilitats- und Verkehrsdienstleister e. V. (EVG)
(AGV MOVE) Bundesvorstand
........................ Marthener KrlstlanLoroch
Dr. Klaus Linde Cosima Ingenschay

Fir die Deutsche Bahn AG

Martin Seiler
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Anlage
zu Abschnitt D DemografieTV AGV MOVE EVG

Vorstandsressort
DB Konzern

Unternehmen gem. § 2 Abschnitt D
DemografieTV AGV MOVE EVG

Konzernleitung

Deutsche Bahn AG

DB Bahnbau Gruppe GmbH

DB JobService GmbH

DB Zeitarbeit GmbH

Infrastruktur,
Dienstleistungen und Technik

DB Energie GmbH

DB InfraGO AG

DB Fahrwegdienste GmbH

DB RegioNetz Infrastruktur GmbH

Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene (DUSS) mbH
(nur Arbeitnehmer im Geltungsbereich des VerweisungsTV
DUSS)

DB Kommunikationstechnik GmbH (bis 31. Mai 2025)

DB Services GmbH

DB Sicherheit GmbH

DB Systel GmbH

DB Systemtechnik GmbH

DB Engineering & Consulting GmbH

Verkehr und Transport

DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH

DB Fernverkehr AG

DB Regio AG

DB RegioNetz Verkehrs GmbH

S-Bahn Berlin GmbH

S-Bahn Hamburg GmbH

DB Vertrieb GmbH

DB Dialog GmbH

DB Cargo AG
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Anhang
zu Abschnitt B Il. DemografieTV AGV MOVE EVG

Verhaltenskodex zur Umsetzung und Anwendung des DemografieTV AGV MOVE EVG

Der DemografieTV AGV MOVE EVG beschreitet neue Wege der Zusammenarbeit zwischen
den Tarifvertragsparteien im Sinne einer zukunftsorientierten, demografiefesten Personal-,
Sozial- und Tarifpolitik. Er ertffnet den Betriebsparteien zur Erreichung dieses Ziels zusatzli-
che Gestaltungsspielraume durch die Offnung einzelner Bestimmungen fiir dezentrale Lésun-
gen. Diese Offnungen sollen es ermaglichen, auf individuelle Bedurfnisse ausgerichtete und
flexible betriebliche Regelungen zu schaffen, die fir den einzelnen Arbeitnehmer mehr Optio-
nen zur Mitgestaltung seiner Beschaftigungsbedingungen bieten.

Um den Geist des DemografieTV AGV MOVE EVG in diesem Sinne weiterzutragen und zu
verstetigen, verabreden die Tarifvertragsparteien, bei seiner Umsetzung und Anwendung zu-
sammenzuwirken und gemeinsame Veranstaltungen fir Arbeitnehmer- und Arbeitgeberver-
treter/-innen zur Vermittlung und Vertiefung der Regelungsinhalte des DemografieTV AGV
MOVE EVG durchzufiihren.

Die Betriebsparteien sind gehalten, die durch den DemografieTV AGV MOVE EVG geschaf-
fenen Offnungen in einem offenen, fairen und vertrauensvollen Dialog zur Gestaltung von dif-
ferenzierten betrieblichen Regelungen zu nutzen, die einen angemessenen Ausgleich zwi-
schen den Interessen der Arbeitnehmer und des Betriebes herstellen.

In diesem betrieblichen Prozess gelten die folgenden Grundsatze:

1. Die grundsatzlichen Vorgaben des DemografieTV AGV MOVE EVG und die gesetzli-
chen Rahmenbedingungen geben die Grenzen des Gestaltungsspielraums vor.

2. Im Vordergrund stehen bewusst differenzierte betriebliche Losungen, nicht bundes-
weite Standards. Die Entscheidungskompetenz fur solche Regelungen liegt dement-
sprechend auf der betrieblichen Ebene.

3. Soweit zur Ausgestaltung konkreter MaRnahmen zielfihrend, sollen einzelne Arbeit-
nehmer oder Arbeitnehmergruppen im Vorfeld eingebunden bzw. befragt werden. Dies
gilt vor allem bei der Schaffung flexibler Arbeitszeitmodelle, um mehr Transparenz Uiber
die verschiedenen individuellen Bedurfnisse der Arbeitnehmer zu erhalten.

4. Vertreter/innen der Tarifvertragsparteien kdnnen bei Bedarf als Mediatoren oder Ex-
perten genutzt werden.

5. Erfahrungen und neue Erkenntnisse aus der Umsetzung neu geschaffener Regelun-
gen sollen nach einer festzulegenden Erprobungszeit in die Weiterentwicklung von
Vereinbarungen einflieRen.

6. Durch eine geeignete gemeinsame Kommunikation werden die betroffenen Arbeitneh-
mer Uber die vereinbarten Mafinahmen informiert.
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Anhang
zu Abschnitt C Kapitel 2 DemografieTV AGV MOVE EVG
Hinweis:

Der Anhang zu Abschnitt C Kapitel 2 ist mit Ablauf des 31. Dezember 2023 ohne Nachwirkung
aulier Kraft getreten
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Anhang
zu Abschnitt C Kapitel 5 DemografieTV AGV MOVE EVG

Sicherheit der Beschaftigung
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Abschnitt |
Grundlagen und Grundsatze

§1
Gegenstand des Anhangs

Der in diesem Anhang vereinbarte Tarifvertrag erganzt Abschnitt C, Kapitel 5 des Demogra-
fieTV AGV MOVE EVG. Er ist Teil des DemografieTV AGV MOVE EVG und regelt im Einzel-
nen, wie die Sicherheit der Beschéftigung in den Unternehmen des DB Konzerns konkret ge-
staltet wird.

§2
Geltungsbereich

Geltungsbereich und Laufzeit dieses Anhangs bestimmen sich nach 88 2, 3 und 5 Abs. 3 Ab-
schnitt D DemografieTV AGV MOVE EVG.

Innerhalb des Anhangs gilt Abschnitt IV nur fir Arbeitnehmer wéhrend der Orientierungsphase
2 (8 6 Abs. 1 Buchst. ¢) sowie der Integrationsphase (8§ 6 Abs. 1 Buchst. d).

Protokollnotizen:

1. Die Bestimmungen dieses Anhangs sind im Rahmen der auf die Unternehmen tbertrage-
nen Zustandigkeiten auf zugewiesene Beamte sinngemal3 anzuwenden, soweit beamten-
rechtliche Bestimmungen dieser Anwendung nicht entgegenstehen.

2. Keine Anspriiche auf Abschluss eines Neuorientierungsvertrags oder Abfindungen haben
Arbeitnehmer, die im Rahmen eines ruhenden Beamtenverhaltnisses einen Arbeitsvertrag
geschlossen haben.

§3
Voraussetzungen und Umfang des Schutzes

1.  Die ordentliche Beendigungskiindigung aus dringenden betrieblichen Erfordernissen ge-
genlber einem Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhaltnis mindestens 2 Jahre bestanden
hat, ist ausgeschlossen. Dies gilt auch, wenn der Kiindigungsgrund auf dem Verlust von
Leistungen beruht, insbesondere beim Verlust von Ausschreibungen im Schienenperso-
nennahverkehr (SPNV).

Protokollnotizen:

1.  Ausbildungszeiten werden berlcksichtigt, sofern im unmittelbaren Anschluss an
die Beendigung des Ausbildungsverhaltnisses ein Arbeitsverhéltnis mit einem Un-
ternehmen im Geltungsbereich dieses Anhangs begrindet wurde.

2. Mal3gebend ist der jeweils maRgebende Zeitpunkt des tatsachlichen Beschafti-
gungswegfalls.

3.  Arbeitnehmer, die Kindigungsschutz nach dem KSchG erworben haben und de-
ren Arbeitsvertrag noch nicht 2 Jahre bestanden hat, nehmen auf Verlangen an
der Vorvermittlung teil, auch wenn ihnen kein Neuorientierungsvertrag angeboten
wird.
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Abs. 1 gilt ebenso fir die ordentliche personenbedingte Beendigungskindigung, die auf
den Verlust oder der Einschrénkung der Leistungsfahigkeit (dauerhafte Leistungswand-
lung) zurlckzufuhren ist.

Die tariflichen Beschrankungen des Kundigungsrechts gem. § 23 BasisTV AGV MOVE
EVG oder § 8 UTV-FGr AGV MOVE EVG bzw. vergleichbare, von den Tarifvertragspar-
teien vereinbarte Kindigungsbeschrankungen, bestehen neben den Kindigungsein-
schrankungen nach Abs. 1 und 2.

Arbeitnehmer, die unter die Kindigungseinschrankung gem. Abs. 2 fallen, stehen hin-
sichtlich der in Abschnitt 1l bis IV geregelten Anspriiche und Verpflichtungen einem Ar-
beitnehmer nach Abs. 3 gleich, sofern die Einschrankung auf einem anerkannten Ar-
beitsunfall bzw. einer anerkannten Berufskrankheit beruht, der/die auf die Tatigkeit bei
einem Unternehmen des DB Konzerns zurlickzufuhren ist.

Die in Abs. 1 und 2 geregelten Kiindigungseinschrankungen sind aufschiebend bedingt.
Die zunachst bestehende Anwartschaft wird als Schutzrecht erst mit Abschluss des Neu-
orientierungsvertrages gem. 8 5 Abs. 1 wirksam. Die Kindigungsbeschréankung gem.
Abs. 3 wird durch diesen Anhang auflosend bedingt; er geht insoweit den in Abs. 3 ge-
nannten Regelungen vor. Die Kiindigungsbeschrankung fallt weg, wenn der Arbeitneh-
mer den ihm nach § 5 Abs. 1 angebotenen Neuorientierungsvertrag nicht abschliefl3t bzw.
im Falle dauerhafter Leistungswandlung die Beteiligung am BEM-I ablehnt, obwohl er
auf die Rechtsfolgen seiner Ablehnung ausdrtcklich hingewiesen worden ist.

Sind die Kiindigungseinschrankungen nicht wirksam geworden bzw. die Kiindigungsbe-
schrankung entfallen, so ist die ordentliche Kiindigung aus den urspriinglich vorliegen-
den betrieblichen oder personenbedingten Griinden nicht mehr ausgeschlossen.

Um dem unterschiedlichen rechtlichen Schutzanspruch der unter die Kindigungsein-
schrankungen gem. Abs. 1 und 2 einerseits und der unter die Kiindigungsbeschrankun-
gen gem. Abs. 3 andererseits fallenden Arbeitnehmer Rechnung zu tragen, sind die Re-
gelungen dieses Anhangs in dem Umfang differenziert gestaltet, als dies nach Wertung
der Tarifvertragsparteien zur Rechtfertigung der mit der Durchfiihrung des Tarifvertrages
unvermeidlich verbundenen Einschréankungen notwendig ist.

§4
Zusammenwirken der Arbeitgeber

Der dem Arbeitnehmer nach § 3 zustehende Schutz ist im Sinne einer im DemografieTV AGV
MOVE EVG durch den DB Konzern als Ganzem gegebenen Zusage grundsatzlich unbefristet.

1.

Im Verlauf des in diesem Anhang geregelten Verfahrens bleibt der bisherige Arbeitgeber
wéhrend der ersten drei Phasen arbeitsvertraglich gebunden. Dies gilt zunachst fur die
betriebsspezifische Phase (8 6 Abs. 1 Buchst. a), jedoch auch fir die Orientierungs-
phase 1 (8§ 6 Abs. 1 Buchst. b), wahrend der die DB JobService GmbH dem Arbeitsver-
trag beigetreten ist. Wahrend dieser Phasen obliegt es dem bisherigen Arbeitgeber, un-
ter Nutzung aller ihm zur Verfiigung stehenden Mdglichkeiten den Wegfall der Beschaf-
tigung zu vermeiden bzw. die Wiederbeschéftigung zu ermdglichen.

Auch in der anschliel3enden Orientierungsphase 2 (§ 6 Abs. 1 Buchst. c) bleibt er als
Arbeitgeber gebunden, auch wenn der Umfang seiner tatsachlichen Beteiligung entspre-
chend den in diesem Anhang geregelten Verfahren sukzessive zuriick- und auf die DB
JobService GmbH Ubergeht.
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Die DB JobService GmbH tritt dem Vertrag zu Beginn der Orientierungsphase 1 bei und
bleibt von nun an unbefristet an ihn gebunden. Vorher unterstitzt sie den bisherigen
Arbeitgeber in der betriebsspezifischen Phase, ohne selbst Arbeitgeber zu werden. In
der Integrationsphase (8 6 Abs. 1 Buchst. d) bleibt die Arbeitgeberstellung ihr alleine
Uberlassen, weil der bisherige Arbeitgeber mit dem Ende der Orientierungsphase 2 aus-
scheidet.

§5
Vertragsgrundlage und Mitwirkung des Arbeitnehmers

Rechtliche Voraussetzung fiir den in § 3 Abs. 5 geregelten Schutz sowie Grundlage fur
das in 8§ 4 geregelte Zusammenwirken der beiden Arbeitgeber ist der Abschluss eines
Neuorientierungsvertrages, dessen Abschluss dem Arbeithehmer am Ende der betriebs-
spezifischen Phase (8 6 Abs. 1 Buchst. a) angeboten wird. Der Neuorientierungsvertrag
regelt die in 8 4 Abs. 1 und 2 vorausgesetzten Rechtsbeziehungen sowie die wahrend
der einzelnen Phasen maRgebenden Bedingungen. In ihm wird zwischen dem Arbeit-
nehmer und beiden Arbeitgebern der Beitritt der DB JobService GmbH als zweiten Ar-
beitgeber einerseits und die einvernehmliche Beendigung des mit dem bisherigen Ar-
beitgeber bestehenden Arbeitsverhaltnisses zum Ende der Orientierungsphase 2 ande-
rerseits vereinbart. Die Vereinbarung Uber die Beendigung ist jedoch nur wirksam, wenn
der Vertragsbeginn auf den konkret bezeichneten Zeitpunkt des Wegfalls der Beschéfti-
gung bzw. auf einen danach liegenden Zeitpunkt bezogen ist und der Vertrag vorsieht,
dass der bisherige Arbeitgeber 9 Monate wahrend der Orientierungsphase 1 gem. § 6
Abs. 1 Buchst. b) und im Anschluss daran weitere 24 Monate in der Orientierungsphase
2 gem. 8 6 Abs. 1 Buchst. c) an diesen Vertrag gebunden bleibt. Lehnt der Arbeitnehmer
den Vertragsabschluss ab, so treten die Rechtsfolgen gem. § 3 Abs. 5 ein.

Dem Vertragsangebot geht die personliche Mitteilung an den Arbeitnehmer voraus, dass
er vom Beschaftigungswegfall betroffen ist. Dies ist der Fall, sobald die Méglichkeit zur
Beschaftigung des betreffenden Arbeitnehmers bereits entfallen ist oder ihr Wegfall nach
dem Ergebnis der in der betriebsspezifischen Phase getroffenen Entscheidungen eintre-
ten wird. Die personliche Mitteilung erfolgt im Falle betriebsbedingter Griinde nicht vor
Abschluss der sozialen Auswahl und im Falle von Ausschreibungsverlusten nicht friiher
als sechs Monate vor der Beendigung des laufenden Verkehrsvertrages. Im Falle dau-
erhafter Leistungswandlung erfolgt sie nicht vor Ablauf von drei Monaten nach dem Be-
ginn des BEM-I.

Der Neuorientierungsvertrag ist dem Arbeitnehmer unter ausdriicklichem Hinweis auf
die Rechtsfolgen der Ablehnung (8 3 Abs. 5) anzubieten. Ihm ist der vollstandige Ver-
tragstext vorzulegen und eine Bedenkzeit von zwei Wochen einzurdumen.

Protokollnotiz:

Der Inhalt des Neuorientierungsvertrages wird mit der EVG abgestimmt.

Die Kundigungseinschrankungen bzw. die Kiindigungsbeschrankung bleiben im weite-
ren Verlauf bestehen, wenn und solange der Arbeitnehmer die von ihm erwartete Mit-

wirkung erbringt. Andernfalls entfallen sie nur, wenn die in diesem Anhang geregelten
Bedingungen hierfir gegeben sind (vgl. § 12).



Seite 55 von 85

§6
Ablauf der Beschéaftigungssicherung

Um eine moglichst lange Bindung und Mitwirkung des bisherigen Arbeitgebers zu si-
chern und zu vermeiden, dass eine positive Weiterentwicklung der Arbeitnehmer unter-
brochen wird, ist die Beschaftigungssicherung und Neuorientierung in vier Phasen ge-
gliedert.

a)

b)

Die betriebsspezifische Phase liegt alleine in der Verantwortung des bisherigen
Arbeitgebers. Ihre Dauer folgt den betrieblichen Bedirfnissen. Wahrend dieser
Phase laufen die innerbetrieblichen Informationsprozesse nach BetrVG ab. Im
Falle dauerhafter Leistungswandlung beginnt das BEM-I. Die DB JobService
GmbH unterstiitzt den bisherigen Arbeitgeber, tritt in dieser Phase jedoch noch
nicht selbst als Arbeitgeber bei. Die betriebsspezifische Phase endet mit dem In-
krafttreten des Neuorientierungsvertrags.

Fur die Entgelt- und die sonstigen Beschaftigungsbedingungen gelten unverandert
die bisher gtltigen tariflichen und vertraglichen Bestimmungen.

Auf die betriebsspezifische Phase folgt die Orientierungsphase 1. Auch in ihr tref-
fen die Hauptleistungspflichten unverandert den bisherigen Arbeitgeber. Er bleibt
verantwortlich, fir den Arbeitnehmer im Rahmen seiner betrieblichen Méglichkei-
ten und Regelungen eine zumutbare, moglichst wohnortnahe, Regelbeschéftigung
zu suchen.

Die Orientierungsphase 1 beginnt mit dem Inkrafttreten des gem. 8 5 Abs.1 abge-
schlossenen Neuorientierungsvertrages und dauert 9 Monate.

Gemall dem Neuorientierungsvertrag ist der Arbeitnehmer nunmehr zur Mitwir-
kung an der Neuorientierung und Verschaffung einer zumutbaren Regelbeschéfti-
gung sowie an den weiteren, fur die Orientierungsphasen vorgesehenen Mafl3nah-
men verpflichtet.

Fur die Entgelt- und die sonstigen Beschéaftigungsbedingungen gelten in dieser
Phase unveréndert die bisher giltigen tariflichen und vertraglichen Bestimmungen.

Die Orientierungsphase 2 schliet unmittelbar an die Orientierungsphase 1 an.
Sie dauert 24 Monate.

Nunmehr bestehen die Hauptleistungspflichten ausschlief3lich zwischen dem Ar-
beitnehmer und der DB JobService GmbH. Der bisherige Arbeitgeber bleibt jedoch
fur die Dauer der Orientierungsphase 2 an den Arbeitsvertrag gebunden und ist
verpflichtet, die Bemuhungen der DB JobService GmbH zu unterstitzen.

Fur die Entgelt- und die sonstigen Beschaftigungsbedingungen gelten ab der Ori-
entierungsphase 2 die besonderen, in Abschnitt IV geregelten Tarifbestimmungen.

Mit Ablauf der Orientierungsphase 2 endet die Beteiligung des bisherigen Arbeit-
gebers und das mit ihm bestehende Arbeitsverhéltnis entsprechend der im Neu-
orientierungsvertrag gem. 8 5 Abs. 1 geschlossenen Aufthebungsvereinbarung.
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d) Inderunmittelbar an die Orientierungsphase 2 anschliel3enden Integrationsphase
besteht der unbefristete Neuorientierungsvertrag deshalb ausschlief3lich zwischen
dem Arbeitnehmer und der DB JobService GmbH fort.

Fur die Entgelt- und die sonstigen Beschaftigungsbedingungen gelten weiterhin
die besonderen, in Abschnitt IV geregelten Tarifbestimmungen.

2. In allen Phasen der Beschéftigungssicherung erfolgt unter Mitwirkung des Arbeitneh-
mers ein strukturierter Abgleich von Arbeitsplatzanforderungen und Leistungsvermdgen
des Arbeitnehmers. Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf die in diesem Anhang geregel-
ten Qualifizierungsleistungen, wenn sich ein entsprechender Bedarf ableitet.

Im Ubrigen besteht Einvernehmen, dass die in Abschnitt C Kap. 1 bis 4 DemografieTV
AGV MOVE EVG fir die Unterstutzung und Weiterentwicklung von Arbeitnehmern ver-
einbarten Grundlagen besonders im Zusammenhang mit den in diesem Anhang verein-
barten Verfahren zu beachten sind. Dies gilt vornehmlich auch fir MaBnahmen, die sich
auf die Anpassung des Arbeitsplatzes an das Leistungsvermégen des Arbeitnehmers
beziehen.

8§87
Beschaftigungsbedingungen

1. Wahrend der betriebsspezifischen Phase (§ 6 Abs. 1 Buchst. a) und der Orientierungs-
phase 1 (8 6 Abs. 1 Buchst. b) gelten die fiir den Arbeitnehmer im bisherigen Arbeitsver-
haltnis anwendbaren Bestimmungen tarifvertraglicher und individualrechtlicher Art un-
verandert fort, soweit nicht ausdriicklich Abweichendes geregelt ist. Dies gilt insbeson-
dere insoweit, als sie die Verpflichtungen in der Orientierungsphase 1 (8 6 Abs. 1 Buchst.
b) bzw. die Folgen von Pflichtverletzungen regeln. Kiindigungsbestimmungen nach an-
deren Tarifregelungen gelten mit der Mal3gabe der 88 3 bis 5.

2.  Wahrend der Orientierungsphase 2 und Integrationsphase gelten ausschlieRlich die in
diesem Anhang geregelten Tarifbestimmungen. Dies gilt auch im Rahmen eines Arbeits-
vertrags zur Integrationsbeschaftigung. Die in Abschnitt IV geregelten Leistungen erset-
zen die im bisherigen Arbeitsverhaltnis glltigen Tarifregelungen, soweit nicht ausdriick-
lich auf sie verwiesen oder ihre Fortgeltung geregelt ist.

Abschnitt Il
Pflichten und Leistungen der Arbeitgeber

§8
Verpflichtungen der Arbeitgeber

Die dem bisherigen Arbeitgeber in der betriebsspezifischen Phase obliegenden Verpflichtun-
gen sind nicht Gegenstand dieses Anhangs. Sie ergeben sich aus den allgemeinen tarifver-
traglichen, individualrechtlichen und betriebsverfassungsrechtlichen Regelungen und sind da-
rauf ausgerichtet, dem Arbeitnehmer mdglichst im bisherigen Betrieb bzw. Unternehmen eine
seiner bisherigen Tatigkeit oder seinen Leistungseinschréankungen entsprechende Beschafti-
gung zu ermoglichen. Priméarziel aller Bemihungen muss es sein, die Einschrankungen fur
den Arbeitnehmer so gering wie méglich zu halten.
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§9
Entwicklungsleistung und -anspriiche

Zentrale Aufgabe der DB JobService GmbH und des bisherigen Arbeitgebers ist die Un-
terstlitzung des Arbeitnehmers bei seinem Bemihen um eine neue Regelbeschaftigung
im DB Konzern. Alle weiteren Pflichten orientieren sich an dieser Aufgabe.

Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf Durchfuhrung der fir seine Vermittlung in eine zu-
mutbare Regelbeschéftigung erforderlichen MalRnhahmen. Dazu gehért zunachst eine
umfassende und aufklarende Information zur Situation im Konzernarbeitsmarkt, zu den
Entwicklungsleistungen und Ansprichen sowie die konkrete Darstellung der verlangten
Mitwirkung und eine detaillierte Unterrichtung tber Mitwirkungspflichten.

Uber Abs. 1 und 2 hinaus gehéren hierzu insbesondere:

a)

b)

c)
d)

f)

9)

Unterrichtung Uber mdgliche Instrumente fir eigene Entwicklungsaktivitaten

Bereitstellung regelmafiger aktueller Informationen zu maglichen Regel- und In-
tegrationsbeschéftigungen

Teilnahme an Maflinahmen zur persénlichen Standortbestimmung

Teilnahme an MaRnahmen, in denen die Méglichkeiten der kiinftigen Verwendung
in einem Unternehmen des DB Konzerns oder auch bei einem dritten Arbeitgeber
festgestellt werden

Unterstlitzung bei der Erstellung marktiiblicher Bewerbungsunterlagen

Erstellung eines Entwicklungsplans in Abstimmung mit dem Arbeitnehmer und
Durchfiihrung der darin vereinbarten Mal3nahmen, z.B. Qualifizierungen; der Ent-
wicklungsplan weist auch aus, ob der Arbeithehmer mit den flr ihn geplanten Malf3-
nahmen einverstanden ist oder ob er Vorschlage zu seiner Entwicklung bzw. Qua-
lifizierung geéulRert hat

Protokollnotiz:

Ergeben sich bei der Erstellung des Entwicklungsplans Meinungsverschiedenhei-
ten zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, ist wahrend der Orientierungsphase
1 neben dem jeweils zusténdigen Betriebsrat des bisherigen Arbeitgebers der Be-
triebsrat der DB JobService GmbH und ab der Orientierungsphase 2 der Betriebs-
rat der DB JobService GmbH entsprechend zu informieren.

ordnungsgemale Berlicksichtigung von Bewerbungen bei beabsichtigten Einstel-
lungen in Regelbeschaftigungen sowie aussagefahige Riuckaul3erungen auf Be-
werbungen innerhalb eines Monats. Die nahere Ausgestaltung erfolgt in einer
KBV.
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§10
Regelungen zur Stellenbesetzung

Die Sicherung von Regelbeschéftigung hat Vorrang vor allen anderen MaRnahmen nach
diesem Tarifvertrag. Hierzu gehdort vornehmlich das Bestreben, Arbeithehmern in Orien-
tierungs- bzw. Integrationsphasen eine Regelbeschaftigung mdglichst qualifikationsge-
recht beim ehemaligen Betrieb bzw. Unternehmen anbieten zu koénnen.

Kommen fiir einen freien Regelarbeitsplatz mehrere gleich geeignete Arbeitnehmer in
Betracht, so ist folgende Reihung zu bertlicksichtigen:

a) derzeitige Arbeitnehmer desselben Betriebs
b) ehemalige Arbeithehmer desselben Betriebs

c) derzeitige und ehemalige Arbeitnehmer anderer Betriebe im wohnortnahen oder
regionalen Bereich desselben oder eines anderen Unternehmens im Geltungsbe-
reich dieses Tarifvertrags

d) derzeitige und ehemalige Arbeithehmer anderer Betriebe desselben Unterneh-
mens

e) Arbeitnehmer anderer Unternehmen mit einem Neuorientierungs- oder Integrati-
onsvertrag

f) sonstige Arbeitnehmer der Unternehmen im Geltungsbereich dieses Tarifvertrags,
die sich aufgrund eigener Initiative beworben haben

g) externe Bewerber, sofern kein geeigneter interner Bewerber vorhanden ist

Arbeitnehmer mit dauerhafter Leistungswandlung haben bei gleicher Eignung in den Fal-
len gem. Abs. 2 Buchst. c¢) bis g) Vorrang vor anderen Bewerbern und in den Fallen gem.
Abs. 2 Buchst. a) und b) vor Bewerbern der gleichen Gruppe.

Derzeitige Arbeitnehmer in diesem Sinne sind alle Arbeitnehmer mit einem Arbeitsver-
trag in dem Betrieb bzw. Unternehmen, auch wenn ihrem Arbeitsverhéaltnis die DB Job-
Service GmbH beigetreten ist. Ehemalige Arbeitnehmer in diesem Sinne sind alle Arbeit-
nehmer, die aus dem jeweiligen Betrieb bzw. Unternehmen in Folge einer Rationalisie-
rungsmaf3nahme oder dauerhafter Leistungswandlung ausgeschieden sind.

Dem Arbeitnehmer obliegt es, bei Bewerbungen auf seinen jeweils zu bertcksichtigen-
den Status hinzuweisen.

War die Dauer eines Arbeitsvertrags zur Integrationsbeschéftigung langer als 12 Mo-
nate, hat der Arbeitnehmer Anspruch auf Abschluss eines Arbeitsvertrags fur die ent-
sprechende Regelbeschéftigung.
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Abschnitt Il
Hauptpflichten des Arbeitnehmers und Zumutbarkeit

§11
Einsatz- und Mitwirkungspflichten

Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, sich aktiv um eine neue Regelbeschaftigung zu bema-
hen. Er ist insbesondere verpflichtet, alle im Sinne dieses Tarifvertrags zumutbaren Malf3-
nahmen, die seiner Suche nach und Vermittlung in eine Regel- oder Integrationsbeschéf-
tigung dienen, aktiv zu unterstitzen. Er hat insbesondere

a)

b)

f)

g9)

h)

i)

die fur die Vermittlung relevanten und erforderlichen beruflichen, persénlichen und
sozialen Daten den Arbeitgebern im Rahmen der Bestimmungen des BDSG zum
Zweck ihrer Aufgabenerfullung nach diesem Anhang (insbesondere Vermittlung
und Qualifizierung) mitzuteilen (8 32 gilt sinngemaf); Néheres regelt eine Kon-
zernbetriebsvereinbarung

an Trainings zur beruflichen Neuorientierung (z.B. Bewerbungs- und Entwicklungs-
trainings), Tauglichkeits-/Eignungsuntersuchungen, sowie bei der Erstellung von
Eignungs- und Befahigungsprofilen teilzunehmen

marktibliche Vermittlungsunterlagen (z.B. tabellarischer Lebenslauf, Zeugnisse,
Beurteilungen) zu erstellen und diese fur Vorhaltung und Weitergabe an Unterneh-
men des DB Konzerns durch die DB JobService GmbH bereit zu stellen; der Ar-
beitnehmer ist Uber die Weitergabe im Einzelfall zu informieren

bei der Vereinbarung von Entwicklungszielen mitzuwirken und sich konstruktiv an
der Erstellung und Weiterentwicklung eines Entwicklungsplans zu beteiligen

an QualifizierungsmaRnahmen (z.B. Umschulung, Fortbildung) mit dem Bestreben
eines erfolgreichen Abschlusses teilzunehmen

gebotene weitere Entwicklungsmaflinahmen wahrzunehmen
angebotene Instrumente zur eigeninitiativen Integration in neue Regelbeschéfti-
gungen zu nutzen und sich eigeninitiativ zu bewerben (auf Anforderung des Ar-

beitgebers hat der Arbeitnehmer seine Aktivitdten nachzuweisen)

an Vorstellungsgesprachen und Auswahlverfahren fir Regelbeschaftigungen und
Integrationsbeschaftigungen konstruktiv und erfolgsorientiert teilzunehmen

Ansprechbarkeit fur VermittlungsmafRnahmen sicher zu stellen

Der Arbeitgeber hat die notwendige Mitwirkung konkret zu fordern und den Arbeitnehmer
Uber seine Mitwirkungspflichten detailliert zu unterrichten. Der Arbeitgeber hat den Ar-
beitnehmer, sofern er dessen Mitwirkung als unzureichend ansieht, Uber seine Verpflich-
tungen aufzuklaren und dariiber zu informieren, dass die tariflichen Kindigungsein-
schrankungen gem. 8§ 3 sowie sonstige Anspriiche aus diesem Tarifvertrag entfallen
kénnen, wenn er solche Mitwirkungshandlungen unterlasst oder nicht in der gebotenen
Weise vornimmt.
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Der Arbeitnehmer ist verpflichtet,

a) eine ihm angebotene zumutbare Integrationsbeschaftigung anzunehmen und den
entsprechenden befristeten Arbeitsvertrag abzuschlieRen

b) eine ihm angebotene, zumutbare Regelbeschaftigung anzunehmen und einen un-
befristeten Arbeitsvertrag mit dem neuen Unternehmen abzuschlieRen. In diesem
Fall ist er verpflichtet, den Neuorientierungsvertrag mit der DB JobService GmbH
und wéahrend der Orientierungsphasen zusatzlich mit dem bisherigen Arbeitgeber
einvernehmlich zu beenden. Dies gilt entsprechend bei Abschluss eines Ande-
rungsvertrages mit dem bisherigen Arbeitgeber aufgrund einer erfolgreichen be-
trieblichen Eingliederung im Rahmen des BEM-I.

Die Mitwirkungspflichten bestehen auch wéahrend eines Arbeitsvertrags zur Integrations-
beschaftigung gegeniber der DB JobService GmbH weiter.

Kann dem Arbeitnehmer weder eine Regelbeschéftigung noch eine Integrationsbeschaf-
tigung angeboten werden, so erfillt er seine Arbeitspflicht, indem er an samtlichen far
ihn geeignete MalRnahmen teilnimmt, die ihm von der DB JobService GmbH angeboten
werden, um seine Integration zu férdern.

8§12
Wegfall Kiindigungsein- / -beschréankung

Die Kuindigungseinschrankungen (8 3 Abs. 1 und 2) sowie die Kiindigungsbeschrankung
(8 3 Abs. 3) entfallen, wenn der Arbeitnehmer die ihm obliegenden Pflichten aus diesem
Anhang verletzt. Dies gilt insbesondere, wenn der Arbeitnehmer

a) einen ihm angebotenen Arbeitsvertrag fir eine zumutbare Regel- oder Integrati-
onsbeschaftigung nicht annimmt oder

b) die Ubernahme einer zumutbaren Integrationsbeschaftigung ablehnt oder

c) die sonstigen Mitwirkungspflichten nicht in der gebotenen Weise erfiillt.

Die Rechtsfolge gem. Abs. 1 tritt nur ein, wenn der Arbeitnehmer in den Fallen gem. Abs.
1 Buchst. a) bzw. b) zuvor schriftlich auf diese Folgen hingewiesen worden und im Falle

von Abs. 1 Buchst. c) wegen einer vergleichbaren Pflichtverletzung bereits abgemahnt
worden ist.

Protokollnotiz:

Der Arbeitnehmer ist im Neuorientierungsvertrag tber die Rechtsfolgen von Pflichtverletzun-
gen aufzuklaren, insbesondere dariiber, dass diese zum Wegfall der Kiindigungseinschran-
kung (8 3 Abs. 1 und 2) und Kiindigungsbeschrénkung (8 3 Abs. 3) fuhren. Es wird klargestellt,
dass alleine die Bestimmungen dieses Anhangs nicht ausreichen, um im Falle einer Pflicht-
verletzung den Wegfall des Schutzes zu begriinden. Notwendig ist vielmehr ein ausdrtcklicher
Hinweis im Einzelfall.
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§13
Zumutbarkeit der Regel- bzw. Integrationsbeschéaftigung

Die Zumutbarkeit einer Regelbeschaftigung ist gegeben, wenn sie nach

a) dem Inhalt und der Art der Tatigkeit (8§ 14),
b) den ortlich-raumlichen Bedingungen (8 15) und
c) der tariflichen Bezahlung der Tatigkeit (8§ 16)

zumutbar ist und nicht soziale Belange gem. 8 15 Abs. 4 die gegebene Zumutbarkeit
ausschliel3en.

Die Zumutbarkeit einer Tatigkeit setzt grundsatzlich voraus, dass zum Zeitpunkt des An-
gebots einer Regelbeschéftigung, dessen Ablehnung zum Wegfall der Kiindigungsein-
oder -beschrankung fuhren kann, keine andere Regelbeschéftigung verfugbar ist, die fir
den Arbeitnehmer zu geringeren Einschrankungen filhren wirde. Dies gilt auch, wenn
die Regelbeschaftigung fur sich gesehen alle Zumutbarkeitskriterien erfillen wirde und
insbesondere auch im Verhaltnis einer Gberregionalen zu einer regionalen oder ortsna-
hen Regelbeschaftigung.

Protokollnotiz:

Eine Regelbeschaftigung steht zur Verfigung, wenn der evtl. kiinftige Arbeitgeber seine
Zustimmung zur Einstellung mitgeteilt hat, dem Arbeitnehmer also ein konkretes Ver-
tragsangebot gemacht werden kann.

8§14
Zumutbarkeit nach Inhalt und Art der Tatigkeit

Die Zumutbarkeit hinsichtlich Inhalt und Art der neuen Regelbeschéaftigung wird danach
beurteilt, ob die neue Tatigkeit einer Anforderungsgruppe entspricht, die im Vergleich zu
der Anforderungsgruppe, die der frilher ausgelibten Tatigkeit entsprochen hat, als ver-
tretbar angesehen wird.

Die Anforderungsgruppen sind wie folgt festgelegt:

Anforderungsgruppe 1

Arbeitnehmer mit besonderen Erfahrungen und selbstandigen Leistungen in verantwort-
licher Tatigkeit mit Dispositionsbefugnissen, die Arbeitnehmer anderer Anforderungs-
gruppen einzusetzen und verantwortlich zu unterweisen haben; sowie Arbeitnehmer mit
umfassenden kaufmannischen oder technischen Kenntnissen.

Anforderungsgruppe 2

Arbeitnehmer mit mehrjéahriger Berufserfahrung oder besonderen Fachkenntnissen und
Fahigkeiten bzw. mit Spezialtatigkeiten, die nach allgemeiner Anweisung selbstéandig ar-
beiten, jedoch in der Regel keine Verantwortung fur die Tatigkeit anderer tragen, sowie
Arbeitnehmer mit qualifizierter Tatigkeit, die die fachlichen Erfahrungen eines Meisters
voraussetzen.

Anforderungsgruppe 3
Arbeitnehmer in Tatigkeiten, deren Ausiibung eine abgeschlossene Berufsausbildung
mit einer Regelausbildungsdauer von mehr als zweieinhalb Jahren voraussetzt.
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Anforderungsgruppe 4

Arbeitnehmer in einfacher, schematischer oder mechanischer Tatigkeit, die keine Be-
rufsausbildung mit einer Regelausbildungsdauer von mehr als zweieinhalb Jahren erfor-
dert.

Anforderungsqruppe 5
Ungelernte Arbeithehmer.

Protokollnotizen:

1. Der abgeschlossenen Berufsausbildung nach Anforderungsgruppe 3 steht eine
nach Art. 37 Abs. 1 Einigungsvertrag anerkannte Berufsausbildung gleich.

2. Die Anforderungsgruppe des Arbeitnehmers ist unter Berticksichtigung der in sei-
ner Person liegenden gesundheitlichen Grinde und unter Beriicksichtigung der
Tatigkeiten, die er noch ausiben kann, (jeweils neu) festzulegen. Die so festge-
legte Anforderungsgruppe ist jeweils flir das weitere Verfahren maRgebend. Erfolgt
eine Neufestsetzung der Anforderungsgruppe ist der Betriebsrat einzubinden.

Der zumutbare Abstand einer neuen Anforderungsgruppe zu der ehemaligen Anforde-
rungsgruppe wird in Abhangigkeit von der Dauer des Neuorientierungsvertrages einer-
seits und dem Schutzbedurfnis i.S.v. 8 3 Abs. 7 andererseits in folgender Weise diffe-
renziert festgelegt:

a) Eine neue Regelbeschéaftigung ist hinsichtlich Inhalt und Art der Tatigkeit immer
zumutbar, wenn sie der gleichen Anforderungsgruppe entspricht.

b)  Im Falle von Arbeitnehmern, auf die 8 3 Abs. 3 nicht anzuwenden ist, ist die neue
Regelbeschéaftigung auch zumutbar, wenn sie in den ersten 12 Monaten der Ori-
entierungsphase 2 der nachstniedrigeren Anforderungsgruppe sowie nach 12 Mo-
naten in der Orientierungsphase 2 dieser und der nachsten, darunter liegenden
Anforderungsgruppe entspricht. Ab der Integrationsphase ist jede neue Regelbe-
schéftigung hinsichtlich Inhalt und Art der Tatigkeit zumutbar.

c) Im Falle von Arbeitnehmern, auf die 8 3 Abs. 3 anzuwenden ist, ist die neue Re-
gelbeschéftigung auch zumutbar, wenn sie in den ersten 12 Monaten der Orientie-
rungsphase 2 der nachstniedrigeren Anforderungsgruppe sowie nach 12 Monaten
in der Orientierungsphase 2 bzw. in der Integrationsphase dieser und der nachs-
ten, darunter liegenden Anforderungsgruppe entspricht.

Die Ubernahme einer Integrationsbeschaftigung ist ab dem Beginn der Orientierungs-
phase 2 zumutbar, wenn sie der gleichen oder einer der beiden nachstniedrigeren An-
forderungsgruppen entspricht und eine zumutbare Regelbeschéftigung nicht angeboten
werden kann. Die Uberregionale Integrationsbeschéaftigung ist nur zumutbar, wenn die
auszulbende Tatigkeit der gleichen oder der nachstniedrigeren Anforderungsgruppe
entspricht.
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§15
Zumutbarkeit nach drtlich-raumlichen Bedingungen

Unter Bericksichtigung der Mobilitatspauschale (§ 17) bzw. Mobilitatsférderung (§ 18)
ist eine Regel- oder Integrationsbeschaftigung unter dem Gesichtspunkt der ortlich-
raumlichen Bedingungen unabhangig davon zumutbar, ob sie wohnortnah, regional oder
Uberregional angeboten wird. Dies gilt auch fiir das Angebot einer lberregionalen Re-
gelbeschéftigung infolge einer Versetzung innerhalb des bisherigen Unternehmens oder
des Wechsels zu einem anderen Unternehmen des DB Konzerns verbunden mit einem
Wohnortwechsel.

Die Zumutbarkeit einer Regel- oder Integrationsbeschéaftigung bestimmt sich dabei in
erster Linie nach dem zusatzlichen und insgesamt notwendigen Aufwand an taglicher
Pendelzeit (reine Fahrzeit mit ggf. Umsteigezeiten bei (ggf. auch fiktiver) Nutzung 6ffent-
licher Verkehrsmittel).

Protokollnotiz:

Bei Teilzeitarbeitnehmern im Sinne der jeweiligen tarifvertraglichen Bestimmungen soll
das individuell vereinbarte Teilzeitmodell wahrend der Orientierungsphase 2 und der In-
tegrationsphase angemessen beriicksichtigt werden. Der Betriebsrat der DB JobService
GmbH ist im Vorfeld einzubinden.

Die neue Beschaftigung gilt als

a) wohnortnah, wenn zwischen bisherigem Wohnort und neuem Arbeitsort eine tagli-
che Pendelzeit von bis zu 90 Minuten nicht Gberschritten wird,

b)  regional, wenn zwischen dem bisherigen Wohnort und dem neuem Arbeitsort eine
tagliche Pendelzeit von 90 Minuten, nicht jedoch eine solche von 150 Minuten Uber-
schritten wird,

c) Uberregional, wenn zwischen dem bisherigen Wohnort und dem neuem Arbeitsort
eine tagliche Pendelzeit von 150 Minuten tGberschritten wird.

Unabhéngig von einer nach Abs. 1 bzw. 2 an sich gegebenen Zumutbarkeit einer tber-
regionalen Regelbeschéftigung fihrt die Ablehnung nicht zu den Rechtsfolgen gem. § 3
Abs. 5, wenn

a) das Angebot vor dem tatsachlichen Wegfall der bisherigen Beschaftigung gemacht
wird oder

b) es sich um die erste nach Inkrafttreten des Neuorientierungsvertrages angebotene
Uberregionale Regelbeschéaftigung handelt.

Protokollnotiz:

Das Angebot einer Regelbeschaftigung liegt nur dann vor, wenn der evitl. kiinftige Arbeit-
geber seine Zustimmung zur Einstellung mitgeteilt hat, dem Arbeitnehmer also ein kon-
kretes Vertragsangebot gemacht werden kann. Dem Arbeitnehmer sind die damit ver-
bundenen Leistungen verbindlich zu erlautern. In diesen Fallen kann der Arbeitnehmer
das Wahlrecht ausiben.
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Macht der Arbeitnehmer im Falle eines tiberregionalen Angebots geltend, dass in seiner
Person ungewoéhnliche, vom Regelfall eines Arbeitnehmers abweichende und schwer-
wiegende soziale Griinde die Unzumutbarkeit begriinden, so ist dies im Zusammenhang
mit der evt. notwendigen rdumlichen Veranderung des Arbeitnehmers zu bericksichti-
gen. Dies gilt insbesondere, wenn der Arbeitnehmer aus den vorgenannten Grinden die
neue Regelbeschaftigung nicht ohne Umzug annehmen kdnnte und ihm dies nicht zu-
mutbar ist.

Es werden nur Griinde im Sinne von Satz 1 bericksichtigt, die der Arbeitnehmer im zeit-
lichen Zusammenhang mit seiner Ablehnung schriftlich geltend macht. Der Arbeitnehmer
hat danach zwei Wochen Zeit, die Angaben durch entsprechende Nachweise zu bele-
gen.

Arbeitgeber und Betriebsrat priifen gemeinsam, ob die Voraussetzungen fur ungewdhn-
liche, vom Regelfall eines Arbeitnehmers abweichende und schwerwiegende soziale
Griunde vorliegen. Eine Entscheidung dartiber, ob bzw. inwieweit daher eine Unzumut-
barkeit vorliegt, wird einvernehmlich getroffen.

Kommt das Einvernehmen nicht zustande, legt der Arbeitgeber die Frage einem parita-
tischen Ausschuss (DB JobService GmbH und GBR der DB JobService GmbH benen-
nen jeweils 3 Mitglieder) vor. Der Ausschuss entscheidet innerhalb von 14 Kalenderta-
gen nach Anrufung. Er kann das Weitere in einer Verfahrensregelung festlegen.

Protokollnotiz:

Waéhrend der Orientierungsphasen 1 und 2 soll die DB JobService GmbH und der GBR
der DB JobService GmbH jeweils 1 Mitglied fir den paritatischen Ausschuss aus dem
bisherigen Betrieb benennen.

Ein Angebot eines Arbeitsvertrags zur Uiberregionalen Integrationsbeschaftigung ist nur
zumutbar, wenn der Arbeitsvertrag mit dem Integrationsarbeitgeber eine Laufzeit von
mindestens einem Jahr hat.

§16
Zumutbarkeit der Bezahlung der Tatigkeit

a) Kann Arbeitnehmern, auf die § 3 Abs. 3 nicht anzuwenden ist, eine nach § 13 zu-
mutbare Regelbeschéaftigung angeboten werden, und fuhrt diese zu einer Minde-
rung des Entgelts, so sind die neuen Bedingungen insgesamt zumutbar im Sinne
dieses Anhangs, wenn dem Arbeitnehmer ein einmaliger Abgeltungsbetrag nach
Abs. 3 bezahlt wird. Damit ist die Zumutbarkeit hinsichtlich des tariflichen Entgelts
hergestellt.

b)  Abweichend von Buchst. a ist fur dauerhaft leistungsgewandelte Arbeitnehmer, auf
die 8 3 Abs. 3 nicht anzuwenden ist, nach dem tariflichen Entgelt jede Regelbe-
schaftigung zumutbar.

Zur Ermittlung einer Minderung des Entgelts im Sinne von Abs. 1 Buchst. a wird jeweils
die Summe aus dem 13-fachen des Monatstabellenentgelts und der in Monatsbetragen
festgelegten Entgeltbestandteile (mit Ausnahme der Zulagen RT, RP, ZUG, beziehungs-
weise einer diesen Zulagen entsprechende Zulage im Tarifwerk eines der Unternehmen
des DB Konzerns) zuzuglich eines evtl. tariflichen Urlaubsgeldes verglichen. Besteht in
der bisherigen und/oder neuen Regelbeschaftigung kein Anspruch auf entsprechende
tarifliche Anspriiche wie z.B. keine oder eine anders berechnete 13. Zahlung, Urlaubs-
geld, ist dies entsprechend zu berticksichtigen.
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Die Zumutbarkeit gilt als nicht gegeben, wenn eine ermittelte Minderung bei einem bis-
herigen Monatstabellenentgelt von

bis 30. Juni 2025 ab 01. Juli 2025 ab 01. Juli 2026
- bis zu 2.735,19 € 2.789,89 € 2.859,64 € 10 %

- Uber | 2.735,19 € bis zu 3.967,19 € |2.789,89 € bis zu 4.046,53 € |2.859,64 € bis zu 4.147,69€ |15 %

- Uber 3.967,19 € bis zu 5.198,39 € |4.046,53 € bis zu 5.302,36 € 4.147,69 € bis zu 5.434,92 € 20 % und
- Uber | 5.198,39 € 5.302,36 € 5.434,92 € 25 %
Uberschreitet.

Das geminderte Monatstabellenentgelt darf in jedem Falle nicht das geminderte Mo-
natstabellenentgelt des nachstniedrigeren Entgeltbereichs unterschreiten.

Die v.g. Betrage werden bei allgemeinen tariflichen Erhéhungen der Monatstabellenent-
gelte (Anlage 4 zum FGr 6-TV AGV MOVE EVG) um den gleichen Satz, den die Tarif-
vertragsparteien insoweit durchschnittlich fur die Monatstabellenentgelte festlegen, er-

hoht.

3.  Arbeitnehmer nach Abs. 1 haben Anspruch auf einen einmaligen Abgeltungsbetrag, der
wie folgt berechnet und bezahlt wird:

a)

b)

Zunachst wird die Differenz zwischen dem Monatstabellenentgelt aus der bisheri-
gen Tatigkeit (Kalendermonat vor Beginn der Orientierungsphase 2) und dem kiinf-
tigen Monatstabellenentgelt (erster Kalendermonat des Bestehens der neuen Re-
gelbeschaftigung) ermittelt. Das Monatstabellenentgelt aus der bisherigen Tatig-
keit wird entsprechend der zwischenzeitlichen Entwicklung der ehemaligen Tarif-
bestimmungen aktualisiert.

Sehen die in Unternehmen geltenden Tarifsysteme Jahresentgelte vor, gilt als Mo-
natstabellenentgelt im Sinne von Unterabs. 1 Satz 1 ein Zwdlftel des Jahrestabel-
lenentgelts.

Die nach Buchst. a festgestellte Differenz wird in Hohe des 30-fachen Differenzbe-
trages an den Arbeitnehmer als einmaliger Abgeltungsbetrag ausbezahlt. Damit
sind samtliche Anspriiche, die sich auf den monetaren Ausgleich von rationalisie-
rungsbedingten Entgeltminderungen (auch solche, die in anderen Tarifvertragen
zu entsprechenden Sachverhalten geregelt sind) beziehen, pauschal abgegolten.

Ist die angebotene Regelbeschéaftigung nach Abs. 1 nicht zumutbar, nimmt der Ar-
beitnehmer das Angebot dennoch an, so steht ihm das 1,5-fache des Abgeltungs-
anspruchs nach Buchst. b zu.

Protokollnotiz:

Abs. 3 findet auch in den Fallen einer Standortverlagerung Anwendung.

4.  Die neue Regelbeschéftigung ist nach dem tariflichen Entgelt fir Arbeitnehmer, auf die
8 3 Abs. 3 anzuwenden ist, zumutbar, wenn durch Zahlung der Diff-Z, die sich nach den
tariflichen Bestimmungen des neuen Arbeitgebers richtet, ein Ausgleich geschaffen wird.

Protokollnotiz:

Abs. 4 findet auch in den Fallen einer Standortverlagerung Anwendung.



Seite 66 von 85

5. a) Erfolgt die Einstellung bei der DB Zeitarbeit GmbH, so gelten die Abs. 3 und 4 mit
der Mal3gabe, dass die Zumutbarkeit durch eine unwiderrufliche vertragliche Zu-
sage der Leistungen seitens der DB Zeitarbeit GmbH hergestellt wird.

b)  Wurde dem Arbeitnehmer vor der Einstellung bei der DB Zeitarbeit GmbH eine
Leistung im Sinne von Buchst. a zugesagt und hat er das Arbeitsverhaltnis mit der
DB Zeitarbeit GmbH einvernehmlich geldst und im unmittelbaren Anschluss an
diese Beendigung ein Arbeitsverhéaltnis mit einem Unternehmen im Geltungsbe-
reich des KonzernRTV begrundet, gilt folgendes:

aa) Der Arbeitnehmer wird bezogen auf die Diff-Z und ZU-K so gestellt, als hatte
das Arbeitsverhaltnis mit der DB Zeitarbeit GmbH nicht bestanden.

bb) Haben sich wahrend der Dauer des Arbeitsverhaltnisses mit der DB Zeitar-
beit GmbH tarifvertragliche Tabellenentgelte bei dem Unternehmen, bei dem
der Arbeitnehmer wegen der Begriindung eines Arbeitsverhaltnisses mit der
DB Zeitarbeit GmbH ausgeschieden ist, erhéht, wird der Arbeitnehmer so
gestellt, als hatte das Arbeitsverhaltnis im Zeitpunkt der Tabellenentgelter-
héhung mit diesem Unternehmen bestanden.

Protokollnotiz:

Begriindet der Arbeitnenmer ab der Orientierungsphase 2 ein Arbeitsverhalt-
nis mit der DB Zeitarbeit GmbH, sind die Tabellenentgelterhbéhungen des
FGr 6-TV AGV MOVE EVG mal3geblich.

cc) Im Ubrigen finden die einschlagigen Bestimmungen zur Anpassung der Diff-
Z Anwendung.

c)  Der Arbeitnehmer, auf den § 3 Abs. 3 anzuwenden ist, wird bezogen auf die indi-
viduelle Vergleichsberechnung im Sinne des KonzernZUTV so gestellt, als hatte
das Arbeitsverhéltnis mit der DB Zeitarbeit GmbH nicht bestanden.

817
Mobilitatspauschale ohne Wohnortwechsel

Dem Arbeitnehmer stehen im Falle der Ubernahme einer regionalen oder iiberregionalen Re-
gelbeschéftigung oder einer Integrationsbeschéaftigung Ausgleichs- und Mobilitatsleistungen
zu.

(1) Der Arbeitnehmer hat, wenn er seinen Wohnort beibehalt, Anspruch auf eine einmalige
Ausgleichszahlung (Mobilitatspauschale) in Hohe von 650,00 € pro voller Viertelstunde
zusatzlicher Pendelzeit. Voraussetzung ist, dass die neue Pendelzeit mehr als 30 Minu-
ten langer ist als die bisherige tagliche Pendelzeit. Berticksichtigt werden dabei Zeiten
bis zu einer gesamten taglichen Pendelzeit von 240 Minuten.
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In den Féllen des Abs. 1 gelten die folgenden Grundsétze fur eine Mobilitatsférderung:

a)

b)

d)

Ergibt sich fur den Arbeitnehmer infolge einer neuen Regelbeschéftigung bzw. Ab-
schluss eines Arbeitsvertrags zur Integrationsbeschaftigung von langer als 6 Mo-
naten eine langere tagliche Pendelzeit als bisher, sind im Rahmen der betriebli-
chen Mdglichkeiten Beginn und Ende der taglichen Arbeitszeit so festzusetzen,
dass Gelegenheit besteht, giinstige An- und Abfahrmdéglichkeiten zu nutzen. Dabei
ist die Arbeitszeitregelung unter Bertcksichtigung der Schutzwirdigkeit des be-
troffenen Arbeitnehmers so zu festzulegen, dass die betrieblichen Belange nicht
beeintrachtigt werden.

Wird bei Zugrundelegen der Nutzung offentlicher Verkehrsmittel (schnellste Ver-
bindung) durch die Ubernahme einer neuen Regelbeschaftigung bzw. Abschluss
eines Arbeitsvertrags zur Integrationsbeschaftigung (langer als 6 Monate), die bis-
herige tagliche Pendelzeit um mehr als 30 Minuten Uberschritten (reine Fahrzeit
mit ggf. Umsteigezeiten) und ist eine verkehrsgunstigere Festlegung der Arbeits-
Zeit aus betrieblichen oder sonstigen Griinden nicht mdglich, erhalt der Arbeitneh-
mer eine Mobilitatspauschale geman Abs. 1.

Die Berechnung der Mobilitatspauschale erfolgt auf der Grundlage der sich erge-
benden durchschnittlichen taglichen Pendelzeit im ersten vollen Kalendermonat
nach Aufnahme der Regelbeschéftigung bzw. Integrationsbeschaftigung.

Bei einer regelmaRigen Beschéftigung in Schicht-/oder Wechselschichtarbeit er-
folgt eine Durchschnittsbetrachtung Uber den Zeitraum des ersten regelmaRigen
Schichtzyklus.

Mit der Zahlung der Mobilitatspauschale gilt der Nachteil, der durch die Verlange-
rung der taglichen Pendelzeit entsteht, als auf Dauer abgegolten.

Bei wiederholtem Abschluss eines Arbeitsvertrags zur Integrationsbeschéftigung
werden bereits gezahlte Pauschalvergitungen i.S.v. Abs. 1 angerechnet.

Wechselt der Arbeitnehmer aus einem Arbeitsvertrag zur Integrationsbeschafti-
gung in eine unbefristete Regelbeschaftigung, werden bereits erfolgte Zahlungen
zum Ausgleich fur eine langere tégliche Pendelzeit angerechnet, sofern diese fir
dieselbe Beschéftigung oder den selben Arbeitsort gewahrt wurden.

Protokollnotiz:

§ 17 findet auch in den Féllen einer Standortverlagerung Anwendung.
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§18
Mobilitatsforderung mit Wohnortwechsel

Wechselt der Arbeithehmer im Zusammenhang mit der Annahme einer Uberregionalen
Regelbeschéftigung oder eines Arbeitsvertrages einer tberregionalen Integrationsbe-
schaftigung seinen Wohnort, so hat er folgende Anspriche:

Protokollnotiz:

Liegen besondere Umstande vor (z.B. ungunstiges Verhéaltnis der Schichtlage zur Pen-
delzeit oder besondere soziale Belange), kdnnen die Bestimmungen des Abs. 1 durch
die DB JobService GmbH auch bei Ubernahme einer Regelbeschaftigung zur Anwen-
dung gebracht werden, die nicht die Voraussetzungen der Uberregionalitét erfillt.

a) Die Erstattung der umzugsbedingt tatsachlich entstehenden Kosten erfolgt auf An-
trag in sinngemafler Anwendung des Bundesumzugskostengesetzes (BUKG) mit
Ausnahme von § 10 BUKG (in der jeweils geltenden Fassung), sofern die schriftli-
che Erstattungszusage durch den Arbeitgeber vor dem Umzug erteilt wurde und
der Umzug spéatestens 2 Jahre nach Aufnahme der neuen Beschéftigung beendet
ist. Die Anwendung der 88 7 und 12 BUKG erfolgt ausschlie3lich nach MalRgabe
der im jeweiligen Unternehmen geltenden Reisekostenordnung.

Fur die Abwicklung des Umzugs finden die im Unternehmen geltenden Bestim-
mungen (in der jeweils geltenden Fassung) Anwendung.

b) Die aufgrund einer Zusage nach Buchst. a Unterabs. 1 gewéhrten Leistungen kon-
nen zuriickgefordert werden, wenn der anspruchsberechtigte Arbeithehmer vor
Ablauf von zwei Jahren nach Beendigung des Umzuges aus einem von ihm zu
vertretendem Grunde nicht mehr in einem Arbeitsverhaltnis mit einem Unterneh-
men des DB Konzerns steht.

c) Aufwendungen im Zusammenhang mit einem Wohnortwechsel, die nicht durch

Leistungen nach Buchst. a abgedeckt sind, werden durch eine einmalige Umzugs-
pauschale in Héhe von 3.000,00 € zuzuglich 600,00 € fir jedes weitere im Haus-
halt lebende Familienmitglied, insgesamt jedoch héchstens 6.000,00 € abgegolten,
sofern der Wohnortwechsel innerhalb von einer Frist von 6-Monaten nach Auf-
nahme der neuen Beschaftigung erfolgt.
Erfolgt der Wohnortwechsel nach Ablauf von 6 Monaten nach Aufnahme der neuen
Beschaftigung wird fur den 7. und jeden weiteren Monat die Pauschale um die
entsprechenden Arbeitgeberaufwendungen fiir die doppelte Haushaltsfihrung ge-
kirzt. Erfolgt der Umzug nach Ablauf von 12 Monaten, besteht kein Anspruch mehr
auf die Umzugspauschale.

Ist von einem Wohnortwechsel ein Ehepaar mit einem gemeinsamen Haushalt be-
troffen und kommen beide Ehepartner als Anspruchsberechtigte im Sinne der Um-
zugskostenregelung - auch wenn sie verschiedenen Unternehmen des DB Kon-
zerns angehoren - in Frage, so gilt einer von ihnen als ,betroffener Arbeitnehmer”
und der andere als ,im Haushalt lebendes Mitglied der Familie”. Satz 1 gilt sinnge-
maf fir eine eingetragene Lebenspartnerschaft und nichteheliche Lebensgemein-
schaften.

d) Bereits erfolgte Zahlungen einer Mobilitatspauschale nach § 17 fur Vermittlung in
dieselbe neue Regelbeschaftigung werden angerechnet.

e) Nach einem durch den Wegfall der Beschaftigung bedingten und vom Arbeitgeber
veranlassten Wohnortwechsel ist ein mit einem erneuten Wohnortwechsel



(2)

f)

Seite 69 von 85

verbundenes Beschéftigungsangebot nur dann zumutbar, wenn zwischen erstem
Wohnortwechsel und erneutem Angebot einer Regelbeschéaftigung mindestens 24
Monate liegen.

Abweichend von Buchst. ¢ Unterabs. 2 gilt Folgendes:

Ein Arbeitnehmer, der mit einem oder mehreren schulpflichtigen Kindern in einem
gemeinsamen Haushalt lebt und schulbedingt erst mit Beginn des folgenden
Schuljahres umzieht, kann nach Ubernahme der neuen Beschéftigung beantra-
gen, dass eine Kiirzung der Umzugspauschale nach Abs. 1 Buchst. ¢ Unterabs. 2
nicht fur Zeiten der doppelten Haushaltsfuhrung vor dem néchsten Schuljahres-
wechsel erfolgt.

Wechselt der Arbeithehmer im Zusammenhang mit der Annahme einer Uberregionalen
Regelbeschéftigung seinen Wohnort, so hat er zusétzlich Anspruch auf eine Mobilitats-
pramie in Hohe von 10.000,00 €, wenn der Arbeithnehmer einen Umzug vornimmt bzw.
in Hohe von 5.000,00 €, wenn er sich fir die doppelte Haushaltsflihrung entscheidet.

Protokollnotiz:

§ 18 findet auch in den Fallen einer Standortverlagerung Anwendung.

(1)

()

Abschnitt IV

Beschéaftigungsbedingungen in Orientierungsphase 2 und Integrationsphase

Unterabschnitt 1
Arbeitszeitbestimmungen

8§19
Arbeitszeit

Die Arbeitszeit betragt 2.036 Stunden jahrlich. Hatte der Arbeithehmer vor dem Wegfall
der Beschaftigung ein geringeres individuelles Arbeitszeit-Soll vereinbart, so verringert
sich das individuelle Arbeitszeit-Soll auch im Neuorientierungsvertrag.

a)

Im Ubrigen finden Abschnitt Il BasisTV AGV MOVE EVG und Abschnitt VI FGr 6-
TV AGV MOVE EVG Anwendung.

Protokollnotizen:

1.

Abweichend von den Ubrigen Bestimmungen zum Wahlrecht nach 8§ 37a bis ¢
FGr-TVe AGV MOVE EVG bzw. entsprechender Bestimmungen in anderen Tarif-
vertragen endet die Wahl des Arbeitnehmers mit Ablauf der Orientierungsphase 1.

Zu Beginn der Orientierungsphase 2 kann der Arbeitnehmer sein Wahlrecht nach
88§ 37a bis ¢ FGr 6-TV AGV MOVE EVG fur die Gesamtdauer der Orientierungs-
phase 2 und der Integrationsphase einmalig ausuben.



(1)

(2)

Seite 70 von 85

3. Entscheidet sich der Arbeitnehmer fur das

a) Modell "Zuséatzlicher Erholungsurlaub (6 Tage)" nach § 37b Abs. 1 Buchst. b
FGr 6-TV AGV MOVE EVG, erfolgt eine Anpassung des Referenzentgelts
im Verhaltnis von 1.984 zu 2.036 Stunden,

b)  Modell ,Zusétzlicher Erholungsurlaub (12 Tage)® nach § 37b Abs. 1
Buchst. ¢ FGr 6-TV AGV MOVE EVG, erfolgt eine Anpassung des Referen-
zentgelts im Verhaltnis von 1.932 zu 2.0236 Stunden.

Satz 1 gilt in Bezug auf die Anpassung des Referenzentgelts auch in den
Fallen, in denen sich der Arbeitnehmer fur die Kombination nach § 37c
Abs. 4 FGr 6-TV AGV MOVE EVG (6 Tage zusatzlicher Erholungsurlaub ver-
bunden mit einer Arbeitszeitreduzierung um 52 Stunden/Jahr entscheidet.

b)  Abweichend von Buchst. a finden im Rahmen eines Arbeitsvertrags zur Integrati-
onsbeschaftigung die Bestimmungen zur Arbeitszeitverteilung, Arbeitszeitbewer-
tung und eines eventuellen Zusatzurlaubs Anwendung, die fir den jeweiligen Ein-
satzbetrieb maf3geblich sind.

Unterabschnitt 2
Entgeltbestimmungen

§ 20
Referenzentgelt / Integrationsvergutung

Fir die Dauer der Laufzeit des Neuorientierungsvertrags (ab der Orientierungsphase 2)
hat der Arbeithehmer Anspruch auf Zahlung einer Integrationsvergitung, die sich auf der
Grundlage des Referenzentgelts errechnet.

Das Referenzentgelt wird auf einer Referenzarbeitszeit von 2.036 Stunden jahrlich be-
rechnet.

Der Monatsbetrag des Referenzentgelts errechnet sich aus der Summe der gem.
Buchst. a bis d zu beriicksichtigenden Entgeltbestandteile dividiert durch 12. Mal3ge-
bend ist dabei jeweils das Entgelt, das der Arbeithehmer in dem letzten, dem Abschluss
des Neuorientierungsvertrages vorausgehenden Berechnungszeitraums erhalten hat
oder erhalten hétte, wenn er die Anspruchsvoraussetzungen im Ubrigen erfillt hatte.

Bis 31. Dezember 2025 gilt Buchst. a in folgender Fassung:

a) Monatstabellenentgelt und in Monatsbetragen festgelegte tarifvertragliche Entgelt-
bestandteile multipliziert mit 12. Hierzu z&hlen nicht einmalige Entgeltzulagen so-
wie an die Tatigkeit bzw. Leistung des Arbeitnehmers und/oder das Ergebnis des
Unternehmens gebundene Entgeltbestandteile, auch wenn sie unterjahrig ratier-
lich ausgezahlt werden.

Ausfihrungsbestimmung

Die ZU-K im Sinne der maRgeblichen Bestimmungen zur ZU-K findet keine Beriicksichti-
gung beim Referenzentgelt.

Der Anspruch auf Zahlung der ZU-K besteht neben der Integrationsvergiitung; die An-
spruchshéhe und -dauer richten sich insoweit weiterhin nach den fir die ZU-K malRgebli-
chen Bestimmungen.
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Ab 01. Januar 2026 gilt Buchst. a in folgender Fassung:

a) Monatstabellenentgelt und in Monatsbetragen festgelegte tarifvertragliche Entgelt-
bestandteile multipliziert mit 12. Hierzu zahlen nicht einmalige Entgeltzulagen, ein
tarifvertragliches Schichtzusatzgeld (ab 01. Januar 2027: ein tarifvertragliches
Schichtzusatzgeld bzw. Zusatzgeld) sowie an die Tatigkeit bzw. Leistung des Ar-
beitnehmers und/oder das Ergebnis des Unternehmens gebundene Entgeltbe-
standteile, auch wenn sie unterjahrig ratierlich ausgezahlt werden.

Ausfiihrungsbestimmung

Die ZU-K im Sinne der maRgeblichen Bestimmungen zur ZU-K findet keine Beruicksichti-
gung beim Referenzentgelt.

Der Anspruch auf Zahlung der ZU-K besteht neben der Integrationsvergutung; die An-
spruchshéhe und -dauer richten sich insoweit weiterhin nach den fir die ZU-K maf3gebli-
chen Bestimmungen.

b)  Tarifliche Jahrliche Zuwendung oder entsprechende Zahlungen, die der Arbeitneh-
mer im letzten, dem Abschluss des Neuorientierungsvertrages vorausgehenden
Kalenderjahr erhalten hat oder erhalten hatte, wenn er die Anspruchsvorausset-
zungen im Ubrigen erfullt hatte.

c) Tarifliches Urlaubsgeld oder entsprechende Zahlungen, das der Arbeithehmer im
letzten, dem Abschluss des Neuorientierungsvertrages vorausgehenden Kalen-
derjahr erhalten hat oder erhalten hatte, wenn er die Anspruchsvoraussetzungen
im Ubrigen erfillt hatte.

d) 13. Zahlung von Diff-Z.
Protokollnotiz:

Die Berechnung des Referenzentgelts erfolgt unter Aul3erachtlassung der 88 37a bis ¢
FGr-TVe AGV MOVE EVG bzw. entsprechender Bestimmungen in anderen Tarifvertra-
gen.

Zeitlich befristete Zulagen zur Entgeltsicherung (z.B. § 33 FGr-TVe AGV MOVE EVG)
sowie entsprechende Regelungen) werden nicht einbezogen, sondern vor Ubergang in
die Orientierungsphase 2 fir die Restlaufzeit des Anspruchs abgegolten.

Das Referenzentgelt erhdht sich bei allgemeinen tariflichen Erhéhungen der Monatsta-
bellenentgelte (Anlage 4 zum FGr 6-TV AGV MOVE EVG) um den gleichen Satz, den
die Tarifvertragsparteien insoweit durchschnittlich fir die Monatstabellenentgelte festle-
gen.

Der Arbeitnehmer hat wahrend der Orientierungsphase 2 Anspruch auf 85 % des Refe-
renzentgelts bzw., wenn 8 3 Abs. 3 auf ihn anwendbar ist, auf 90 % des Referenzent-
gelts.

Wahrend der Integrationsphase besteht einheitlich Anspruch auf 80 % des Referenzent-
gelts. Ubernimmt der Arbeitnehmer wahrend der Integrationsphase durch entsprechen-
den Arbeitsvertrag eine Integrationsbeschaftigung, so erhoht sich wahrend dieser Ver-
tragsdauer der Anspruch auf 85 % des Referenzentgelts.
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§21
Berechnung und Auszahlung des Entgelts

Fir die Berechnung und Auszahlung des Entgelts gelten 8§ 30 und 31 BasisTV AGV MOVE
EVG sinngemaR.

(1)

(2)

(1)

(2)

§22
Tatigkeitsbezogene Zulagen

Neben der Integrationsvergtitung erhalt der Arbeitnehmer die tatigkeitsbezogenen Zula-
gen und Zuschlage nach Abschnitt Il FGr 6-TV AGV MOVE EVG.

Protokollnotiz:

Fur Tatigkeiten auRerhalb des FGr 6-TV AGV MOVE EVG gilt § 6 Abs. 3 Buchst. b FGr
6-TV AGV MOVE EVG.

Abweichend von Abs. 1 finden fiir die Dauer eines Arbeitsvertrags zur Integrationsbe-
schaftigung die Zulagenbestimmungen (einschl. Auslésungen) Anwendung, die fir den
jeweiligen Einsatzbetrieb maf3geblich sind.

8§23
Urlaubsentgelt

Als Urlaubsentgelt

a) wird Arbeitnehmern die Integrationsvergutung fir die Dauer der durch die Abwick-
lung des Erholungsurlaubs versaumten Arbeitszeit bzw. der nach § 40 Abs. 5 Nr.
1 FGr 6-TV AGV MOVE EVG verrechneten Arbeitszeit fortgezahlt,

b)  zuziglich erhalten sie fir den Zeitraum nach Buchst. a den Durchschnitt der vari-
ablen Entgeltbestandteile des vorausgegangenen Kalenderjahres.

Entgeltkiirzungen, die im Berechnungszeitraum infolge von Kurzarbeit, Arbeits-

ausfallen oder unverschuldeter Arbeitsversdumnis eintreten, bleiben fur die Be-

rechnung des Urlaubsentgelts auRer Betracht.

Bei der Berechnung des Urlaubsentgelts werden nicht bertcksichtigt:

- Vermobgenswirksame Leistung,

- Leistung zur betrieblichen Altersvorsorge,

- Uberstundenabgeltung,

- Kostenersatzleistungen wie z. B. Tage-/Ubernachtungsgelder,

- sonstige Zahlungen, die Aufwendungen abgelten sollen, die wahrend des
Urlaubs nicht entstehen.

Darlber hinaus finden die in FGr 6-TV AGV MOVE EVG vereinbarten Ausschlisse
fur die Berucksichtigung beim Urlaubsentgelt Anwendung; dies gilt entsprechend
fur Zulagen aul3erhalb des FGr 6-TV AGV MOVE EVG.

Abweichend von Abs. 1 finden fir die Dauer eines Arbeitsvertrags zur Integrationsbe-
schaftigung die Bestimmungen Anwendung, die fur den jeweiligen Einsatzbetrieb maf3-
geblich sind.
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Leisten Arbeitnehmer wahrend des Urlaubs eine Erwerbstatigkeit, so entfallt der An-
spruch auf Urlaubsentgelt. Bereits gezahltes Urlaubsentgelt ist zurlickzuzahlen.

8§24
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall

a) Sind Arbeitnehmer durch Krankheit an der Arbeitsleistung verhindert und dauert
die krankheitsbedingte Arbeitsverhinderung voraussichtlich langer als 3 Kalender-
tage, so haben sie Uber Abs. 3 hinaus eine arztliche Bescheinigung tber die Ar-
beitsunfahigkeit und deren voraussichtliche Dauer spéatestens an dem darauf fol-
genden allgemeinen Arbeitstag vorzulegen.

Die DB JobService GmbH kann in begrindeten Fallen bereits vom ersten Tag an
die Vorlage einer arztlichen Bescheinigung verlangen.

b)  Beieiner Arbeitsverhinderung nach Abs. 1 wird als Entgeltfortzahlung fir die Dauer
von bis zu sechs Wochen das Urlaubsentgelt nach § 23 gezabhlt.

Werden Arbeitnehmer innerhalb von zwdlf Monaten infolge derselben Krankheit
wiederholt arbeitsunféhig, so verlieren sie den Anspruch auf Entgelt nur fir die
Dauer von insgesamt sechs Wochen nicht; waren Arbeitnehmer vor der erneuten
Arbeitsunfahigkeit jedoch mindestens sechs Monate nicht infolge derselben Krank-
heit arbeitsunfahig, so verlieren sie wegen der erneuten Arbeitsunféahigkeit den
Anspruch nach Satz 1 fir einen weiteren Zeitraum von hdchstens sechs Wochen
nicht.

Abweichend von Abs. 1 Buchst. b finden fur die Dauer eines Arbeitsvertrags zur Integ-
rationsbeschéftigung bezlglich der Berechnung der Anspruchshéhen die Bestimmun-
gen Anwendung, die fur den jeweiligen Einsatzbetrieb maf3geblich sind.

Sind Arbeitnehmer krankheitsbedingt oder aus anderen Griinden an der Arbeitsleistung

verhindert, so haben sie dies ihrem Arbeitgeber unverziglich mitzuteilen.

825
Krankengeldzuschuss

Hatte der Arbeitnehmer bereits vor Beginn der Orientierungsphase 2 einen Anspruch auf Kran-
kengeldzuschuss gilt folgendes:

(1)

(2)

Arbeitnehmer mit einer ununterbrochenen Betriebszugehorigkeit von 5 Jahren (bei Ar-
beitsunfahigkeit infolge eines bei einem Unternehmen im Geltungsbereich dieses An-
hangs erlittenen Arbeitsunfalls oder bei einer dort zugezogenen Berufskrankheit, ohne
Rucksicht auf die Betriebszugehorigkeit) erhalten einen Zuschuss zum Krankengeld aus
der gesetzlichen Krankenversicherung oder zu der entsprechenden Leistung aus der
gesetzlichen Unfallversicherung (Krankengeldzuschuss). Der Krankengeldzuschuss
wird vom ersten Tag nach Wegfall der Entgeltfortzahlung (§ 13 Abs. 2 BasisTV AGV
MOVE EVG) an gezahlt, jedoch nicht Gber den Zeitpunkt hinaus, fir den Arbeithnehmer
Krankengeld aus der gesetzlichen Krankenversicherung oder die entsprechende Leis-
tung aus der gesetzlichen Unfallversicherung erhalten, langstens jedoch bis zum Ablauf
der 26. Woche, jeweils seit Beginn der Arbeitsunfahigkeit.

Der Krankengeldzuschuss ist der Unterschiedsbetrag zwischen 100 v. H. des Nettofort-
zahlungsentgelts im Krankheitsfall (§ 13 Abs. 2 BasisTV AGV MOVE EVG) und dem
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Bruttokrankengeld aus der gesetzlichen Krankenversicherung oder der entsprechenden
Leistung aus der gesetzlichen Unfallversicherung.

Sind Arbeitnehmer nicht in einer gesetzlichen Krankenversicherung versichert, gelten
die Abs. 1 und 2 sinngemaf3, wenn sie eine Bescheinigung ihrer Krankenkasse Uber
gezahltes Krankengeld vorlegen. Diese Arbeitnehmer werden in diesem Fall grundsatz-
lich so gestellt, als waren sie in der BAHN-BKK krankenversichert; der Krankengeldzu-
schuss ist jedoch maximal der Unterschiedsbetrag zwischen 100 v. H. des Nettofortzah-
lungsentgelts im Krankheitsfall (§ 13 Abs. 2 BasisTV AGV MOVE EVG) und der Brutto-
leistung, die die jeweilige Krankenkasse zahlt. Die Auszahlung des Krankengeldzu-
schusses erfolgt in diesen Fallen am 25. des Kalendermonats, der dem Kalendermonat
folgt, in dem Arbeitnenmer die Bescheinigung ihrer Krankenkasse tber gezahltes Kran-
kengeld vorgelegt haben.

Wurde die Arbeitsunfahigkeit durch Dritte herbeigefiihrt, so sind Arbeitnehmer verpflich-
tet, die ihnen gegentber Dritten zustehenden Schadensersatzanspriche in Héhe ihres
Anspruchs auf Krankengeldzuschuss an ihren Arbeitgeber abzutreten. Insoweit dirfen
Arbeitnehmer Uber die Schadensersatzanspriiche nicht anderweitig verfugen.

Bei der Geltendmachung dieser Schadensersatzanspriiche mussen Arbeitnehmer ihren
Arbeitgeber nach besten Kréften unterstitzen, ihm insbesondere Auskunft erteilen und
Unterlagen zuganglich machen.

Unterabschnitt 3
Sonstige Leistungen

826
Reisekosten

Der Arbeitnehmer erhalt eine Entschadigung zur Abgeltung von Mehraufwendungen bei aus-
wartiger Tatigkeit im Zusammenhang mit einer Firmenreise oder doppelter Haushaltsfiihrung.
Néheres regeln die Richtlinien Firmenreisen und Doppelte Haushaltsfihrung. Satz 1 gilt auch
fur die Orientierungsphase 1 (8 6 Abs. 1 Buchst. b).

(1)

(2)

8 27
Vermoégenswirksame Leistung, betriebliche Altersvorsorge

Die Anspriche auf vermégenswirksame Leistung und auf die arbeitgeberfinanzierte
nach 8§ 3 Nr. 63 EStG geforderte Leistung zur betrieblichen Altersvorsorge (LbAV) richten
sich nach § 8 FGr-TVe AGV MOVE EVG und § 14 bAV-TV AGV MOVE EVG. Ein An-
spruch auf die LbAV besteht jedoch nur dann, wenn der Arbeitnehmer bereits vor Beginn
der Orientierungsphase 2 einen entsprechenden Anspruch hatte.

a) Hatte der Arbeitnehmer bereits arbeitgeberfinanzierte Anspriiche tiber den Durch-
fuhrungsweg Pensionsfonds, findet einheitlich der Abschnitt IV bAV-TV AGV
MOVE EVG Anwendung.

b)  Fir die Dauer eines Arbeitsvertrags zur Integrationsbeschéaftigung finden hinsicht-
lich der Berechnung der Hohe des zusétzlichen Beitrags nach Buchst. a) zur be-
trieblichen Altersvorsorge die Bestimmungen Anwendung, die flr das jeweilige Un-
ternehmen maRRgebend sind. Wird ein Unternehmen nicht vom Geltungsbereich
des Abschnitt IV bAV-TV AGV MOVE EVG erfasst, werden die Beitrage zur AG-
bAV - in sinngemafler Anwendung des Abschnitt IV bAV-TV AGV MOVE EVG -
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nach Ablauf des Arbeitsvertrages zur Integrationsbeschéftigung rickwirkend durch
die DB JobService GmbH an die DEVK Pensionsfonds-AG abgefuhrt.

Eine Direktzusage nach dem Tarifvertrag Uber die betriebliche Zusatzversorgung fir die
Arbeitnehmer der DB AG (ZVersTV) wird fortgefihrt.

a) Die Dotierung des Pensionsfonds richtet sich nach der Dotierung der arbeitgeber-
finanzierten betrieblichen Altersversorgung des vorherigen Arbeitgebers, wenn
diese hoher war als die Dotierung nach dem Abschnitt IV bAV-TV AGV MOVE
EVG. Entgeltorientierte Systeme (Leistungszusagen) werden nicht bertcksichtigt.
Der Arbeitnehmer kann im Rahmen der rechtlichen Mdoglichkeiten nach dem Be-
triebsrentengesetz von der Ubertragung erworbener unverfallbarer Anwartschaf-
ten auf den Pensionsfonds Gebrauch machen.

b)  Beginnt der Arbeitnehmer unmittelbar wahrend oder nach der Orientierungsphase
2 bzw. der Integrationsphase eine neue Regelbeschaftigung beim vorherigen Ar-
beitgeber, wird die dort beendete betriebliche Altersversorgung wieder aufgenom-
men. Der Zeitraum bei der DB JobService GmbH wird bei der Berechnung der
spateren Rentenleistung nicht berticksichtigt.

c) Abweichend von Buchst. a) kann eine Direktversicherung fortgefiihrt werden, wenn
der Arbeitnehmer diese durch Entgeltumwandlung ohne Arbeitgeberbeitrage fi-
nanziert.

§28
Sterbegeld

Beim Tod von Arbeithehmern erhalten der Ehegatte/eingetragene Lebenspartner oder
unterhaltsberechtigte Angehorige Sterbegeld. Der Anspruch nach Satz 1 setzt voraus,
dass der Verstorbene im Sterbemonat einen Entgeltanspruch hat, Krankengeld bezieht
oder Verletztengeld von einem Unfallversicherungstrager aufgrund eines bei einem vom
Geltungsbereich dieses Tarifvertrags erfassten Unternehmen erlittenen Arbeitsunfalls
bezieht. Unterhaltsberechtigte Angehorige im Sinne des Satz 1 sind nur Angehorige, ge-
genuber denen der Arbeitnehmer im Sterbemonat im Rahmen gesetzlicher Bestimmun-
gen zum Unterhalt verpflichtet war und denen der Arbeitnehmer tatséchlich in diesem
Monat Unterhaltsleistungen erbracht hat.

Sind mehrere Anspruchsberechtigte vorhanden, so wird der Arbeitgeber durch Zahlung
an einen von ihnen befreit.

Als Sterbegeld wird fir die restlichen Kalendertage des Sterbemonats und fur drei wei-
tere Monate die Integrationsvergitung des Verstorbenen gezahlt. Das Sterbegeld wird
in einer Summe gezahlt.

Sind an den Verstorbenen Arbeitsentgelte oder Vorschiisse Uber den Sterbetag hinaus
gezahlt worden, werden diese auf das Sterbegeld angerechnet.

§ 29
Sonderregelung zur Zulage ZUL und ZUG

Wird der Arbeitnehmer, bei dem die Zulage ZUL in die Berechnung des Referenzentgelts
eingeflossen ist, im Anschluss an die Beendigung des Arbeitsverhéltnisses mit der DB
JobService GmbH bei einem Unternehmen, fir das 8 32 FGr 1-TV AGV MOVE EVG gilt,
in eine Regelbeschaftigung in einem Bereich, fir den am 31. Oktober 1997 ein
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Leistungslohnverfahren gegolten hat, eingestellt, lebt der Anspruch auf Zahlung der Zu-
lage ZUL wieder auf, sofern die ubrigen Voraussetzungen des § 32 FGr 1-TV AGV
MOVE EVG erfullt sind.

Wird der Arbeitnehmer, bei dem die Zulage ZUG in die Berechnung des Referenzent-
gelts eingeflossen ist, im Anschluss an die Beendigung des Arbeitsverhaltnisses mit der
DB JobService GmbH bei einem Unternehmen, fur das 8 32 FGr 1-TV AGV MOVE EVG
gilt, in eine Regelbeschéaftigung in einem Bereich, fur den am 31. Oktober 1997 eine
Gedingevereinbarung gegolten hat, eingestellt, lebt der Anspruch auf Zahlung der Zu-
lage ZUG wieder auf, sofern die iibrigen Voraussetzungen des § 32 FGr 1-TV AGV
MOVE EVG erfilllt sind.

830
Klarstellungsregelung

Das Urlaubgeld, die jahrliche Zuwendung und diesen entsprechenden Zahlungen sind bei der
Ermittlung des Referenzentgelts berticksichtigt. Insoweit erfolgt die Zahlung unterjéhrig ratier-
lich. Deshalb haben die Tarifvertragsparteien keine weiteren Anspriiche auf Zahlung eines
Urlaubsgeldes oder einer jahrlichen Zuwendung bzw. einer dieser entsprechenden Leistung
vereinbart.

Protokollnotizen:

1.

(1)

(2)

Urlaubsgeld

Hatte der Arbeitnehmer vor Beginn der Orientierungsphase 2 Anspruch auf ein Urlaubs-
geld, findet hinsichtlich der Ermittlung des Urlaubsgeldes § 6 KonzernRTV sinngemaf
Anwendung.

Jahrliche Zuwendung

Hatte der Arbeitnehmer vor Beginn der Orientierungsphase 2 Anspruch auf eine jahrliche
Zuwendung oder eine entsprechende Zahlung, findet hinsichtlich der Ermittlung der jahr-
lichen Zuwendung 8 7 KonzernRTV sinngemaf? Anwendung.

Die anteilige Berechnung erfolgt jeweils entsprechend den Verhaltnissen im letzten Ka-
lendermonat vor Beginn der Orientierungsphase 2.

Die Auszahlung erfolgt anteilig vor Ubergang in die Orientierungsphase 2.
Ist die jahrliche Zuwendung bereits ausgezahlt, erfolgt keine Nachberechnung.
Unterabschnitt 4
Mantelbestimmungen

§31
Betriebszugehorigkeit / Stufenzuordnung

Die vor Beginn der Orientierungsphase 2 erbrachte bzw. angerechnete Betriebszugehd-
rigkeit bleibt bestehen.

Als Zeit der Betriebszugehdorigkeit zahlt auch die Dauer eines Arbeitsvertrags zur Integ-
rationsbeschéftigung.
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(3) Im Ubrigen richtet sich die Betriebszugehoérigkeit nach § 5 BasisTV AGV MOVE EVG.

(4) War der Arbeitnehmer vor Beginn der Orientierungsphase 2 in eine Entgeltgruppe mit
Stufensystematik eingruppiert und erfolgt aufgrund einer neuen Regelbeschéftigung die
Eingruppierung im gleichen Tarifsystem, ist eine Unterbrechung aufgrund der Phasen
dieses Anhangs unschadlich. Die Dauer der Unterbrechung wird jedoch nicht beriick-
sichtigt.

8§32
Verarbeitung personenbezogener Daten

Die personenbezogenen Daten des Arbeithnehmers werden zum Zweck der Aufgabenerfiillung
nach diesem Anhang und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbhe-
sondere des BDSG und der Konzernbetriebsvereinbarung Beschaftigtendatenschutz des
DB Konzerns erhoben, verarbeitet und genutzt. Hieriber wird der Arbeitnehmer informiert.

Bis 31. Dezember 2026 gilt § 33 in folgender Fassung:

§33
Geltung weiterer tarifvertraglicher Bestimmungen

(1) Faor die Arbeitnehmer im Geltungsbereich dieses Abschnitts finden auch die folgenden
Bestimmungen, in der jeweils geltenden Fassung, Anwendung:

88 6 Abs. 1, 7, 9, 10, 14 bis 20, 23 bis 26, 35 BasisTV AGV MOVE EVG, Anhang zum
BasisTV AGV MOVE EVG, Anhang zum UTV-FGr AGV MOVE EVG, § 7 Abs. 10 TV
Arbeit 4.0 EVG i.V.m. Anlage 3 zum TV Arbeit 4.0 EVG

(2) Hatte der Arbeitnehmer bereits vor Beginn der Orientierungsphase 2 Anspriiche aus
dem KonzernJob-TicketTV, KonzernFahrvergTV, KEUTV bzw. Abschnitt Il bAV-TV AGV
MOVE EVG oder Lzk-TV AGV MOVE EVG bestehen diese, in der jeweils geltenden
Fassung, weiterhin.

Ab 01. Januar 2027 gilt 8 33 in folgender Fassung:

§ 33
Geltung weiterer tarifvertraglicher Bestimmungen

(1) Faor die Arbeitnehmer im Geltungsbereich dieses Abschnitts finden auch die folgenden
Bestimmungen, in der jeweils geltenden Fassung, Anwendung:

88 6 Abs. 1, 7, 9, 10, 14 bis 20, 23 bis 26, 35 BasisTV AGV MOVE EVG, Anhang zum
BasisTV AGV MOVE EVG, Anhang zum UTV-FGr AGV MOVE EVG, § 7 Abs. 10 TV
Arbeit 4.0 EVG i.V.m. Anlage 3 zum TV Arbeit 4.0 EVG.

(2) Hatte der Arbeitnehmer bereits vor Beginn der Orientierungsphase 2 Anspriche aus
dem KonzernJob-TicketTV, KonzernFahrvergTV, KEUTV bzw. Abschnitt Il bAV-TV AGV
MOVE EVG oder Lzk-TV AGV MOVE EVG bestehen diese, in der jeweils geltenden
Fassung, weiterhin.

(3) Uber Abs. 1 hinaus findet auch § 16¢c FGr 6-TV AGV MOVE EVG, in der jeweils gelten-
den Fassung, sinngemalf unter der Mafl3gabe Anwendung, dass fur die Arbeitnehmer im
Geltungsbereich dieses Abschnitts fur die Héhe des Anspruchs auf das Zusatzgeld der
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jeweilige Prozentsatz vom Referenzentgelt gem. § 20 Abs. 5 bzw. 6 dieses Anhangs
mafdgeblich ist.

8§34
Ende des Arbeitsverhaltnisses

Fur das Ende des Arbeitsverhdltnisses (einschl. der Falle einer Erwerbsminderungs-
rente) finden 88 21 und 22 BasisTV AGV MOVE EVG Anwendung, soweit in diesem
Abschnitt nichts Abweichendes geregelt ist.

Protokollnotiz:

Dem freien zumutbaren Arbeitsplatz im Sinne des § 22 Abs. 2 Buchst. a BasisTV AGV
MOVE EVG steht eine Beschaftigungsmadglichkeit bei der DB JobService GmbH gleich.

Die ordentliche Kiindigung aus den urspringlich vorliegenden betrieblichen oder perso-
nenbedingten Griinden ist nur nach Wegfall der Kiindigungseinschrankungen (§ 3 Abs.
1 und 2) bzw. der Kindigungsbeschréankung (8§ 3 Abs. 3) zuléssig. Hierfur gelten die in
diesem Anhang geregelten Voraussetzungen und Bedingungen.

Das Recht des Arbeitgebers, eine Kiindigung auf einen im Verhalten des Arbeithehmers
liegenden Grund zu stlitzen, wird durch diesen Tarifvertrag nicht eingeschrankt. Dies gilt
auch fur das Recht zur auf3erordentlichen Kindigung mit der Mafl3gabe der in 8 5 Ab-
schnitt C Kap. 5 DemografieTV AGV MOVE EVG zum Ausdruck kommenden rechtlichen
Wertung.

Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, eine Rente wegen Erwerbsminderung zu beantragen,
wenn wahrend der Laufzeit der Orientierungs- bzw. Integrationsphasen durch ein be-
triebsarztliches Gutachten festgestellt wird, dass der Arbeitnehmer eine Tatigkeit aus
gesundheitlichen Grinden nicht oder nicht vollschichtig ausiiben kann und aufgrund
dessen die Voraussetzungen fur die Beantragung dieser Rente erfolgversprechend sind.

Das Arbeitsverhéltnis endet abweichend in jedem Falle, ohne dass es einer besonderen
Kiindigung bedarf, spatestens mit Ablauf des Monats, in dem der Arbeithehmer die Vo-
raussetzungen einer abschlagsfreien Altersrentengewahrung erfillt. Spatestens 6 Mo-
nate vor Erreichen dieses Zeitpunkts ist der Arbeitnehmer schriftlich, unter Hinweis auf
die Beendigung des Arbeitsverhaltnisses, aufzufordern, einen entsprechenden Renten-
antrag zu stellen.

War der Arbeitnehmer unmittelbar vor der Einstellung bei der DB JobService vom Gel-
tungsbereich besitzstandswahrender Tarifvertrage (z.B. UTV-FGr AGV MOVE EVG) er-
fasst, finden die dort geregelten Bestimmungen zu einer Kiindigungsbeschrankung wei-
terhin Anwendung.

Abschnitt V
Abfindungsregelung

§35
Abfindungsgrundsatze

Arbeitnehmer, die aufgrund einer ordentlichen, vom Arbeitgeber aus dringenden betrieb-
lichen Erfordernissen ausgesprochenen Kiindigung aus dem Arbeitsverhaltnis ausschei-
den, haben Anspruch auf Abfindung, wenn eine der in diesem Abschnitt abschlieRend
geregelten Anspruchsvoraussetzungen vorliegt.
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Protokollnotiz:

Es besteht Einvernehmen, dass eine ordentliche betriebsbedingte Arbeitgeberkiindi-
gung zur Beendigung des Arbeitsverhdaltnisses nach der Konzeption dieses Tarifvertra-
ges nur in Betracht kommt, wenn die Kindigungseinschrankung bzw. -beschrankung
infolge der im Tarifvertrag detailliert geregelten Voraussetzungen weggefallen sind. Der
konkrete Abfindungsanspruch wird deshalb nach allgemeinen Kriterien berechnet (8 36)
und im Einzelfall in Hohe von Quoten (8§ 37) bezahlt, die nach Wertung der Tarifvertrags-
parteien die Grinde fur den Wegfall der Kiindigungseinschrankung bzw. -beschrankung
angemessen bericksichtigen. Arbeitnehmer mit einer Betriebszugehdrigkeit von weni-
ger als 2 Jahren haben unbeschadet evtl. Anspriiche aus 8§ 112 BetrVG keinen Anspruch
nach diesem Anhang.

Ein Aufhebungsvertrag begriindet den Anspruch nur, wenn er aufgrund dringender be-
trieblicher Erfordernisse abgeschlossen wird und die Abfindungsberechtigung ausdriick-
lich vereinbart worden ist.

Der Abfindungsanspruch setzt sich grundsatzlich aus einer Basisabfindung, einem von
allgemeinen personlichen Voraussetzungen abhéngigen individuellen Zusatzbetrag so-
wie einem von individuellen Bedingungen abhangigen Sonderzuschlag zusammen. Der
Abfindungsanspruch wird in Abhangigkeit von den in diesem Abschnitt definierten Be-
dingungen ganz oder zu Bruchteilen bezahlt.

§ 36
Berechnung des Abfindungsanspruchs

Die Basisabfindung ergibt sich aus der Abfindungsmatrix gem. Anlage 1. Sie stellt ei-
nen vom individuellen Einkommen unabhéangigen, von allgemeinen sozialen Bedingun-
gen gepragten, Basisbetrag dar.

Die Basisabfindung fur Arbeitnehmer, die spater als 3 Jahre vor dem Stichtag fir den
Bezug der Regelaltersrente ausscheiden, betragt 30 % des ihrer Betriebszugehdrigkeit
entsprechenden Betrages der Zeile 1 der Matrix.

Der individuelle Zusatzbetrag wird nach der Formel berechnet:

volle Jahre der Betriebszugehdrigkeit x mtl. Tabellenentgelt (im Sinne § 20 Abs. 2) x
Faktor 0,15

Protokollnotiz:

In Unternehmen, in denen tarifliche Regelungen zu Jahresentgelten bestehen, gilt als
mtl. Tabellenentgelt ein Zwolftel des Jahrestabellenentgelts.

Er stellt einen auf die persdnlichen Einkommens- und Lebensverhaltnisse des Arbeit-
nehmers zugeschnitten Teil der Abfindung dar.

Der Sonderzuschlag betragt

> fur anerkannt schwerbehinderte oder diesen gleichgestellte Arbeithnehmer
8.000,00 €,

> fur alleinerziehende Arbeitnehmer, die zum Stichtag mindestens ein im Haushalt
lebendes minderjahriges Kind haben, 6.000,00 €,
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> fur Arbeitnehmer mit einer mindestens 20 jahrigen Betriebszugehdrigkeit und min-
destens 10 Jahren Wechselschicht, regelmafliger Nachtarbeit oder Rufbereit-
schaft 3.000,00 €.

Unbeschadet Abs. 5 wird der Sonderzuschlag unabh&ngig von der nach § 37 berechne-
ten Quote in voller Hohe angesetzt.

Der nach Abs. 1 bis 3 berechnete Abfindungsbetrag erhdht sich um den Betrag des Ur-
laubsgeldes, der anteiligen jahrlichen Zuwendung, einer evtl. Jubilaumszuwendung so-
wie der Summe der vermogenswirksamen Leistungen, wenn und soweit ohne die Kin-
digung ein Anspruch auf diese Leistungen bestanden hatte, der infolge des Ausschei-
dens im Jahr des Ausscheidens nicht mehr fallig wird.

Arbeitnehmer, die ein Arbeitszeitvolumen, das geringer als die Referenzarbeitszeit ist,
vereinbart haben, erhalten den nach Abs. 1 bis 3 berechneten Gesamtanspruch entspre-
chend dem Anteil ihrer individuellen Arbeitszeit zur betriebsiblichen Arbeitszeit.

Das fiir die Berechnung zugrunde zu legende Monatstabellenentgelt (im Sinne von § 20
Abs. 2) ergibt sich aus dem fur den bisherigen Arbeitgeber mal3gebenden Entgelttarif-
vertrag. In Unternehmen, in denen tarifliche Regelungen zu Jahresentgelten bestehen,
gilt als Monatstabellenentgelt ein Zwdlftel des Jahrestabellenentgelts.

Die Summe aller nach diesem Abschnitt méglichen Abfindungsbestandteile ist in jedem
Fall auf eine Hochstabfindung von 60.000,00 € begrenzt.

§ 37
Abfindungsquoten

Beruht die nach Wegfall der Kiindigungseinschrankung bzw. -beschrankung ausgespro-
chene betriebsbedingte Beendigungskiindigung

a) auf der Ablehnung des Abschlusses eines Neuorientierungsvertrages aus billi-
genswerten Grinden oder auf der Ablehnung einer Regelbeschéftigung, die zu
einem Wohnortwechsel gefuhrt hatte, so besteht der Abfindungsanspruch in voller
Hohe,

b) auf der Ablehnung des Abschlusses eines Neuorientierungsvertrages ohne dass
Griinde im Sinne von Buchst. a) vorliegen, so besteht der Abfindungsanspruch in
Hoéhe von
33 %,

c) aufder Ablehnung des Abschlusses eines Neuorientierungsvertrages nach Wider-
spruch gegen einen Betriebstibergang bzw. nach Ablehnung einer Weiterbeschaf-
tigung, die dem Arbeitnehmer auf der Grundlage eines kollektivrechtlich geregel-
ten, nach VO EU 1370/2007 angeordneten bzw. in einem Tariftreuegesetz gere-
gelten Anspruchs beim Vorliegen eines Betreiberwechsels im Schienenpersonen-
nahverkehr bei einem nicht zum DB Konzern gehérenden Arbeitgeber angeboten
worden war, so besteht der Abfindungsanspruch in Hohe von
25 %,

d) auf der Ablehnung einer Regelbeschaftigung, die zu einer zumutbaren Entgeltre-
duzierung gefiihrt hatte, so besteht der Abfindungsanspruch in Héhe von
25 %,
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e) auf der Ablehnung einer Regelbeschéftigung, die nicht zu einem Wohnortwechsel
gefuihrt hatte bzw. auf sonstigen Verletzungen einer der in diesem Tarifvertrag ge-
regelten Mitwirkungspflichten, so besteht der Abfindungsanspruch in H6he von
10 %.

Die fur die Berechnung der Quote mafigebenden Voraussetzungen bestimmen sich aus-
schlieZlich nach den Bestimmungen dieses Abschnitts. Billigenswerte Grinde im Sinne
von Abs. 1 Buchst. a) liegen nur vor, wenn sie bei angemessener Abwagung der beider-
seitigen Belange und unter Beriicksichtigung der Zielsetzung dieses Tarifvertrages ein
objektiv hdheres Interesse des Arbeithehmers am Ausscheiden aus dem Arbeitsverhalt-
nis als das des Arbeitgebers am Verbleib in einem Unternehmen des DB Konzerns recht-
fertigen. Solche Grunde liegen in der Regel nicht vor, wenn sie unter Berlcksichtigung
der Zumutbarkeitsregeln dieses Tarifvertrages als nicht ausreichend zu bewerten sind.

Dies gilt ausnahmsweise dann nicht, wenn die zum Wegfall der Kiindigungseinschran-
kung bzw. -beschrankung fihrende Entscheidung des Arbeitnehmers einer hohen sozi-
alen oder moralischen Pflicht entspricht, z.B. die von ihm persdnlich ausgelbte Pflege
eines Familienangehorigen, die einen notwendigen Umzug ausschlief3t.

8 38
Bedingter Abfindungsanspruch

Im Neuorientierungsvertrag (8 5) kann vereinbart werden, dass das mit der DB JobSer-
vice GmbH begriindete Arbeitsverhaltnis zum gleichen Zeitpunkt endet, zu dem der bis-
herige Arbeitgeber aus dem Neuorientierungsvertrag ausscheidet (8 5). In diesem Zu-
sammenhang kann eine Abfindung vereinbart werden, die in H6he von 100 % der nach
§ 36 Abs. 1 bis 3 auf den Zeitpunkt des Vertragsabschusses berechnet und in dieser
Hohe im Vertrag ausgewiesen wird.

Die Vereinbarung nach Abs. 1 ist nur zulassig, wenn dem Arbeithehmer das Recht ein-
geraumt wird, sie innerhalb einer Frist von einem Monat vor dem Ausscheiden des bis-
herigen Arbeitgebers einseitig zu widerrufen. Die Frist lauft nicht, wenn der Arbeitnehmer
nicht mindestens 2 Wochen vor Fristbeginn darauf hingewiesen worden ist.

Die nach Abs. 1 und 2 mdgliche Abfindung kann auch in anderen Fallen als beim be-
triebsbedingten Abschluss eines Neuorientierungsvertrages vereinbart werden.

§39
Fahrvergiinstigung

Der Arbeitnehmer, der am Tag vor dem Ausscheiden einen Anspruch auf eine Abfindung
nach Abschnitt V hat und unter den Geltungsbereich des KonzernFahrvergTV fallt (8 33
Abs. 2), erhélt Fahrverginstigungen im Sinne des KonzernFahrvergTV (in der jeweils
geltenden Fassung) im bisherigen Umfang fur 24 Monate fir sich und seine Familienan-
gehdrigen weiter.

Der Arbeitnehmer, der spater als 5 Jahre vor dem Stichtag fir den Bezug der Regelal-
tersrente ausscheidet und zwischen dem Zeitpunkt des Ausscheidens und Bezugs der
Versichertenrente kein neues Beschaftigungsverhéltnis begrindet, erhalt Fahrvergins-
tigungen fir sich und seine Familienangehdrigen in dem Umfang wie der Arbeithehmer,
dem nach Beendigung des Arbeitsverhaltnisses eine Regelaltersrente gewahrt wird.
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Abschnitt VI
Schlussbestimmungen

§ 40
Anrechnungsbestimmungen

Leistungen, die auf anderer Rechtsgrundlage zu den gleichen Zwecken wie die in diesem An-
hang aufgefuhrten Leistungen gezahlt werden, sind auf Anspriiche aus den vorstehenden
Bestimmungen anzurechnen. Darunter fallen auch gesetzliche oder durch Vergleich verein-
barte Abfindungsanspriiche (88 9, 10 KSchG, §8§ 112, 113 BetrVG) und auch Abfindungen, die
von Unternehmen im DB Konzern anlasslich der Beendigung eines ohne Unterbrechung un-
mittelbar vorausgehenden Arbeitsverhdltnisses gezahlt wurden; dies gilt auch wahrend der
Orientierungsphase 1 (8 6 Abs. 1 Buchst. b).

8§41
Abgaben und Beitrage

(1) Die in diesem Anhang genannten Betrage sind ausschlief3lich Bruttobetrage. Bei der
Abrechnung von Abfindungen werden die geltenden steuerrechtlichen Freigrenzen und
die Steuerbegtinstigungen beriicksichtigt.

(2) Die Tragung der Abgabenlast fir Leistungen aus diesem Anhang richtet sich nach den
grundséatzlichen Bestimmungen der Steuer- und Sozialgesetzgebung, aulRer es ist etwas
anderes bestimmt.

(3) Abs. 1 und 2 gelten auch fir die Orientierungsphase 1 (8 6 Abs. 1 Buchst. b).

842
Sonstige Regelungen

(1) Auf die Abfindung besteht, auch wenn sie aus mehreren Teilbetrdgen berechnet wird,
ein einheitlicher Rechtsanspruch.

(2) Der Abfindungsanspruch entsteht mit der Beendigung des Arbeitsverhaltnisses. Er wird
an dem regelmafigen Zahltag des Monats, der dem Monat folgt, in dem das Arbeitsver-
haltnis endet, fallig und unbar auf ein vom Arbeithehmer anzugebendes, in der Bundes-
republik Deutschland gefiihrtes Konto gezahlt.

(3) Hat der Arbeitnehmer Kiindigungsschutzklage erhoben, so tritt die Falligkeit zwei Wo-
chen nach dem Tag ein, an dem rechtsverbindlich fest steht, dass das Arbeitsverhaltnis
wirksam beendet wurde.

§43
Arbeitsrechtsstreitigkeiten

Fur Rechtsstreitigkeiten aus dem Arbeitsverhaltnis ist ab der Orientierungsphase 2 das Ar-
beitsgericht zustandig, in dessen Bezirk der jeweilige Wahlbetrieb des Arbeitnehmers bei der
DB JobService GmbH seinen Hauptsitz hat.
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§44
Ausschlussfrist

(1) Anspriiche aus dem Arbeitsverhaltnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer Aus-
schlussfrist von sechs Monaten nach Falligkeit schriftlich geltend gemacht werden.

(2) Die Geltendmachung des Anspruchs erstreckt sich auch auf spater fallig werdende Leis-
tungen, die auf demselben Sachverhalt beruhen.

(3) Spater, aber innerhalb der gesetzlichen Verjahrungsfrist geltend gemachte Anspriiche
aus dem Arbeitsverhaltnis werden nur dann bericksichtigt, wenn sie fur den Beanstan-
denden nachweisbar erst zu einem spéateren Zeitpunkt erkennbar wurden.

§45
Mitwirkung der Interessenvertretungen bei Arbeitgeberwechsel

(1) Die Einbindung der jeweiligen Interessenvertretungen zum Abschluss des Neuorientie-
rungsvertrags hat insgesamt im Hinblick auf die Auswirkungen zu den verschiedenen
Phasen rechtzeitig vor dem Vertragsangebot zu erfolgen.

(2) Der Betriebsrat bei der DB JobService GmbH wird Uber die Einbeziehung eines Arbeit-
nehmers in ein Stellenbesetzungsverfahren auf einen Arbeitsplatz bei einem anderen
Arbeitgeber in der Orientierungsphase 2 und Integrationsphase informiert.

§ 46
Begriffsdefinitionen

1. Regelbeschéftigung

Regelbeschéaftigung im Sinne dieses Anhangs liegt vor, wenn der Arbeitnehmer aufgrund ei-
nes unbefristeten Arbeitsvertrags bei einem Unternehmen im Geltungsbereich dieses An-
hangs tatig ist.

2. Integrationsbeschéftigung
Integrationsbeschaftigung liegt vor, wenn der Arbeithehmer

a) bei einem Unternehmen des DB Konzerns unter teilweiser Ruhendstellung des Neuori-
entierungsvertrags im Rahmen eines zusatzlichen Arbeitsvertrags befristet beschéftigt
wird (Arbeitsvertrag zur Integrationsbeschéftigung).

b) vortubergehend in einem Beschéaftigungsprojekt arbeitet oder an durch die DB JobSer-
vice GmbH veranlasste Integrationsmafinahmen teilnimmit.

3. Leistungsgewandelte Arbeitnehmer

Leistungsgewandelte Arbeitnehmer im Sinne des DemografieTV AGV MOVE EVG sind Ar-
beitnehmer, die dauerhaft aus gesundheitlichen Griinden nicht mehr in ihrer bisherigen ar-
beitsvertraglich vereinbarten Tatigkeit in Folge einer betriebsarztlichen Feststellung eingesetzt
werden kdnnen. Dabei bedeutet dauerhaft, dass nach betriebsarztlicher Feststellung eine Wie-
derherstellung der Einsetzbarkeit innerhalb von 2 Jahren nicht wahrscheinlich ist.
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4. BEM-I

Das Betriebliche Eingliederungsmanagement zur Integration ist die auf arbeitgeberseitigen
Auftrag an die DB JobService GmbH hin erfolgende Prifung der Integrations- und Weiterbe-
schaftigungsmdglichkeiten fir dauerhaft leistungsgewandelte Arbeitnehmer auf der Grundlage
der jeweiligen Richtlinie. Das Einverstandnis des Arbeitnehmers ist erforderlich.

§ 47
Gultigkeit und Dauer

(1) Fdr die Giltigkeit und Dauer gelten die Bestimmungen zur Gultigkeit und Dauer des Ab-
schnitts D DemografieTV AGV MOVE EVG.

(2) Sollten Bestimmungen dieses Anhangs ganz oder teilweise nicht rechtswirksam sein
oder ihre Rechtswirksamkeit oder Durchflihrbarkeit spater verlieren, so soll hierdurch die
Gliltigkeit der Ubrigen Bestimmungen nicht beriihrt werden. Die Tarifvertragsparteien
verpflichten sich, anstelle der unwirksamen oder undurchfihrbaren Bestimmung eine
Regelung zu treffen, die - soweit rechtlich mdglich - dem am nachsten kommt, was die
Parteien gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck des Vertrages gewollt hatten,
sofern sie bei Abschluss dieses Vertrages die Unwirksamkeit oder Undurchfihrbarkeit
der Regelung erkannt hatten.



Seite 85 von 85

Anlage

zum Anhang zu Abschnitt C Kapitel 5 DemografieTV AGV MOVE EVG

Abfindungsmatrix

Betriebszugehorigkeit
(jeweils volle Jahre)

Zeile | Lebensjahre
Uber 2bis5 | 6bis10 | 11bis 15 | 16 bis 20 | 21 bis 25 | 26 bis 30 | 31 bis 35 | 36 bis 40 | 41 bis 45 ab 46
1 ab 51 9.900€| 10.900 € 11.900 € 12.900 € 14.100 € 15.300 € 16.500 € 17.700 € 18.900 €| 20.100 €
2 40 bis 50 7.000 € 8.000 € 9.000 € 10.000 € 11.200 € 12.400 € 13.600 € 14.800 €
3 30 bis 39 4.300 € 5.300 € 6.300 € 7.300 € 8.500 €
4 bis 29 2.300 € 3.300 € 4.300 €




	Präambel
	Abschnitt A Grundsätze für das gemeinsame Handeln
	Abschnitt B Schwerpunkte
	I. Kernthemen
	1. Kernthemen im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel
	a)  Nachwuchskräfte gewinnen
	b)  Potenzialentfaltung lebenslang fördern und fordern
	c) Beschäftigungsfähigkeit bewahren
	d) Beruf und Biografie vereinbaren
	e) Tätigkeitswechsel gestalten
	f) Arbeitnehmer binden

	2. Zeitarbeit
	3. Beschäftigungssicherung und Neuorientierung

	II. Spielraum der Betriebspartner
	III. Demografie und Planungsgrundlagen

	Abschnitt C Zukunftsgerechte Tarifverträge
	Kapitel 1 Grundlagen für die demografiefeste Gestaltung der Qualifizierung
	Unterabschnitt I Ausbildung
	§ 1 Berufliche Erstausbildung
	§ 2 Funktionsausbildung
	§ 3 Weitere Einstiegsmöglichkeiten

	Unterabschnitt II Fortbildung
	§ 4 Fortbildung
	§ 5 Fortbildungsbedarf
	§ 6 Leistungsnachweise und Prüfungen

	Unterabschnitt III Weiterbildung
	§ 7 Weiterbildung
	§ 8 Unterstützung durch den Arbeitgeber

	Unterabschnitt IV Umschulung
	Unterabschnitt V Übergreifende Rahmenbedingungen
	§ 9 Qualifizierungs- und Entwicklungsgespräch
	§ 10 Qualität in der Qualifizierung
	§ 11 Gestaltung von Lernformen (u.a. E-Learning) und Lernorten
	§ 12 Gewährung von Bildungsurlaub
	§ 13 Dokumentation erworbener Qualifikationen


	Kapitel 2 Arbeitszeitgestaltung
	Unterabschnitt I Arbeitszeit und Demografie
	§ 1 unbesetzt
	§ 2 unbesetzt
	§ 3 Besondere Teilzeit im Alter
	§ 3a Zweckgebundene Freistellung für Teilnahme an einer Gesundheitswoche
	§ 4 Entgeltanspruch bei Besonderer Teilzeit im Alter
	§ 5 Arbeitszeitgestaltung
	§ 6 unbesetzt
	§ 7 unbesetzt
	§ 8 Weiterentwicklung Arbeitszeitkontenstrukturen

	Unterabschnitt II Individuelle Arbeitszeitgestaltung
	§ 9 Individuelle Arbeitszeit (Teilzeit)
	§ 10 Modell „Blockfreizeit“

	Unterabschnitt III Arbeitszeitgestaltung der Betriebspartner
	§ 11 Arbeitszeitgestaltung der Betriebspartner
	§ 12 Kollektive Arbeitszeitreduzierung zur Beschäftigungssicherung
	§ 13 Kollektive Arbeitszeiterhöhung


	Kapitel 3 Grundlagen für die demografiefeste Gestaltung der Arbeitsorganisation und des Gesundheitsmanagements
	§ 1 Arbeitsorganisation alterns- und altersgerecht gestalten
	§ 2 Tauglichkeit und Eignung erhalten
	§ 3 Gesundheit und Leistungsfähigkeit fördern

	Kapitel 4 Vereinbarkeit von Beruf und Biografie
	§ 1 Mobile Arbeit (alternierende Telearbeit, mobile Telearbeit (selbstdisponierter Arbeitsort), betriebsdisponierte mobile Tätigkeiten)
	§ 2 Familienpflegezeit
	§ 3 Elternzeit, Elternurlaub und Pflegezeit
	§ 4 Unterstützung bei Kinderbetreuung und Pflege
	§ 5 Perspektivgespräche
	§ 6 Chancengleichheit bei der Qualifizierung

	Kapitel 4a Einsatz von Zeitarbeit im DB Konzern
	§ 1 Grundsätzlichkeit zur Zeitarbeit im DB Konzern
	§ 2 Überlassungshöchstdauer und Übernahmeangebote

	Kapitel 4b Besonderer Rechtsschutz
	Kapitel 5 Sicherheit der Beschäftigung
	§ 1 Gegenstand und Grundsatz
	§ 2 Einzelregelungen
	§ 3 Voraussetzungen und Umfang des Schutzes
	§ 4 Zusammenwirken der Arbeitgeber
	§ 5 Vertragsgrundlage und Mitwirkung des Arbeitnehmers
	§ 6 Ablauf der Beschäftigungssicherung
	§ 7 Beschäftigungsbedingungen
	§ 8 Verpflichtungen der Arbeitgeber
	§ 9 Mitwirkung des Arbeitnehmers
	§ 10 Ausgleichs- und Mobilitätsleistungen sowie Abfindungen


	Abschnitt D Schlussbestimmungen
	§ 1 Rechtsnatur der Abschnitte
	§ 2 Betrieblicher Geltungsbereich
	§ 3 Persönlicher Geltungsbereich
	§ 4 Laufzeit Abschnitte A und B
	§ 5 Laufzeiten Abschnitt C
	§ 6 Verhältnis zu anderen Kollektivregelungen
	§ 7 Informationsaustausch/Verhandlungsverpflichtung
	§ 8 Konfliktlösung
	§ 9 Ersetzen des DemografieTV vom 09. Oktober 2023
	§ 10 Anlage und Anhänge zum DemografieTV AGV MOVE EVG
	§ 11 Salvatorische Klausel

	Anlage zu Abschnitt D DemografieTV AGV MOVE EVG
	Anhang zu Abschnitt B II. DemografieTV AGV MOVE EVG
	Anhang zu Abschnitt C Kapitel 2 DemografieTV AGV MOVE EVG
	Anhang zu Abschnitt C Kapitel 5 DemografieTV AGV MOVE EVG
	Abschnitt I Grundlagen und Grundsätze
	§ 1 Gegenstand des Anhangs
	§ 2 Geltungsbereich
	§ 3 Voraussetzungen und Umfang des Schutzes
	§ 4 Zusammenwirken der Arbeitgeber
	§ 5 Vertragsgrundlage und Mitwirkung des Arbeitnehmers
	§ 6 Ablauf der Beschäftigungssicherung
	§ 7 Beschäftigungsbedingungen

	Abschnitt II Pflichten und Leistungen der Arbeitgeber
	§ 8 Verpflichtungen der Arbeitgeber
	§ 9 Entwicklungsleistung und -ansprüche
	§ 10 Regelungen zur Stellenbesetzung

	Abschnitt III Hauptpflichten des Arbeitnehmers und Zumutbarkeit
	§ 11 Einsatz- und Mitwirkungspflichten
	§ 12 Wegfall Kündigungsein- / -beschränkung
	§ 13 Zumutbarkeit der Regel- bzw. Integrationsbeschäftigung
	§ 14 Zumutbarkeit nach Inhalt und Art der Tätigkeit
	§ 15 Zumutbarkeit nach örtlich-räumlichen Bedingungen
	§ 16 Zumutbarkeit der Bezahlung der Tätigkeit
	§ 17 Mobilitätspauschale ohne Wohnortwechsel
	§ 18 Mobilitätsförderung mit Wohnortwechsel

	Abschnitt IV Beschäftigungsbedingungen in Orientierungsphase 2 und Integrationsphase
	Unterabschnitt 1 Arbeitszeitbestimmungen
	§ 19 Arbeitszeit

	Unterabschnitt 2 Entgeltbestimmungen
	§ 20 Referenzentgelt / Integrationsvergütung
	§ 21 Berechnung und Auszahlung des Entgelts
	§ 22 Tätigkeitsbezogene Zulagen
	§ 23 Urlaubsentgelt
	§ 24 Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall
	§ 25 Krankengeldzuschuss

	Unterabschnitt 3 Sonstige Leistungen
	§ 26 Reisekosten
	§ 27 Vermögenswirksame Leistung, betriebliche Altersvorsorge
	§ 28 Sterbegeld
	§ 29 Sonderregelung zur Zulage ZÜL und ZÜG
	§ 30 Klarstellungsregelung

	Unterabschnitt 4 Mantelbestimmungen
	§ 31 Betriebszugehörigkeit / Stufenzuordnung
	§ 32 Verarbeitung personenbezogener Daten
	§ 33 Geltung weiterer tarifvertraglicher Bestimmungen
	§ 33 Geltung weiterer tarifvertraglicher Bestimmungen
	§ 34 Ende des Arbeitsverhältnisses


	Abschnitt V Abfindungsregelung
	§ 35 Abfindungsgrundsätze
	§ 36 Berechnung des Abfindungsanspruchs
	§ 37 Abfindungsquoten
	§ 38 Bedingter Abfindungsanspruch
	§ 39 Fahrvergünstigung

	Abschnitt VI Schlussbestimmungen
	§ 40 Anrechnungsbestimmungen
	§ 41 Abgaben und Beiträge
	§ 42 Sonstige Regelungen
	§ 43 Arbeitsrechtsstreitigkeiten
	§ 44 Ausschlussfrist
	§ 45 Mitwirkung der Interessenvertretungen bei Arbeitgeberwechsel
	§ 46 Begriffsdefinitionen
	§ 47 Gültigkeit und Dauer

	Anlage zum Anhang zu Abschnitt C Kapitel 5 DemografieTV AGV MOVE EVG


